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I Angaben zur Weberbank

Zunächst übermitteln wir Ihnen allgemeine Informa-
tionen über die Weberbank.

Ihre Bank

Weberbank Actiengesellschaft
Hohenzollerndamm 134
14199 Berlin
Telefon: (030) 8 97 98-0
Telefax: (030) 8 97 98-900
E-Mail: service@weberbank.de
Internet: http://www.weberbank.de

Vorstand
Klaus Siegers (Vorsitzender), Wolfgang Harth
Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Schulz

Sitz und Handelsregister
Sitz der Bank ist Berlin
(Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 98639 B)

Bankerlaubnis und zuständige 
Aufsichtsbehörden

Wir besitzen eine Bankerlaubnis nach § 32 Kredit-
wesengesetz.
Für die Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde: 
 Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 
60314 Frankfurt am Main 
(Internet: www.ecb.europa.eu).
Für den Verbraucherschutz zuständige Aufsichts-
behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und 
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main 
(Internet: www.bafin.de).

Kommunikationsmittel und -sprache

Sie können mit uns persönlich, fernmündlich oder 
schriftlich in deutscher Sprache kommunizieren. 
Kundenaufträge können in deutscher Sprache per-
sönlich, fernmündlich, brieflich oder im Online-Bro-
kerage übermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass 
für  fernmündliche und Online-Aufträge gesonderte 
Vereinbarungen gelten. Soweit gesetzlich vorgege-
ben, stellen wir Ihnen Informationen in elektroni-
scher Form zur Verfügung. Als Privatkunde im Sinne 
des Wertpapierhandelsgesetzes haben Sie die Mög-
lichkeit, diese Informationen stattdessen in schrift-
licher Form zu erhalten, soweit Sie sich nicht vertrag-
lich für die elektronische Form entschieden haben. 
Dokumente und Informationen, die Sie von uns er-
halten, werden wir in deutscher  Sprache erstellen.
Über die Aufzeichnung telefonischer bzw. elektroni-
scher Kommunikation mit Ihnen, die wir aufgrund 
gesetzlicher Verpflichtung vornehmen müssen, infor-
mieren wir Sie in Abschnitt V, Seite 5.

Mitteilung über getätigte Geschäfte

Sie erhalten über jedes ausgeführte Geschäft von uns 
eine Abrechnung. Mindestens einmal jährlich erhalten 
Sie einen Auszug über den Inhalt Ihres Wert papierdepots.

Hinweise zur Einlagensicherung

Wir gehören dem Sicherungssystem der Sparkassen-
Finanzgruppe an.

1. Freiwillige Institutssicherung
Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, 
die angehörenden Institute selbst zu schützen und 
bei diesen drohende oder bestehende wirtschaft-
liche Schwierigkeiten abzuwenden. Auf diese Weise 
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Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Über-
blick über uns und unsere Wertpapierdienstleistun-
gen sowie die dafür geltenden Rahmenbedingungen 
geben.

Weitergehende Informationen erhalten Sie von Ihrem 
Berater gerne in einem persönlichen Gespräch. 

Berlin im Februar 2024

Weberbank
Actiengesellschaft
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umfasst insbesondere die Abgabe von konkreten 
Anlagevorschlägen. Auf Basis der Anlagericht linie 
überprüfen wir mindestens quartalsweise die Struk-
tur Ihres Depots und seiner einzelnen Positionen. Wir 
behalten uns vor, die Beratung für solche Anlagen 
auszuschließen, die von uns nicht beobachtet werden. 

Information über die Art der Anlageberatung

Keine „Unabhängige Honorar-Anlageberatung“
Wir erbringen Ihnen gegenüber keine sog. „Unabhän-
gige Honorar-Anlageberatung“. Für unsere Anlagebe-
ratung erheben wir von Ihnen, sofern Sie nicht mit 
uns ein AktivMandat vereinbart haben, kein geson-
dertes Honorar. Wir sind jedoch berechtigt, Rückver-
gütungen Dritter im Einklang mit den Vorschriften 
des Wertpapierhandelsgesetzes anzunehmen und zu 
behalten. Über monetäre Rückvergütungen werden 
wir Sie informieren.

Auswahl von Arten oder Emittenten von 
Finanzinstrumenten
Bei der Durchführung der Anlageberatung beschrän-
ken wir uns nicht auf bestimmte Produkte oder Emit-
tenten. Allerdings macht es die unüberschaubare 
Vielzahl von Produkten und Emittenten weltweit er-
forderlich, für die Anlageberatung eine laufend aktu-
alisierte Vorauswahl zu treffen. Dabei gewährleisten 
wir, dass eine ausreichende Anzahl an Produkten mit 
unterschiedlichen Kosten- und Komplexitätsstruktu-
ren für die Durchführung der Äquivalenzprüfung von 
Produkten einbezogen wird. Es erfolgt keine Vorfest-
legung auf bestimmte Emittenten oder Produkte. 
Lassen sich Ihre ausdrücklichen oder sonst erkenn-
baren Anforderungen im Rahmen der Beratung an-
hand dieser Vorauswahl nicht erfüllen, ist Ihr Berater 
hierauf nicht beschränkt. Im Bereich der Investment-
fonds stellen wir einzelnen Kapitalanlagegesellschaf-
ten die Expertise unserer Vermögensverwaltung in 
Form einer Beratertätigkeit oder der Übernahme des 
Fondsmanagements zur Verfügung. Die Nähe zum 
Management dieser Fonds führt dazu, dass diese  be-
vorzugt angeboten werden, wo eine direkte Vermö-
gensverwaltung nicht in Betracht kommt. 

Keine Aktualisierung der Geeignetheitsbeurteilung
empfohlener Finanzinstrumente
Eine Beurteilung der Geeignetheit der von uns emp-
fohlenen Finanzinstrumente stellen wir Ihnen im 
Rahmen einer Anlageberatung zur Verfügung. Nach 
deren Abschluss aktualisieren wir die Geeignetheits-
beurteilung nur, wenn Sie uns mit einem AktivMandat 
beauftragt haben. Außerhalb eines AktivMandats 
empfehlen wir Ihnen, die Entwicklung Ihrer Finanz-
instrumente sowie deren fortdauernde Geeignetheit 
regelmäßig zu überprüfen. Hierfür stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Geeignetheitsbeurteilung auf Ihren Wunsch
Auf Ihren Wunsch überprüfen wir gerne mit Ihnen im 
Rahmen eines Beratungsgesprächs, ob die von Ihnen 
gehaltenen Finanzinstrumente weiterhin für Sie 
 geeignet sind. 

Beratungsfreies Geschäft

Wir bieten Ihnen die beratungsfreie Ausführung von 
Wertpapiergeschäften an, bei der Sie ohne eine Emp-
fehlung unsererseits handeln. Hierbei erfragen wir 
von Ihnen bzw. Ihren Bevollmächtigten oder Vertre-
tern lediglich Informationen über Kenntnisse und 
Erfahrungen in Wertpapiergeschäften. In diesem 
Zusammenhang werden keine Informationen über 
Ihre persönlichen Umstände, Präferenzen und Anla-
geziele verarbeitet.
Bei Erteilung eines beratungsfreien Wertpapier-
auftrags prüfen wir lediglich, ob Kenntnisse und Er-

teilen wir Ihnen auf der Wertpapierabrechnung mit. 
An den Wertpapieren, die wir wie zuvor beschrieben 
verwahren, erhalten Sie Eigentum beziehungsweise 
eine eigentumsähnliche Rechtsstellung (vgl. Nr. 11 und 
12 der Bedingungen für Wertpapiergeschäfte). Dadurch 
sind Sie nach der Maßgabe der jeweils  geltenden 
ausländischen Rechtsordnung vor dem Zugriff Dritter 
auf Ihre Wertpapiere geschützt. Im Übrigen haften 
wir bei der Verwahrung Ihrer Wert papiere nach Nr. 19 
der Bedingungen für Wertpapiergeschäfte.

Information zum Datenschutz

Für Wertpapier- und sonstige Finanzdienstleistun-
gen verarbeiten wir Ihre hierfür erforderlichen per-
sonenbezogenen Daten. Zwecke sind die Erfüllung 
der mit Ihnen geschlossenen Verträge (z. B. Bera-
tungsverträge, Depotverträge) und die Erfüllung uns 
obliegender rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus 
dem Wertpapierhandelsgesetz).

Information zum Steuereinbehalt bei 
Kapitalerträgen ohne Liquiditätszufluss

Sofern wir den Einbehalt einer Kapitalertragsteuer 
nicht aus einem Liquiditätszufluss vornehmen  können 
(z. B. im Fall der Vorabpauschale bei Investmentfonds 
oder bei der Einbuchung von Bonusaktien), sind wir 
gesetzlich ermächtigt, die anfallende Kapitalertrag-
steuer einem bei uns geführten Konto des Kunden zu 
belasten. Die Belastung eines nicht ausgeschöpften 
Kontokorrentkredits (eingeräumte Kontoüberziehung) 
ist dabei ausgeschlossen, wenn Sie vor dem Zufluss 
der Kapitalerträge der Inanspruchnahme des Konto-
korrentkredits wider sprechen.
Deckt das zur Verfügung stehende Guthaben ein-
schließlich eines zur Verfügung stehenden Kontokor-
rentkredits den Steuerbetrag nicht oder nicht voll-
ständig ab, sind wir gesetzlich verpflichtet, den vollen 
Kapitalertrag dem Finanzamt anzuzeigen.

II Angebotene Wert papier-
Dienstleistungen

Wir betreiben bankmäßige Geschäfte aller Art mit 
Ausnahme des Investmentgeschäfts und des Pfand-
briefgeschäfts. Wir emittieren keine Finanzinstru-
mente im Sinne des WpHG.

Vermögensverwaltung

Im Rahmen der Vermögensverwaltung bieten wir 
 Ihnen an, Ihr Wertpapiervermögen nach Maßgabe 
des Vermögensverwaltungsvertrages und von Ihnen 
erteilter Anlagerichtlinien im Übrigen aber ohne Ein-
holung vorheriger Weisung für Sie zu verwalten.

Anlageberatung 

Im Rahmen der Anlageberatung bieten wir Ihnen bzw. 
Ihren Bevollmächtigten oder gesetzlichen Vertretern 
an, Empfehlungen abzugeben, die sich auf Geschäfte 
mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen und 
die auf eine Prüfung Ihrer persönlichen Umstände 
und finanziellen Verhältnisse sowie Ihrer Anlageziele 
gestützt und für Sie geeignet sind. Anlageberatung 
erhalten Sie bzw. Ihre Bevollmächtigten oder Vertre-
ter jeweils auf Anfrage. 

AktivMandat

Bei Abschluss eines AktivMandats beraten wir Sie 
fortlaufend auf der Grundlage von Ihnen erteilter 
 Anlagerichtlinien und unserer Erkenntnisse über An-
lagestrategien und Marktentwicklungen. Die Beratung 

schützt die Institutssicherung auch die Einlagen der 
Kunden. Hierzu zählen im Wesentlichen Spareinla-
gen, Sparbriefe, Termineinlagen, Sichteinlagen und 
Schuldverschreibungen.

2. Gesetzliche Einlagensicherung
Das institutsbezogene Sicherungssystem der Spar-
kassen-Finanzgruppe ist als Einlagensicherungssys-
tem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) 
amtlich anerkannt. Sollte entgegen Absatz 1 ausnahms-
weise die Institutssicherung nicht greifen, hat der 
Kunde gegen das Sicherungssystem einen Anspruch 
auf Erstattung seiner Einlagen im Sinne des § 2 Ab-
sätze 3 bis 5 EinSiG bis zu den Obergrenzen des § 8 
EinSiG. Nicht entschädigungsfähig nach § 6 EinSiG 
sind unter anderem Einlagen, die im Zusammenhang 
mit Geldwäschetransaktionen entstanden sind, sowie 
Schuldverschreibungen der Bank und Verbindlich-
keiten aus eigenen Akzepten und Solawechseln.

Weiterführende Informationen
Mehr Informationen dazu finden Sie unter  
www.dsgv.de/sicherungssystem. Seit dem Beste-
hen der Sicherungseinrichtungen der Sparkassen-
Finanzgruppe hat noch nie ein Kunde eines Mitglieds-
instituts einen Verlust seiner Einlagen erlitten.

Umgang mit Interessenkonflikten

Über unsere Vorkehrungen im Umgang mit Inte-
ressenkonflikten unterrichten wir Sie zusammenge-
fasst nachfolgend in Abschnitt VI Seite 6. 

Hinweise zum Beschwerdemanagement und 
Streitschlichtungsverfahren

Hinweise zum Beschwerdemanagement
Wir haben Grundsätze zum Umgang mit Kundenbe-
schwerden aufgestellt, die wir Ihnen im Internet unter 
www.weberbank.de sowie auf Anfrage in Papierform 
zur Verfügung stellen.
 
Hinweis auf die Schlichtungsstelle
Wir nehmen am Schlichtungsverfahren des Bundes-
verbandes Öffentlicher Banken (VÖB) nach Maßgabe 
der Schlichtungsordnung teil, das allen Privatkunden 
zur Klärung von Meinungsverschiedenheiten mit uns 
durch einen unabhängigen Ombudsmann kostenlos 
zur Verfügung steht. Selbstständigen und Gewerbe-
treibenden steht das Verfahren bei Streitigkeiten 
offen, die Zahlungsdienste oder das E-Geld-Geschäft 
betreffen. Die Kundenbeschwerdestelle des VÖB ist 
erreichbar unter: Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands (VÖB), Verbraucherschlichtungsstelle, 
Postfach 11 02 72, 10832 Berlin (Internet: www.voeb.de)

Hinweis auf die Europäische Online-
Streitbeilegungsplattform
Für die außergerichtliche Beilegung von Streitig keiten 
aus online abgeschlossenen Kauf- oder Dienstleis-
tungsverträgen kann auch die Europäische Online-
Streitbeilegungsplattform unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
genutzt werden.

Verwahrung von Wertpapieren und Haftung

Die Verwahrung von Wertpapieren erfolgt gemäß 
unseren Bedingungen für Wertpapiergeschäfte. In-
ländische Wertpapiere werden demgemäß regel-
mäßig bei der deutschen Wertpapiersammelbank 
(Clearstream Banking AG Frankfurt) verwahrt, sofern 
diese zur Girosammelverwahrung zugelassen sind. 
Ausländische Wertpapiere werden in der Regel im 
Heimatmarkt des betreffenden Papiers oder in dem 
Land verwahrt, in dem der Kauf getätigt wurde. In 
welchem Land Ihre Wertpapiere verwahrt werden, 
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schnitt über ein ausgewogenes Risiko hinausgehen. 
Die Bank geht davon aus, dass die Eltern dies bedacht 
haben, wenn sie hier eine höhere Risikobereitschaft 
festlegen.

III Strategien für  
den Umgang mit 
Nachhaltigkeits-
risiken

1. Berücksichtigung von   Nachhaltigkeits -
 risiken in der Vermögensverwaltung und 
 der Anlageberatung

Die Weberbank ist eine der großen Privatbanken in 
Deutschland und ein führender Anbieter für an-
spruchsvolle Privatkunden in Berlin. Sie ist ein aus-
gezeichneter Vermögensverwalter und -berater für 
private und institutionelle Kunden. Im Zentrum des 
Geschäfts der Weberbank steht der Kunde. Somit 
kommt der Etablierung und Fortführung einer ver-
trauensvollen Kundenbeziehung über die Erfüllung 
der Kundenerwartungen zentrale Bedeutung zu. Die 
Bank will gleichermaßen Kunden mit wie auch Kunden 
ohne Affinität für Nachhaltigkeitsthemen zur Verfü-
gung stehen. Sie fühlt sich verpflichtet, das Verständ-
nis ihrer Kunden für Nachhaltigkeitsthemen zu wecken.
Unter einem Nachhaltigkeitsrisiko versteht die We-
berbank ein Ereignis oder eine Bedingung in den 
Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-
rung, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder 
potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf 
den Wert der Investition ihrer Kundinnen und Kunden 
haben könnte.

Vermögensverwaltung

Die Bank beachtet in ihrer gesamten Vermögensver-
waltung Mindeststandards, die sie aus den von ihr 
akzeptierten PRI-Grundsätzen (UN Principles for 
Responsible Investment) herleitet. Dies beinhaltet 
die generelle Einbeziehung von Nachhaltigkeitsthe-
men in die Analyse- und Entscheidungsprozesse 
sowie bei direkten Investitionen in Wertpapiere von 
Unternehmen die Beachtung weiterer Grundsätze wie 
des United Nations Global Compact, der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, der grundlegenden 
Prinzipien der International Labour Organization 
(ILO) sowie der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen. Bei der direkten Investition in Wert-
papiere von Staaten werden Emittenten ausge-
schlossen, die schwerwiegende Verstöße gegen 
Demokratierechte begehen oder das Pariser Klima-
abkommen nicht unterzeichnet haben. Sie bezieht 
Nachhaltigkeitsrisiken als Vermögensverwalterin 
ihrer Kunden bei ihren Investitionsentscheidungen 
immer ein. Dabei berücksichtigt sie die Auswirkung 
potenzieller Umwelt-, Haftungs- und Reputations-
risiken auf erwartete Kursverläufe auszuwählender 
Wertpapiere. Dies erfolgt durch eine Integration 
 dieser Aspekte in den Investitionsprozess. Die 
 Weberbank achtet in jedem Fall darauf, ESG-Kriterien 
standardmäßig für alle Mandate sowohl in den Wert-
papierselektionsprozess zu integrieren als auch als 
Teil des Risikomanagements zu berücksichtigen. So 
ist jeder Portfoliomanager bei der Wertpapieraus-
wahl aufgefordert, sich mit den ESG-Themen des 
jeweiligen Unternehmens, Fonds oder Staates aus-
einanderzusetzen und dazu Stellung zu nehmen. In 
diesem Rahmen bietet die Bank ihren Kunden Anla-
gerichtlinien in der Vermögensverwaltung mit und 
ohne explizite Ausrichtung auf Nachhaltigkeit an. 
Bei der Vermögensverwaltung ohne explizit auf Nach-

haltigkeit ausgerichtete Anlagerichtlinie handelt es 
sich um ein Finanzprodukt gemäß Art. 6 der Verord-
nung (EU) 2019/2088. Für diese gilt:
Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Inves-
titionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.
Bei der Vermögensverwaltung mit explizit auf Nach-
haltigkeit ausgerichteter Anlagerichtlinie handelt es 
sich um ein Finanzprodukt gemäß Art. 8 der Verord-
nung (EU) 2019/2088. Für diese gilt:
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträch-
tigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanz-
produkt zugrunde liegenden Investitionen Anwen-
dung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem 
verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschafts-
aktivitäten.
Dabei unterscheidet die Bank in beiden Welten 
 unterschiedliche Risikoausrichtungen ihrer Kunden. 
Im auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Segment der 
Vermögensverwaltung basiert die Auswahl der Anla-
gevehikel grundsätzlich auf einem Negativscreening, 
d. h. einem Katalog von Ausschlusskriterien. Dazu 
werden bestimmte Ausschlusskriterien definiert und 
umgesetzt. So finden Wertpapiere von Unterneh-
men, die in gewissen Geschäftsfeldern tätig oder in 
kontroverse Geschäftspraktiken involviert sind, 
keine Berücksichtigung. 
Des Weiteren werden Unternehmen aus dem Anlage-
universum ausgeschlossen, die von MSCI ESG als 
ESG-Nachzügler („Laggards“) und damit im Branchen-
vergleich als unterdurchschnittlich klassifiziert sind.
Für öffentliche Emittenten gilt, dass  Anleihen solcher 
Staaten ausgeschlossen sind, die gegen gesonderte 
Kriterien für das Wohlverhalten von Staaten versto-
ßen.
Wird ein Teil des verwalteten Vermögens in Invest-
mentfonds investiert, wird die Auswahl der Invest-
mentanteile auf solche Anteile beschränkt, die 
 gemäß Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung (EU) 
2019/2088 klassifiziert werden. Zudem achtet die 
Bank darauf, dass sich die vereinbarte auf Nachhal-
tigkeit ausgerichtete Anlagerichtlinie grundsätzlich 
mit der Strategie des externen Managers deckt und 
die im Konzept des Bundesverbandes Investment und 
Asset Management (BVI) für deutsche Fondsange-
bote als Mindestkriterien zur Erreichung des Ziel-
markts für Produkte mit nachhaltigen Merkmalen 
vorgesehenen Ausschlusskriterien mindestens zu 
99% der Investitionen des Fonds eingehalten werden. 
Abweichungen werden überwacht und im direkten 
Gespräch zur Sprache gebracht und können unmit-
telbar zu einem Ende der Zusammenarbeit führen.
Darüber hinaus erfolgt auf Portfolioebene eine 
 besondere Berücksichtigung ausgewählter Nachhal-
tigkeitsindikatoren, sogenannter Principal Adverse 
Impact Indicators (PAI) in der Definition der Verord-
nung (EU) 2019/2088 und der zugehörigen techni-
schen Regulierungsstandards der Europäischen 
Union. Die Entwicklung dieser PAI gibt maßgebliche 
Hinweise für die Veränderung nachteiliger Auswir-
kungen durch die Investitionen der Vermögensver-
waltung. Vor Aufnahme eines Wertpapiers werden 
dessen Einflüsse auf die PAI des Gesamtportfolios 
ebenso berücksichtigt wie die fortlaufende Entwick-
lung der PAI des Bestandsportfolios.

Anlageberatung

Im Rahmen ihrer Anlageberatung bietet die Bank 
 ihren Beratern eine Vorauswahl nachhaltig orientier-
ter Finanzinstrumente zur Verwendung in der Kun-
denberatung an. Bei der Erstellung dieser Auswahl 
greift die Bank unter anderem auf Researchpartner 
zurück, die Nachhaltigkeitsrisiken bei der Bewertung 

fahrungen in der Art vorliegen, dass Sie Chancen und 
Risiken des betreffenden Finanzinstruments ange-
messen einschätzen können. Es wird nicht, wie bei 
der Anlageberatung oder dem AktivMandat, gestützt 
auf Ihre persönlichen Umstände geprüft, ob ein kon-
kretes Finanzinstrument eine geeignete Anlage für 
Sie darstellt.
Sollte die Angemessenheitsprüfung ergeben, dass 
Kenntnisse und Erfahrungen für die Anlage in einem 
konkreten Finanzinstrument nicht ausreichen, 
 werden wir Sie hierauf gesondert hinweisen; eine 
Platzierung Ihres Wertpapierauftrags steht Ihnen 
natürlich auch in diesem Fall offen.

Hinweis zum sogenannten Day Trading

Bitte beachten Sie, dass der taggleiche Kauf und 
Verkauf desselben Wertpapiers, Geldmarktinstru-
ments oder Derivats (sog. Day Trading) nicht möglich 
ist.

Berücksichtigung des Zielmarkts

Emittenten von Finanzinstrumente legen für ihre 
 Produkte jeweils einen Zielmarkt fest, in dem sie 
 beschreiben, an welche Kundengruppe sich das je-
weilige Produkt richtet. In der Anlageberatung und 
im beratungsfreien Geschäft werden wir die von Ihnen 
erhobenen persönlichen und finanziellen Angaben 
für Wertpapiergeschäfte (Angaben nach WpHG) ge-
gen den Zielmarkt abgleichen und Sie entsprechend 
informieren. Im beratungsfreien Geschäft werden wir 
diese Prüfung nur anhand der Kunden kategorie 
 (Privatkunde, professioneller Kunde oder geeignete 
Gegenpartei) sowie Ihren Kenntnissen und Erfahrun-
gen vornehmen.

Information zum Widerrufsrecht im Falle 
eines Nachtrags zum Wertpapierprospekt

 
Im Wertpapierprospekt gemäß der EU-Prospekt-
verordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) wird das 
jeweilige Wertpapier ausführlich beschrieben. Unter 
bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen besteht 
die Möglichkeit, dass ein Nachtrag zum Wertpapier-
prospekt veröffentlicht wird. Jeder wichtige neue 
Umstand, jede wesentliche Unrichtigkeit oder jede 
wesentliche Ungenauigkeit in Bezug auf die im Wert-
papierprospekt enthaltenen Angaben ist in einem 
Nachtrag zum Wertpapierprospekt zu benennen. 
Relevante Nachträge werden entsprechend der ge-
setzlichen Vorgaben vom jeweiligen Emittenten auf 
seiner Website veröffentlicht. Ihnen kann ein Wider-
rufsrecht gemäß Artikel 23 der EU-Prospektverord-
nung zustehen, wenn Sie ein Wertpapier erworben 
oder gezeichnet haben und der hierfür maßgebliche 
Wertpapierprospekt Gegenstand eines Nachtrags 
ist. Der Nachtrag enthält Angaben zum Ablauf der 
Widerrufsfrist. Soweit Ihnen ein Widerrufsrecht für 
das betreffende Wertpapier zustehen kann und Sie 
ein Elektronisches Postfach haben, werden Sie über 
jeden Nachtrag zeitnah informiert. Wir empfehlen 
Ihnen, dass Sie bei uns ein Elektronisches Postfach 
unterhalten. Wir werden Ihnen bei der Ausübung des 
Widerrufsrechts gerne behilflich sein.

Hinweis bei minderjährigen Depotinhabern

Der Depotinhaber ist minderjährig. Die Bank weist 
darauf hin, dass Eltern nach § 1642 BGB gehalten 
sind, bei der Anlage von Kindesvermögen die Grund-
sätze einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung 
zu beachten. Dabei kommt dem Schutz des Kindes-
vermögens vor Verlustrisiken in der Abwägung mit 
den Ertragsaussichten einer Anlage eine besondere 
Bedeutung zu. Die Bank empfiehlt daher, für Kindes-
vermögen keine Risiken einzugehen, die im Durch-
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finition der Verordnung (EU) 2019/2088 und der zu-
gehörigen Delegierten Verordnung. 
Für die detaillierte Analyse der Nachhaltigkeit von 
Anlagen arbeitet die Bank vornehmlich mit MSCI ESG 
zusammen. Der renommierte Anbieter von Informa-
tionen über die soziale und ökologische Performance 
von Unternehmen, Branchen und Staaten überzeugt 
mit seiner Analyse der wichtigsten Aktien- und Anlei-
heemittenten sowie von Fonds weltweit. Die Weber-
bank stellt sicher, dass alle Portfoliomanager der 
Vermögensverwaltung Zugang zu den Analysen von 
MSCI ESG haben. Dieser Analysen bedient sich die 
Weberbank umfänglich, fortlaufend und mit qualifi-
ziertem Personal, um hieraus Investitionsmaßnahmen 
abzuleiten, geplante Investitionen vorab zu prüfen 
und bestehende Investitionen zu überwachen. 
Der quartalsweisen Berichterstattung zu der Ver mö-
gensverwaltung mit Ausrichtung auf Nachhaltigkeit 
sind künftig Informationen über die wichtigsten nach-
teiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen zu entnehmen.
Stand Ende Dezember 2022
Gegenüber der Vorversion mit Stand Ende August 
2022 haben sich Änderungen ergeben, die regulato-
rischen Anforderungen Rechnung tragen (Klarstel-
lungen zu den Mindeststandards in der gesamten 
Vermögensverwaltung, der regulatorischen Ein-
ordnung der Vermögensverwaltungsvarianten, der 
konkreten Berücksichtigung von PAI und Ausgliede-
rung von Angaben zu ökologischen und sozialen 
Merkmalen in ein gesondertes Dokument als Anhang 
zu den vorvertraglichen Informationen) sowie Weiter-
entwicklungen des Anlagekonzeptes der Vermögens-
verwaltung beschreiben (Schärfung der Ausschluss-
kriterien von Unternehmen und von Investment-
fonds). Zudem ergaben sich Kürzungen bei den 
 Angaben zum ESG-Datenanbieter MSCI ESG sowie 
Änderungen bei dem Schwerpunkt und dem Ver-
fahren der Auswahl nachhaltiger Finanzinstrumente 
in der Anlageberatung.

Weiterführende Informationen
Informationen zu den ökologischen oder sozialen 
Merkmalen der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 
 Anlagerichtlinien der Vermögensverwaltung sind im 
Kapitel XV Anhang „Vorvertragliche Informationen zu 
den in  Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ enthalten.
Dazu weitere Angaben:
– Die Unternehmenskennung (LEI) der 
 Weberbank  Actiengesellschaft lautet: 
 5299002UTTT1XULL7E86
– Weitere produktspezifische Informationen sind 

 abrufbar unter:
 https://www.weberbank.de/de/home/
 privatkunden/vermoegensverwaltung.
 html?n=true&stref=sitemap

IV Kundenkategorien
Bei der Ausführung der von uns im Wertpapierbereich 
angebotenen Dienstleistungen tragen wir verschie-
denen gesetzlichen Anforderungen Rechnung, die 
u. a. die Verbesserung des Anlegerschutzes zum Ziel 
haben. Das gesetzlich vorgesehene Schutz niveau ist 
dabei je nach Kundengruppe abgestuft. Privatkunden 
genießen den höchsten Schutz, während bei profes-
sionelle Kunden oder gar geeigneten Gegenparteien 
ein geringeres Schutzbedürfnis vermutet wird. 

Grundsätzliche Einstufung

Im Interesse eines höchstmöglichen Kundenschut-
zes werden wir Sie, sofern keine abweichende Rege-
lung getroffen wird, in die Kategorie „Privatkunde“ 
einstufen. 

Wechsel der Kundenkategorie

Wenn wir Sie als professionellen Kunden oder als 
geeignete Gegenpartei eingestuft haben, bieten wir 
Ihnen grundsätzlich den Wechsel in eine Kunden-
kategorie mit einem höheren Schutzniveau an. Als 
Privatkunde können Sie bei Vorliegen der gesetz-
lichen Voraussetzungen eine Einstufung als profes-
sioneller Kunde (geringeres Schutzniveau) ver einbaren. 

V Gesetzliche Verpflich-
tung zur  Aufzeichnung 
 telefonischer und 
 elektronischer 
 Kommunikation

Aufgrund zwingender gesetzlicher Vorgaben müssen 
wir die mit Ihnen geführte telefonische und elek-
tronische Kommunikation aufzeichnen, wenn diese 
sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung 
von Aufträgen betreffend Finanzinstrumente oder 
Wertpapierdienstleistungen bezieht. Die Aufzeich-
nung hat insbesondere diejenigen Teile der Telefon-
gespräche und der elektronischen Kommunikation 
zu beinhalten, in welchen die Risiken, die Ertrags-
chancen oder die Ausgestaltung von Finanzinstru-
menten oder Wertpapierdienstleistungen erörtert 
werden. 
Dies betrifft auch telefonische oder elektronische 
Kommunikation, die wir mit Ihren Bevollmächtigten 
oder gesetzlichen Vertretern führen.
Aufzeichnungen telefonischer und elektronischer 
Kommunikation müssen wir für fünf Jahre – auf Ver-
langen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht im Einzelfall bis zu sieben Jahre – speichern. 
Sie haben das Recht, eine Kopie einer Sie betreffen-
den Aufzeichnung von uns zu erhalten.
Wir werden Sie informieren, wenn wir mit Ihnen ge-
führte Telefongespräche aufzeichnen. Sollten Sie mit 
der Aufzeichnung nicht einverstanden sein, bitten wir 
Sie um einen Hinweis im Einzelfall. In diesem Fall 
dürfen wir eine aufzeichnungspflichtige Kommunika-
tion leider nicht mehr durchführen.
Bitte beachten Sie, dass im AktivMandat und im 
Online-Banking/-Brokerage gesonderte Vereinba-
rungen gelten.

VI Grundsätze im 
 Umgang mit 
 Interessenkonflikten 
(Zusammenfassung)

1. Einleitung

Nachstehend informieren wir Sie, wie wir im Hause 
Weberbank in Übereinstimmung mit den Vorgaben des 
Wertpapierhandelsgesetzes und des EU-Rechts Interes-
senkonflikten begegnen, um eine interessengerechte 
Behandlung Ihrer Wertpapiergeschäfte, einschließlich 
Ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen, sicherzustellen. Au-
ßerdem legen wir Ihnen dar, wenn wir annehmen müs-
sen, dass die von uns getroffenen organisatorischen 
Vorkehrungen nicht ausreichen, um nach vernünfti-
gem Ermessen zu gewährleisten, das Risiko der Beein-
trächtigung Ihrer Interessen zu vermeiden.
Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen darüber hinaus 
gern weitere Einzelheiten zu möglichen Interessen-
konflikten und den von uns zu deren Handhabung 
getroffenen Vorkehrungen zur Verfügung stellen.

einzelner Unternehmen berücksichtigen. Bei der 
Auswahl von Fonds ist zudem zu berücksichtigen, 
dass Kapital verwaltungsgesellschaften aufgrund re-
gulatorischer Vorgaben verpflichtet sind, die wich-
tigsten nach teiligen Auswirkungen auf die genannten 
Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen ihrer Investi-
tions entscheidungen beim Produktmanagement zu 
bewerten und zu berücksichtigen. Bei indexbezoge-
nen Finanz instrumenten findet eine Berücksichti-
gung entweder gar nicht statt oder implizit anhand 
eines Nachhaltigkeitsindexes. Grundlegend über-
prüft die Bank dabei im Rahmen eines systemati-
schen Verfahrens in quantitativer Hinsicht insbeson-
dere, ob die Produktpartner die aus Sicht der Bank 
erforderlichen Angaben zu Finanzinstrumenten mit 
Nachhaltigkeitsmerkmalen getätigt haben. Werden 
die internen Vorgaben nicht erfüllt, wird das Finanz-
instrument nicht als ein Produkt mit Nachhaltigkeits-
merkmalen vertrieben. Die Bank berücksichtigt in 
der Anlageberatung ihrer Kunden deren individuelle 
Nachhaltigkeitspräferenzen, die sie vor jeder Bera-
tung abfragt.

Erwartete Renditeauswirkungen 

Hinsichtlich der Renditeauswirkungen infolge der 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken auf die 
von ihr angebotenen Anlagerichtlinien in der Vermö-
gensverwaltung aber auch der Anlageberatung er-
wartet die Weberbank bislang keine signifikanten 
Unterschiede, sie geht jedoch von einem konstante-
ren Renditeverlauf bei nachhaltigen Produkten aus.

2. Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen 
 in der Vermögensverwaltung

Die Weberbank verwendet in ihrer Vermögensverwal-
tung folgende Strategien zur Berücksichtigung der 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von ihr 
 getroffener Investitionsentscheidungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Sozial- und Arbeit-
nehmerbelange, Achtung der Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption und Bestechung).
Sie hält die beschriebenen in ihrer Vermögensverwal-
tung implementierten Strategien für den Umgang mit 
Nachhaltigkeitsrisiken für geeignet, die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfak-
toren effektiv zu begrenzen. Bei der Umsetzung 
 dieser Strategien und der Auswertung des Erfolgs in 
Form der Reduzierung nachteiliger Auswirkungen auf 
die Nachhaltigkeitsfaktoren bedient sie sich neben 
eigener Recherchen vorrangig des Informations-
haushalts von auf Nachhaltigkeitsanalysen spezia-
lisierten Dienstleistern.
In der gesamten Vermögensverwaltung – und damit 
auch außerhalb ihres explizit auf Nachhaltigkeit aus-
gerichteten Segments - finden durch die Beachtung 
der genannten, aus den PRI-Grundsätzen (UN Prin-
ciples for Responsible Investment) hergeleiteten 
Mindeststandards nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren auch direkte Berücksich-
tigung, darunter
– Verletzungen der Prinzipien des United Nations 

Global Compact und der OECD-Leitsätze für 
 multinationale Unternehmen (PAI Nr. 10)

– Investitionen im Bereich kontroverser Waffen 
(PAI Nr. 14)

– Verletzungen international anerkannter sozialer 
Normen (PAI Nr. 16).

In dem explizit auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 
Segment der Vermögensverwaltung werden auch 
weitere nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen 
konkret berücksichtigt mit einer besonderen Aus-
richtung auf Nachhaltigkeitsindikatoren aus dem 
Bereich Treibhausgas-Emissionen und dem Bereich 
Soziale Themen / Arbeitnehmerbelange, sogenannte 
Principal Adverse Impact Indicators (PAI) in der De-
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Wir haben dafür Sorge getragen, dass sich Interes-
senkonflikte zwischen Ihnen und uns nicht zu Ihrem 
Nachteil auswirken. 
Im Rahmen der Anlageberatung beschränken wir uns 
in der Produktauswahl nicht auf einzelne Produkte 
oder Emittenten.
Im Bereich der Investmentfonds stellen wir einzelnen 
Kapitalanlagegesellschaften die Expertise unserer 
Vermögensverwaltung in Form einer Beratungstätig-
keit oder der Übernahme des Fondsmanagements 
zur Verfügung. Die Nähe zum Management dieser 
Fonds führt dazu, dass diese bevorzugt angeboten 
werden, wo eine direkte Vermögensverwaltung nicht 
in Betracht kommt. 
Die Weberbank formuliert keine Zielvorgaben, für 
deren überwiegende Erreichung oder Überschreitung 
sie durch leistungsabhängige Vergütungskomponen-
ten bei ihren Mitarbeitern Anreize geschaffen hat.
Der Gefahr, durch die Ausführung einer übermäßigen 
Zahl von Transaktionen in der Vermögensverwaltung 
Provisionseinnahmen für uns zu generieren, wirken 
wir durch die Vereinbarung von „all in“-Vergütungen 
oder durch die Vereinbarung geeigneter Vergleichs-
maßstäbe („Benchmarks“) entgegen.
Von uns empfohlene Depotumschichtungen begrün-
den wir anhand einer Kosten- und Nutzen-Analyse. 
Die Weberbank ist für verschiedene Fondsgesell-
schaften entgeltlich als Anlageberater tätig. Die Ver-
gütung kann pro Jahr bis zu 0,8 % p. a. des Netto-
inventarwerts betragen.
Soweit die Bank außerhalb der Vermögensverwal-
tung im Beratungsgeschäft oder im beratungsfreien 
Geschäft normale Retailtranchen dieser Fonds ein-
setzt, bei denen sie Beratungsvergütungen und sons-
tige Rückvergütungen (s. u.) nebeneinander erhält, 
legt die Bank einen entsprechenden Interessenkon-
flikt ihren Kunden dar. Im beratungsfreien Geschäft 
erfolgt diese Offenlegung mittels dieser Grundsätze.
Die Weberbank ist für Kapitalverwaltungsgesellschaf-
ten als Fondsmanager tätig. Die Vergütung kann bis 
zu 1,79 % p. a. des Nettoinventarwerts  betragen, für 
innerhalb der Vermögensverwaltung verwendete 
Tranchen gilt ein Höchstsatz von 0,1 % p. a. 
Der Gefahr eines Interessenkonflikts begegnet sie in 
der Vermögensverwaltung durch einen Rückgriff auf 
eigens zu diesem Zweck der Ummantelung eines Teils 
der Vermögensverwaltung von ihr entwickelte Fonds-
konzepte und der Vereinbarung höchstens markt-
üblicher Vergütungen. Diese Fondskonzepte managt 
die Weberbank als den Randmärkteanteil im Rahmen 
des Kern-Randmärkte-Ansatzes der Vermögensver-
waltung. Die danach verbleibenden Interessenkon-
flikte sieht die Weberbank als geringfügig an.
Außerhalb der Vermögensverwaltung setzt die Bank 
normale Retailtranchen anderer Fonds als die für die 
Vermögensverwaltung verwendeten eigenen Fonds-
konzepte ein, so dass sie Fondsmanagervergütung 
und sonstige Rückvergütungen (s. u.) nebeneinander 
erhalten kann. Im Beratungsgespräch legt die Bank 
einen entsprechenden Interessenkonflikt ihren Kun-
den dar. Im beratungsfreien Geschäft erfolgt diese 
Offenlegung mittels dieser Grundsätze.
Die Weberbank kann mit Kapitalverwaltungsgesell-
schaften Tippgebervereinbarungen abschließen. 
Dadurch können Tippgeberprovisionen für durch die 
Weberbank an die Kapitalverwaltungsgesellschaften 
vermittelte Vertriebspartner generiert werden, wenn 
diese Investmentvermögen über die Kapitalverwal-
tungsgesellschaften erwerben. Die Weberbank 
nimmt keinen Einfluss auf das Zustandekommen und 
die Konditionsgestaltung der Vertriebsvereinbarun-
gen zwischen der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
und den Vertriebspartnern und hat keinen Einfluss 
auf die Höhe der Tippgeberprovision. Bei eigenen 
Kunden der Weberbank und bei Kunden der mit der 
Weberbank kooperierenden Sparkassen verbleibt 
die volle Vertriebspauschale bei der Weberbank oder 

den genannten Sparkassen. Diesem Interessenkon-
flikt wird entgegengewirkt, indem der Kunde in der 
Beratung darüber aufgeklärt wird.
Unzulässige Praktiken in Kenntnis von Ihnen erteilter 
Aufträge haben wir in einer Arbeitsanweisung unter-
sagt, deren Beachtung durch unseren Compliance-
Beauftragten überwacht wird. 
Interessenkonflikten zwischen Ihnen und uns bei der 
Zuteilung auf nicht voll bedienbare Sammelorders 
gehen wir im weitest möglichen Umfang aus dem 
Weg, indem wir Ihre Aufträge nicht mit eigenen Auf-
trägen zusammenfassen. Sollte dies nicht möglich 
sein, werden wir alle bedienbaren Kundenaufträge 
vor unseren Orders bedienen.
Da wir keinen Eigenhandel für Kunden ausführen, 
führen wir Ihre Wertpapieraufträge in keinem Fall 
durch Selbsteintritt aus Eigenbeständen aus.
Eigene Anlageempfehlungen bzw. Anlagestrategie-
empfehlungen erstellen wir nicht. Anlageempfeh-
lungen bzw. Anlagestrategieempfehlungen Dritter 
geben wir im Einzelfall unter Beachtung der hierfür 
geltenden Anforderungen weiter. Es könnte eine Ver-
einbarung der Weberbank oder ihrer Beschäftigten 
aus den vergangenen zwölf Monaten mit Emittenten 
über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
bzw. einer darauf beruhenden Verpflichtung zur Zah-
lung oder zum Erhalt einer Entschädigung bestehen. 
Um einen Interessenkonflikt zu vermeiden, werden 
wir in diesen Fällen keine Herausgabe von Anlage-
empfehlungen bzw. Anlagestrategieempfehlungen 
dieser Emittenten vornehmen.
Außerhalb der Vermögensverwaltung, für die ein 
 Behaltensverbot gilt, erhalten wir beim Vertrieb von 
Wertpapieren in der Regel Zuwendungen von Fonds-
gesellschaften und Wertpapieremissionshäusern. 
Hierzu gehören umsatzabhängige Vertriebsfolgepro-
visionen, die von Fondsgesellschaften aus den von 
ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren an uns 
gezahlt werden sowie Vertriebsprovisionen, die von 
Wertpapieremittenten in der Form von Platzierungs-
provisionen, entsprechenden Abschlägen auf den 
Emissionspreis (Discount/Rabatt) und Vertriebsfol-
geprovisionen geleistet werden. 
Beim Erwerb von Investmentfondsanteilen erhebt die 
Investmentgesellschaft einen Ausgabeaufschlag. 
Vom Ausgabeaufschlag erhält die Weberbank eine 
Zuwendung bis zur Höhe des gesamten Ausgabeauf-
schlages. Diese Zuwendung beträgt durchschnittlich 
3,00 % des Anteilwertes bei Renten- bzw. durch-
schnittlich 5,00 % bei Aktienfonds und offenen Immo-
bilienfonds. Dies gilt nicht für Investmentfondsan-
teile, die die Kunden im Rahmen einer Vermögens-
verwaltung oder einer All-in-Fee-Vereinbarung zum 
Nettoanteilswert beziehen. 
Zusätzlich erhalten wir u. U. eine Bestandsprovision 
von bis zu 1,875 % p. a. bei Renten-, bis zu 2,25 % p. a. 
bei Aktienfonds bzw. bis zu 0,40 % bei offenen Immo-
bilienfonds – jeweils bezogen auf die von allen un-
seren Kunden durchschnittlich gehaltenen Anteils-
werte der betreffenden Fondsart.
Bei der Zeichnung von Zertifikaten oder strukturierten 
Anleihen berechnen die Emissionshäuser bei  einem 
Teil der von ihnen aufgelegten Zertifikate und struk-
turierten Anleihen einmalige Ausgabeaufschläge, die 
je nach Produktausgestaltung (Bonuszertifikate, Ex-
presszertifikate, Alphazertifikate, Stufenzinsanleihen, 
bonitätsabhängige Schuld verschreibungen usw.) 
und Laufzeit bis zu 5 % des Kurswertes oder Nominal-
betrages/Nennwertes  betragen. Wir erhalten diese 
Ausgabeaufschläge  teilweise oder in voller Höhe als 
Zuwendung. Bezüglich bestimmter Zertifikate oder 
strukturierter Anleihen erhält die Weberbank be-
standsabhängige  Zuwendungen, solange sich die 
entsprechenden Zertifikate im Kundendepot befin-
den. Die bestandsabhängigen Vergütungen können 
bis zu 1,50 % des Kurswertes oder des Nominalbetra-
ges/Nennwertes betragen.

2. Behandlung möglicher Interessenkonflikte

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben 
zwischen unseren Kunden und unserer Bank, ihrer 
Geschäftsleitung und den mit ihr verbundenen Gesell-
schaften oder der ihr nahestehenden Weberbank-
Stiftung sowie unseren Mitarbeitern und anderen mit 
uns verbundenen Personen. Interessenkonflikte kön-
nen auch allein zwischen unseren Kunden bestehen.
Wir legen großen Wert auf Ihre Zufriedenheit. Daher 
bemühen wir uns um eine laufende Qualitätsverbes-
serung. Im Rahmen unseres Qualitätsmanagements 
haben wir in einer Arbeitsanweisung ein Beschwer-
deverfahren eingerichtet, das Ihnen offen steht, 
wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass sich 
einer der vorstehend genannten Interessenkonflikte 
trotz der von uns getroffenen Vorkehrungen zu Ihrem 
Nachteil ausgewirkt hat.

a) Interessenkonflikte aus der Zugehörigkeit 
der Weberbank zur Mittelbrandenburgischen 
Sparkasse in Potsdam (MBS)

Die MBS ist unsere einzige Aktionärin. Sie ist grund-
sätzlich imstande, einen beherrschenden Einfluss 
auf unser Haus auszuüben. 
Mögliche Konflikte zwischen Ihren Interessen als 
Kunde und den Interessen der MBS halten wir für 
gering, da die MBS keine Aufgaben der Orderausfüh-
rung, der Anlageempfehlungen bzw. Anlagestrategie-
empfehlungen (Finanzanalysen), der Vermögensver-
waltung oder der Wertpapierverwahrung für unser 
Haus übernimmt. Insoweit erscheinen Interessen-
konflikte im Ansatz ausgeschlossen.
Interessenkonflikte könnten in folgenden Bereichen 
auftreten:
– Produktauswahl beim Vertrieb von Wertpapier-

dienst- und Wertpapiernebendienstleistungen 
im Rahmen unserer Vermögensverwaltung,

– Eigene Emissionen der MBS sind jedoch nur noch 
in geringem Umfang auf dem Markt verfügbar.

Die MBS hat die Stelle eines Konzern-Compliance-
Beauftragten eingerichtet, der sowohl für die MBS 
als auch für unser Haus gewährleistet, dass die Er-
füllung der Anforderungen aus dem Wertpapierhan-
delsgesetz kontrolliert wird.
 
b) Interessenkonflikte aufgrund von 

Beteiligungen der Weberbank
Die Weberbank-Stiftung verfolgt keinen gewerb-
lichen Geschäftszweck, der mit Kundeninteressen 
kollidiert. Interessenkonflikte, die durch das Recht 
der Weberbank zur Entsendung eigener Mitglieder in 
Organe der Stiftung entstehen können, gehen nicht 
über das Maß hinaus, das wir an anderer Stelle in 
diesen Grundsätzen erörtern.

c) Interessenkonflikte zwischen der Weberbank 
Actiengesellschaft und Ihnen

Damit wir das Vertrauen nicht verlieren, das Sie uns 
im Rahmen der bestehenden Geschäftsbeziehung 
entgegenbringen, haben wir die möglichen Interes-
senkonflikte untersucht, die zwischen Ihnen als un-
serem Kunden und uns möglicherweise bestehen 
können – etwa aufgrund der Ertragserwartungen, die 
wir an die Kundenbeziehung knüpfen, oder aufgrund 
unserer sonstigen Geschäftstätigkeit.
Mögliche Konflikte zwischen Ihren Interessen als Kunde 
und uns könnten in folgenden Bereichen auftreten:
– Vertrieb von Wertpapierdienst- und Wertpapier-

nebendienstleistungen (insb. Anlageberatung), 
– Orderausführung,
– Anlageempfehlungen bzw. Anlagestrategieemp-

fehlungen (Finanzanalysen),
– Vermögensverwaltung,
– Fondsadvisory,
– Fonds Management,
– Family Office.
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Diese Zahlungen bzw. Zuwendungen sind – außerhalb 
der Vermögensverwaltung, für die ein Behaltensver-
bot gilt – Bestandteil unseres Entgelts, das wir von 
Ihnen für die Durchführung der betreffenden Wert-
papierdienstleistung beanspruchen, oder sie dienen 
der Bereitstellung effizienter und qualitativ hochwer-
tiger Infrastrukturen für den Erwerb und die Veräu-
ßerung von Finanzinstrumenten und somit der Qua-
litätsverbesserung. Den Erhalt oder die Gewährung 
von Zuwendungen legen wir unseren Kunden offen. 
Einzelheiten hierzu werden wir Ihnen gern auf Nach-
frage mitteilen.
Wir erhalten beim Ersterwerb (Zeichnung) festver-
zinslicher Wertpapiere in Abhängigkeit von der Lauf-
zeit des jeweiligen Wertpapiers Zuwendungen vom 
Emittenten oder Vertriebspartner von 0,125 % bis zu 
1,50 % (in Ausnahmefällen bis zu 3,50 %) des Kurs-
wertes oder des Nominalbetrages /Nennwertes. Für 
den Erwerb von Wertpapieren im Zweiterwerb erhal-
ten wir Zuwendungen vom Emittenten oder Ver-
triebspartner von bis zu 1,50 % (in Ausnahmefällen 
bis zu 3,50 %) des Kurswertes oder des Nominalbe-
trages/Nennwertes.
Bei Zeichnung von Aktienneuemissionen erhalten wir 
in manchen Fällen vom Emittenten nach Zuteilung 
eine Vergütung auf die Gesamtzuteilungssumme. Die 
Rahmenbedingungen werden vom Emittenten bzw. 
dem Emissionskonsortium festgelegt. Ob und in wel-
cher Höhe Zuwendungen fließen, werden wir Ihnen 
im Einzelfall gesondert mitteilen. 
Soweit wir Zuwendungen, die der Verbesserung der 
Qualität unserer Dienstleistungen dienen, bezüglich 
anderer Finanzinstrumente erhalten, werden wir un-
seren Kunden diese im Einzelfall gesondert mit teilen.
Innerhalb der Vermögensverwaltung beachten wir 
das Behaltensverbot für Rückvergütungen. Dennoch 
angenommene Rückvergütungen kehren wir im Ein-
klang mit den gesetzlichen Vorschriften aus. Analy-
sen Dritter erwerben wir in der Vermögensverwal-
tung aus eigenen Mitteln entgeltlich, sodass hier kein 
Interessenkonflikt entstehen kann. Zulässige gering-
fügige nicht-monetäre Rückvergütungen nehmen wir 
nur an, wenn sie geeignet sind, die Qualität der Ver-
mögensverwaltung zu verbessern und die Annahme 
nicht in Widerspruch zu Ihren Interessen steht.
Theoretisch mögliche Interessenkonflikte durch 
Mandate oder Beteiligungen unserer Entscheidungs-
träger bei anderen Unternehmen oder Institutionen 
kontrolliert der von uns beauftragte Konzern-Com-
pliance-Beauftragte der MBS anhand einer regelmä-
ßig erstellten Mandateliste.

d) Interessenkonflikte zwischen verschiedenen 
Kunden der Weberbank

Wir fühlen uns bei Ihrer Beratung den Traditionen 
einer Privatbank verpflichtet und behandeln unsere 
Kunden im Rahmen des jeweils vereinbarten Leis-
tungsangebotes gleich.
Konflikte zwischen den unterschiedlichen Interessen 
unserer Kunden können in folgenden Bereichen auf-
treten:
– Vertrieb von Wertpapierdienst- und Wertpapier-

nebendienstleistungen (insb. Anlageberatung),
– Orderausführung,
– Anlageempfehlungen bzw. Anlagestrategieemp-

fehlungen (Finanzanalysen),
– Vermögensverwaltung,
– Fondsadvisory,
– Fonds Management,
– Family Office.
Um zu gewährleisten, dass wir allen Kunden bei der 
Ausführung von Wertpapieraufträgen gerecht wer-
den – unabhängig von Größe und Struktur ihres Ver-
mögens -, betreut Ihr Berater eine möglichst homo-
gene Gruppe von Kunden.
Zusätzlich haben wir durch organisatorische Vor-
kehrungen dafür Sorge getragen, dass unsere Mitar-

beiter die Wertpapieraufträge aller unserer Kunden 
gleichmäßig behandeln.
Soweit wir im Rahmen unseres Family Office Ein-
blicke in Ihre Privatsphäre und die Vermögensverhält-
nisse erlangen, sehen wir die generell für unser 
 Private Banking getroffenen Vorkehrungen als aus-
reichend an, um mögliche Interessenkonflikte zu 
beherrschen. Denkbaren weiteren Interessenkon-
flikten tragen wir durch die Kontrolltätigkeit des von 
uns beauftragten externen Konzern-Compliance-
Beauftragten der MBS Rechnung.
Unsere Entgelte haben wir in unserem Preis- und 
Leistungsverzeichnis zusammengestellt, das grund-
sätzlich für alle unsere Kunden gleichermaßen ver-
bindlich ist.
Als Nichthandelsbuchinstitut betreiben wir – ins be-
sondere im Rahmen der Vermögensverwaltung – ein 
sog. „Netting“ von Kundenaufträgen. Kauf und Ver-
kaufsorders, die identische Finanzinstrumente 
 betreffen und am gleichen Handelstag zur Aus-
führung anstehen, können derart saldiert werden 
(sog. Netting), dass nur noch der verbleibende Saldo 
am Markt ausgeführt wird. Wir weisen vor Auftrags-
erteilung darauf hin, dass eine derartige Zusammen-
legung im Einzelfall gegenüber einer gesonderten 
Ausführung für ihn nachteilig sein kann. Alle hiervon 
betroffenen Sam mel orders wird die Weberbank zu 
dem Kurs abrechnen, der sich für den gehandelten 
Saldo am Markt gebildet hat. Bei Aktienorders 
 besteht eine generelle Handelsplatzpflicht. Daher ist 
es nicht möglich, Aktien umsätze in der Vermögens-
verwaltung zu saldieren, vielmehr werden diese 
 getrennt als Sammelorder für den Verkauf und den 
Kauf an die Börse gegeben.
Bei der Fonds-Vermögensverwaltung Weberbank 
FONXX SELECT erfolgt das Management für alle An-
leger mit gleicher Anlagestrategie nach einheitlichen 
Grundsätzen.
Die Abteilung Vermögensverwaltung kann neben 
dem Portfoliomanagement für die Kunden der Ver-
mögensverwaltung die Fondsmanagerfunktion für 
verschiedene Sondervermögen von Kapitalverwal-
tungsgesellschaften ausführen. Für Orders der 
durch uns gemanagten Sondervermögen liegt die 
Wahl des Handelsplatzes im Ermessen der KVG, wel-
che zudem diese Orders platziert. Organisatorisch 
wird soweit wie möglich eine zeitliche Differenz in 
der Übertragung der Aufträge im Rahmen der Ver-
mögensverwaltung und des Fondsmanagements 
vom Portfoliomanagement zu der ordererfassenden 
Stelle ausgeschlossen.
Soweit wir Anlageempfehlungen bzw. Anlagestrate-
gieempfehlungen Dritter weitergeben, gewähren wir 
allen unseren Kunden gleichermaßen Zugang zu sol-
chen Anlageempfehlungen bzw. Anlagestrategie-
empfehlungen.
Sammelorders bilden wir nur, wenn eine Benach-
teiligung von Kundeninteressen unwahrscheinlich 
erscheint. Wir weisen vor Auftragserteilung darauf 
hin, dass eine derartige Zusammenlegung im Einzel-
fall dennoch gegenüber einer gesonderten Ausfüh-
rung nachteilig sein kann. Die Zuteilung überzeichne-
ter Emissionen von Wertpapieren erfolgt im Rahmen 
der Grundsätze der Deutschen WertpapierService 
Bank AG (dwpbank), ohne dass wir hierauf Einfluss 
nehmen könnten. Für nicht über die dwpbank abwi-
ckelbare Sammelorders besteht ein Verfahren nach 
dem Prinzip der quotalen Zuteilung mit Spitzenzutei-
lung nach Ordereingangszeitpunkt bzw. ein Losverfah-
ren bei zeitgleichen Ordereingängen, das die Interes-
sen aller beteiligten Kunden gleichermaßen schützt.

e) Interessenkonflikte zwischen Mitarbeitern 
der Weberbank und deren Kunden

Mögliche Konflikte zwischen den Interessen unserer 
Beschäftigten und unseren Kunden können in folgen-
den Bereichen auftreten:

– Vertrieb von Wertpapierdienst- und Wertpapier-
nebendienstleistungen (insb. Anlageberatung),

– Orderausführung,
– Anlageempfehlungen bzw. Anlagestrategieemp-

fehlungen (Finanzanalysen),
– Vermögensverwaltung,
– Fondsadvisory,
– Fonds Management,
– Family Office und
– Wertpapierverwahrung.
Wir beschäftigen keine vertraglich gebundenen Ver-
mittler. In Einzelfällen gewähren wir freien Vermitt-
lern Provisionen für die Vermittlung von Kunden, die 
sich – teilweise zeitlich begrenzt – auf bis zu 50 % 
unseres Bruttoertrages aus der vermittelten Kunden-
verbindung belaufen können. Wir sehen vor, dass die 
vermittelten Kunden hierüber unterrichtet werden.
Unser Erfolg hängt maßgeblich von der Integrität 
unserer Mitarbeiter ab. Die hiermit verbundenen 
 hohen Verhaltensstandards, auf die wir unsere 
 Mitarbeiter verpflichtet haben, kontrollieren wir im 
Rahmen unseres Compliance-Konzepts.
Mögliche negative Einflussnahmen auf Interessen 
unserer Kunden durch unseren Mitarbeitern von 
 Dritten angebotenen Zuwendungen, Vergünstigun-
gen oder sonstigen Annehmlichkeiten schließen wir 
durch interne Regelungen aus.
Die Weberbank formuliert keine Zielvorgaben, für 
deren überwiegende Erreichung oder Überschrei-
tung sie durch leistungsabhängige Vergütungskom-
ponenten bei ihren Mitarbeitern Anreize geschaffen 
hat.
Die Gefahr einer Einflussnahme unserer Mitarbeiter 
auf die Zuteilung an einzelne Kunden auf überzeich-
nete Emissionen haben wir durch die Einschaltung 
der dwpbank ausgeschlossen. Einen Einfluss hierauf 
haben wir nicht. Für nicht über die dwpbank abwickel-
bare Sammelorders besteht ein Verfahren nach dem 
Prinzip der quotalen Zuteilung mit Spitzenzuteilung 
nach Ordereingangszeitpunkt bzw. ein Losverfahren 
bei zeitgleichen Ordereingängen, das die Interessen 
aller beteiligten Kunden gleichermaßen schützt.
Dem Risiko eines regelwidrigen Verhaltens unserer 
Mitarbeiter begegnen wir dadurch, dass wir den Han-
del und die Abwicklung von Wertpapiergeschäften 
organisatorisch getrennt halten, keine eigene Streif-
bandverwahrung unterhalten und unsere Geschäfts-
abläufe auf der Basis eines systematisch erstellten 
Revisionsplans kontrollieren lassen.
Der Gefahr einer unzulässigen Verwendung von Insi-
derinformationen tragen wir durch organisatorische 
Vorkehrungen Rechnung. 
Den aus der privaten Vermögenssphäre unserer Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen möglicherweise resul-
tierenden Interessenkonflikten tragen wir durch un-
ser Compliance-System Rechnung.

3. Aktualisierung dieser Grundsätze

Wir überprüfen unsere vorstehend zusammenge-
fassten Grundsätze zum Umgang mit auftretenden 
Interessenkonflikten regelmäßig auf deren Wirksam-
keit und Angemessenheit und nehmen ggf. Anpas-
sungen vor.

VII Allgemeine Information 
über Zuwendungen

Wir bieten Ihnen für Ihre Vermögensanlage in Wert-
papieren und sonstigen Finanzinstrumenten hoch-
wertige Beratungs- und Aufklärungsleistungen an. 
Insbesondere unterstützen wir Sie fachkundig, eine 
Anlageentscheidung unter Berücksichtigung Ihrer 
Erfahrungen und Kenntnisse in Geschäften mit Finan-
zinstrumenten, Ihrer finanziellen Verhältnisse, Anla-
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geziele und Ihrer Risikobereitschaft zu treffen. Dieser 
Service ist für uns mit einem kostenintensiven per-
sonellen und organisatorischen Aufwand verbunden. 
Zur Deckung dieses Aufwandes verwenden wir Zu-
wendungen, die wir von unseren Vertriebspartnern 
in Form von Geldzahlungen oder sonstigen geldwerten 
Vorteilen erhalten. Dabei stellen wir organisatorisch 
sicher, dass diese Zuwendungen Ihren Interessen als 
Kunde nicht entgegenstehen, sondern dafür einge-
setzt werden, die Qualität der von uns erbrachten 
Wertpapierdienstleistungen und -nebendienstleis-
tungen zu verbessern und auf einem möglichst hohen 
Niveau aufrecht zu erhalten. Eine Erstattung oder 
Weiterleitung solcher Zuwendungen an Sie erfolgt 
daher – außerhalb der Vermögensverwaltung – nicht. 
Aus diesem Grund informieren wir Sie darüber, dass 
wir aus den im Folgenden genannten Vergütungen, 
die unsere Vertriebspartner für die jeweiligen Finanz-
produkte erheben, regelmäßig entsprechende Zu-
wendungen erhalten. Außerdem legen wir Ihnen dar, 
wie sich die Verwendung dieser Zuflüsse qualitäts-
verbessernd auf die von uns erbrachten Wert papier-
dienstleistungen und -nebendienstleistungen auswirkt.

1. Arten von Zuwendungen

a) Monetäre Zuwendungen 
Zu den als Geldzahlung geleisteten Zuwendungen 
zählen sämtliche Formen von einmaligen und laufen-
den Geldleistungen im Zusammenhang mit dem Ver-
trieb von Finanzinstrumenten. In der Vermögensver-
waltung werden wir monetäre Zuwendungen, deren 
Annahme wir nicht vermeiden können, nach den 
gesetzlichen Bestimmungen an Sie auskehren.

aa) Anteile an Investmentfonds 
Ausgabeaufschlag: Investmentgesellschaften erheben 
bei der Ausgabe von Fondsanteilen einen Ausgabe-
aufschlag. Von diesem Ausgabeaufschlag, der in 
Abhängigkeit der Anlageklasse in der Regel bis zu 
6,5 % (in Einzelfällen auch bis zu 10 %) der Anlage-
summe betragen kann, erhalten wir eine Rückvergü-
tung bis zur Höhe des gesamten Ausgabeauf schlages.
Fonds, die in andere Fonds investieren, werden Dach-
fonds genannt. Auch bei diesen Produkten wird ein 
Ausgabeaufschlag erhoben, der uns bis zur vollen 
Höhe als Rückvergütung zufließt.
Vertriebsfolgeprovision: Bei so genannten „no load-
Fonds“ wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, sondern 
die Investmentgesellschaften können den Fondsver-
mögen eine Provision entnehmen. Diese Provision 
kann bis zu 3 % p. a. des Wertes der von Ihnen gehal-
tenen Fondsanteile betragen und fließt uns teilweise 
oder in voller Höhe zu. Diese Rück vergütung erhalten 
wir für den Zeitraum, in dem Sie die Fondsanteile in 
Ihrem Depot bei uns verwahren lassen. 
Verwaltungsvergütung: Die Investmentgesellschaf-
ten können dem jeweiligen Fondsvermögen eine 
Verwaltungsvergütung entnehmen. Aus dieser Ver-
waltungsvergütung erhalten wir eine Bestandspro-
vision als Rückvergütung, die bis zu 1,875 % p. a. bei 
Renten-, bis zu 2,25 % p. a. bei Aktienfonds bzw. bis 
zu 0,40 % p.a. bei offenen Immobilienfonds des Wer-
tes der von Ihnen bei uns gehaltenen Fondsanteile 
betragen kann. Die genannte Bestandsprovision er-
halten wir stichtagsbezogen während des Zeitraums, 
in dem Sie die Fondsanteile in Ihrem Depot bei uns 
verwahren lassen.
Vertriebserfolgsvergütung: Über die Verwaltungs-
vergütung hinaus können wir von unseren Vertriebs-
partnern eine zusätzliche Vergütung erhalten, wenn 
wir aus dem Gesamtangebot des Vertriebspartners 
Produkte in einem Umfang vertreiben, der einen vorab 
definierten Schwellenwert überschreitet. Einzelhei-
ten über die Höhe einer solchen Vergütung teilt Ihnen 
gerne Ihr Kundenberater mit. Unsere Beratungsleis-
tungen für Investmentvermögen:  Einige Investment-

gesellschaften nehmen von uns Beratungsleistungen 
in Anspruch. Diese Investmentgesellschaften ent-
nehmen dem jeweiligen Fondsvermögen eine Verwal-
tungsvergütung. Hieraus erhalten wir für unsere 
Beratung eine entgeltliche Gegenleistung, die als 
fester Betrag oder als ein Prozentsatz des jeweiligen 
Investmentvermögen ausgestaltet sein kann.

bb) Vermögensverwaltung (einschließlich 
Weberbank FONXX SELECT)

Die Annahme monetärer Zuwendungen in der Vermö-
gensverwaltung (einschließlich Weberbank FONXX 
SELECT) werden wir vermeiden, wo immer dies mög-
lich ist. Nehmen wir in der Vermögensverwaltung 
ausnahmsweise monetäre Rückvergütungen an, wer-
den wir diese nach den gesetzlichen Bestimmungen 
an Sie auskehren. 

cc) Zertifikate oder strukturierte Anleihen 
Ausgabeaufschlag: Die Emissionshäuser berechnen 
bei einem Teil der von ihnen aufgelegten Anlage-
zertifikate oder strukturierten Anleihen einmalige 
Ausgabeaufschläge, die je nach Produktausgestal-
tung (Bonus-Zertifikate, Express-Zertifikate, Alpha-
Zertifikate, Stufenzinsanleihen, bonitätsabhängige 
Schuldverschreibungen usw.) und Laufzeit bis zu 5 % 
der Anlagesumme betragen können. Wir erhalten 
diesen Ausgabeaufschlag teilweise oder in voller 
Höhe als Rückvergütung.
Provision: Unabhängig von Ausgabeaufschlägen 
 können wir einmalige Provisionen als Vergütungen 
von bis zu 5 % der Anlagesumme von den Emissions-
häusern erhalten.
Bestandsvergütung: Bezüglich bestimmter Zertifi-
kate oder strukturierter Anleihen erhalten wir be-
standsabhängige Zuwendungen, solange sich die 
entsprechenden Zertifikate in Ihrem Depot bei uns 
befinden. Die bestandsabhängigen Vergütungen 
können bis zu 1,5 % p. a. der Anlagesumme betragen. 
Marketingbonifikation: Wir erhalten von unseren Ver-
triebspartnern u. U. eine zusätzliche Vergütung von 
einmalig bis zu 0,3 % des Gesamtabsatzes, wenn wir 
aus dem Gesamtangebot des Vertriebspartners Pro-
dukte in einem Umfang vertreiben, der einen vorab 
definierten Schwellenwert überschreitet.

dd) Verzinsliche Wertpapiere
Wir erhalten beim Ersterwerb (Zeichnung) verzins-
licher Wertpapiere durch Sie in Abhängigkeit von der 
Laufzeit des jeweiligen Wertpapiers u. U. Rückver-
gütungen vom Emittenten von bis zu 1,5 % (in Aus-
nahmefällen bis zu 3,5 %) des Nominalbetrages. Für 
den Vertrieb von Wertpapieren im Zweiterwerb erhal-
ten wir Rückvergütungen vom Emittenten von bis zu 
1,5 % (in Ausnahmefällen bis zu 3,5 %) des Nominal-
betrags.

ee) Aktienneuemissionen 
Vertriebserfolgsvergütung: Bei Zeichnung von Ak-
tienneuemissionen erhalten wir in manchen Fällen 
vom Emittenten nach Zuteilung eine Vergütung auf 
die Gesamtzuteilungssumme. Die Rahmenbedingun-
gen werden vom Emittenten bzw. dem Emissionskon-
sortium festgelegt. Ob und in welcher Höhe Zuwen-
dungen fließen, teilt Ihnen Ihr Kundenberater mit.

ff) Andere Finanzinstrumente
Ob und in welcher Höhe wir Rückvergütungen zur 
Deckung des Vertriebsaufwands bezüglich anderer 
Finanzinstrumente erhalten, werden wir Ihnen im 
Einzelfall gesondert mitteilen.

b) Nicht monetäre Zuwendungen
Darüber hinaus können wir Zuwendungen auch in 
Form geldwerter Sachleistungen erhalten, die uns 
eigene Ausgaben ersparen. Diese stellen Zuwendun-
gen im Sinne des § 70 Abs. 2 WpHG dar.

aa) Schulungsmaterial, Schulungen, 
Fachtagungen und Seminarangebote

Wir erhalten von den Anbietern von Finanzinstru menten 
oder Wertpapierdienstleistungen Schulungs material 
sowie Schulungs-, Fachtagungs- und Seminarange-
bote, die z. T. mit anderen geldwerten Vorteilen (Sach-
prämien) verbunden sind, sog. Incentives.

bb) Technische Unterstützung, Research
Abhängig von den jeweiligen Wertpapierdienstleis-
tungen und Finanzinstrumenten erhalten wir von 
Anbietern von Finanzinstrumenten oder Wertpapier-
dienstleistungen teilweise auch technische Unter-
stützung in Form von IT-Hardware, Software, Lizen-
zen sowie Zugriffen auf Datenbanken und Berech-
nungsprogramme. Zusätzlich werden von  einzelnen 
Anbietern von Finanzinstrumenten und Wertpapier-
dienstleistungen auch Anlageempfeh lungen bzw. 
Anlagestrategieempfehlungen (Finanzanalysen), Be-
ratungs leis tungen (z. B. Unterstützung durch Spezia-
listen) und Research-Material kostenlos oder ver-
günstigt zur Verfügung gestellt. Soweit  unsere Ver-
mögensverwaltung (einschließlich des Weberbank 
FONXX  SELECT) betroffen ist, werden wir Finanzana-
lysen nur entgeltlich aus unseren  eigenen Mittel 
 beziehen.

cc) Pflichtpublikationen, Unterstützung bei 
Marketingmaterial und Vertriebsaktivitäten 

Ferner erhalten wir von den Anbietern von Wertpa-
pierdienstleistungen und Finanzinstrumenten zu-
sätzlich, teilweise kostenfrei oder vergünstigt, auch 
Pflicht publikationen (die von unserer Seite bereit-
gestellt werden müssen wie bspw. Produktinforma-
tions blätter), Informationsmaterial sowie Unter-
stützungs leistungen bei der konkreten Kunden-
ansprache.

dd) Sonstiges
Ferner erhalten wir von Anbietern von Finanzins-
trumenten oder Wertpapierdienstleistungen nicht 
monetäre Zuwendungen für den Einsatz bei oder im 
Zusammenhang mit der Kundenberatung, denen 
aber z. T. aufgrund ihrer Geringwertigkeit kein Inter-
essenkonfliktpotenzial innewohnt.

2. Eignung zur Qualitätsverbesserung

Die erhaltenen Zuwendungen eignen sich zur Quali-
tätsverbesserung.

a) Zuwendungen in Form von Geldzahlungen
Das Vorhandensein hoch qualifizierter Mitarbeiter, 
aber auch die anspruchsvolle technische Infrastruk-
tur für das Vorhalten von onlinegestützten und wei-
teren Ausführungswegen hängen in erheblichem 
Maße von den damit erzielbaren Provisionseinnah-
men ab. Diese dienen dazu, das eingangs geschil-
derte breite Dienstleistungsangebot aufrechtzuer-
halten und ständig weiterzuentwickeln.

b) Schulungsmaterial, Schulungen, 
Fachtagungen und Seminarangebote

Schulungsmaterial sowie Schulungen, Fachtagungen 
und Seminarangebote haben regelmäßig produktbe-
zogene, rechtliche, steuerliche, wirtschaftliche oder 
andere vergleichbare Inhalte. Sie dienen primär dazu, 
den Entscheidungsträgern und Beratern nachhaltig 
das aktuelle Know-how zu vermitteln, um die Infor-
mation und Beratung unserer Kunden sowie die 
 optimale Ausführung der Kundenaufträge sicherzu-
stellen. Zuwendungen in Form von Schulungsmate-
rial sowie Schulungen, Fachtagungen und Seminare 
sind damit aufgrund der damit verbundenen Vermitt-
lung fachlicher und vertrieblicher Inhalte stets auf 
eine Qualitätsverbesserung der Kundendienstleis-
tungen ausgelegt.
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In einigen Fällen können Schulungsmaterial, Schulun-
gen, Fachtagungen oder Seminare mit anderen geld-
werten Vorteilen (z. B. Sachprämien) für unsere 
Mitar beiter oder Organe verbunden sein. Die Vermitt-
lung von Fachkompetenz steht dabei jedoch im Vor-
dergrund. Die Vorteile dienen regelmäßig als zusätz-
liche Motivation für die Teilnehmer, ihr Fachwissen 
auf einem dauerhaft hohen Niveau zu halten und 
auszubauen. Daher sind auch solche Zuwendungen 
auf eine Verbesserung der Dienstleistungsqualität 
ausgelegt.

c) Technische Unterstützung, Research 
Außerhalb der Vermögensverwaltung gilt: Zuwen-
dungen in Form von technischer Unterstützung, 
 Beratungsleistungen und Hilfestellungen beim 
 Research werden unmittelbar oder mittelbar zur 
 Verbesserung der Qualität der Kundendienstleistun-
gen verwendet. Zahlreiche Anwendungen und sons-
tige Hilfsmittel stehen den Beratern direkt im 
 Kundengespräch zur Verfügung. Andere Zuwen-
dungen – ins besondere Anlageempfehlungen bzw. 
Anlagestrategieempfehlungen (Finanzanalysen) und 
Research – werden zur Vorbereitung der Kunden-
information und -aufklärung, in der Anlageberatung 
und für sonstige Empfehlungen an die Kunden ver-
wendet.

d) Pflichtpublikationen, Unterstützung 
bei Informationsmaterial und der 
Kundenansprache

Die Kundenansprache ist notwendige Voraus setzung, 
um den Kunden auf verschiedene Anlageformen oder 
Finanzinstrumente aufmerksam zu  machen, die an-
schließend im Rahmen einer Anlageberatung oder 
sonstigen Empfehlung in eine Wertpapierdienstleis-
tung münden können. Pflichtpub likationen sowie 
Informationsmaterial sind Medien für die Aufklärung 
und Information der Kunden und damit wesentliche 
Grundlagen zur Vorbereitung der Anlageberatung 
oder zur Abgabe sonstiger Empfehlungen.
Mithin sind gerade Zuwendungen in Form von Pflicht-
publikationen und Informationsmaterialien sowie die 
Unterstützung bei der Kundenansprache Grundvor-
aussetzungen für die spätere Erbringung qualitativ 
hochwertiger Wertpapierdienstleistungen. Für die 
Kunden stellt dies eine Möglichkeit dar, sich vor 
 einem Beratungsgespräch über Produkte und An-
gebote zu informieren.

e) Sonstiges
Die uns von Anbietern von Finanzinstrumenten oder 
Wertpapierdienstleistungen zur Verfügung gestell-
ten nicht monetären Zuwendungen wählen wir für 
den Einsatz in der Kundenberatung danach aus, ob 
diese zur Verbesserung der Qualität der Wertpapier-
dienstleistung beitragen. Diese nicht monetären 
Zuwendungen finden beispielsweise Verwendung  
bei der Einrichtung oder dem Erhalt der Vertriebs-
infrastruktur, der Qualifikation oder Information  
von Mitarbeitern oder auch der Information von 
 Kunden.

3. Wahrung der Kundeninteressen

Im Rahmen der generell bestehenden Organisations-
pflichten, insbesondere der Pflichten zur Identifizie-
rung, Vermeidung und Offenlegung potenzieller Inte-
ressenkonflikte, stellen wir sicher, dass die  erhaltenen 
Zuwendungen Ihren Interessen an einer ordnungs-
gemäßen Erbringung unserer Dienstleistungen nicht 
entgegenstehen. So stellen u. a. arbeitsanweisliche 
Regelungen und interne Grundsätze  sicher, dass die 
Wertpapierdienstleistungen und Wertpapierneben-
dienstleistungen mit der erforderlichen Sachkenntnis, 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit unter s tetiger Wah-
rung der Kundeninteressen erbracht werden. Unab-

hängig hiervon, informieren wir Sie im Rahmen einer 
Anlageberatung jeweils über die mit von uns empfoh-
lenen Finanzinstrumenten verbundenen Zuwendun-
gen. Zur Wahrung der Kundeninteressen wird darüber 
hinaus bei Schulungs- und Seminarangeboten, die mit 
einem Anreiz für Mitarbeiter oder Organe verbunden 
sind, in der Regel bei den betroffenen Finanzinstru-
menten eine möglichst weite Palette berücksichtigt.

VIII Allgemeine 
 Grundsätze der 
 Auftragsausführung

Wir sind verpflichtet, Aufträge unserer Kunden über 
den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten nach 
einem schriftlich fixierten Verfahren auszuführen, 
das darauf ausgerichtet ist, das bestmögliche Ergeb-
nis für unseren Kunden zu erzielen.
Es kommt dabei nicht darauf an, ob bei der Aus-
führung des einzelnen Auftrages tatsächlich das 
beste Ergebnis erzielt wird. Entscheidend ist, dass 
das angewandte Verfahren typischerweise zum best-
möglichen Ergebnis für unseren Kunden führt.
Wir ermöglichen die Ausführung eines Kauf- oder 
Verkaufsauftrages von Finanzinstrumenten (Wertpa-
piere und sonstige Finanzinstrumente) nach folgen-
den Grundsätzen:

1. Geltungsbereich

Die vorliegenden Grundsätze beschreiben unser gene-
relles Vorgehen für Privatkunden und profes sionelle 
Kunden im Sinne des Wertpapierhandels gesetzes.

2. Vorrang von Kundenweisungen

Eine Weisung des Kunden ist stets vorrangig. Bei der 
Ausführung eines Kauf- oder Verkaufsauftrages wer-
den wir einer Weisung des Kunden Folge leisten. In 
diesem Fall finden die nachfolgend dargestellten 
Grundsätze keine Anwendung.
Die Pflicht zur Erzielung des bestmöglichen Ergeb-
nisses entsprechend dem Umfang der Weisung gilt 
damit als erfüllt.

3. Grundsätze zur bestmöglichen 
Ausführung von Kundenaufträgen

a) Kommissionsgeschäfte
Bei Kommissionsgeschäften gemäß Ziffer 1.2 der 
Bedingungen für Wertpapiergeschäfte beauftragen 
wir die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwp-
bank) als Zwischenkommissionärin, ein Ausführungs-
geschäft abzuschließen. Hierbei kommen die von der 
dwpbank aufgestellten Ausführungsgrundsätze zur 
Anwendung. Diese Ausführungsgrundsätze sowie 
weitere Informationen sind über die Website www.
dwpbank.de abrufbar. Auf Wunsch des Kunden hän-
digen wir diese Informationen in Papierform aus.
Durch die Weiterleitung von Kundenaufträgen zur 
Ausführung an die dwpbank verfolgen wir das Ziel, 
dass bei der Ausführung gleichbleibend das best-
mögliche Ergebnis erzielt wird. Die dwpbank ermög-
licht durch die Bereitstellung von auf uns abgestimm-
ten, standardisierten Prozessen eine effektive und 
kostengünstige Ausführung, Abwicklung und Abrech-
nung von Wertpapiergeschäften. Durch die  Bündelung 
dieser Faktoren bei der dwpbank werden insbeson-
dere Kostenvorteile für den Kunden erzielt.
Eine Weiterleitung von Kundenaufträgen an die dwp-
bank erfolgt in folgenden Klassen von Finanzinstru-
menten:
– Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktien-

zertifikate

– Schuldtitel (z.B. Staatsanleihen, Unternehmens-
anleihen)

– Verbriefte Derivate
– Börsengehandelte Produkte.
Auf Basis der gesetzlichen Grundlage ist die Ausgabe 
und Rücknahme von Anteilen eines Investmentver-
mögens nicht Gegenstand der dargestellten Grund-
sätze. Die Ausgabe oder Rücknahme erfolgt über die 
Verwahrstelle. Möchte der Kunde einen Kauf- oder 
Verkaufsauftrag an einem organisierten Markt 
(Börse) oder an einem multilateralen Handelssystem 
im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 8 WpHG tätigen, so erteilt 
er uns eine entsprechende Weisung. 
Gibt der Kunde bei einem Kommissionsgeschäft, das 
Schuldtitel (z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen) 
zum Gegenstand hat, lediglich die Weisung, seinen 
Auftrag nicht durch Beauftragung der dwpbank aus-
zuführen, werden wir diesen über die Bloomberg 
Handelsplattform oder außerbörslich (OTC) ausfüh-
ren, wobei die Entscheidung zwischen diesen beiden 
Wegen in der nachstehend genannten Reihenfolge 
danach getroffen wird, wo die Auftragsausführung 
1. mit der höchsten Wahrscheinlichkeit,
2. zum für den Kunden günstigsten Kurs,
3. in kürzerer Zeit,
möglich erscheint. Ergibt sich danach kein Vorzug 
eines Weges, erfolgt die Ausführung über die Bloom-
berg Handelsplattform.
Kundenaufträge in anderen Klassen von Finanzins-
trumenten nehmen wir aufgrund der überwiegend 
individuellen Ausgestaltung der Produkte nur mit 
Weisung entgegen.

b) Festpreisgeschäfte
Festpreisgeschäfte (Eigenhandel für Dritte) bieten 
wir nicht an.

4. Vermögensverwaltung

a) Grundsätzliches 
Die Vermögenswerte werden an beliebigen Handels-
plätzen und – soweit keine Handelsplatzpflicht 
 besteht – an weiteren Ausführungsplätzen, insbeson-
dere im Wege der Kommission, erworben und ver-
äußert. 
Bei Ausführungen innerhalb von Vermögensverwal-
tungsmandaten kommen nicht die von der dwpbank 
aufgestellten Ausführungsgrundsätze zur Anwendung. 
Bei der Wahl des Ausführungsplatzes im Rahmen der 
Vermögensverwaltung nehmen wir als Vertreter des 
Kunden eine Kundenweisung vor. Bei der Ermittlung 
der in der Vermögensverwaltung vorzu gebenen Aus-
führungsplätze berücksichtigen wir situ ativ alle rele-
vanten Kriterien zur Erzielung des bestmöglichen 
Ergebnisses, insbesondere
– die Preise der Finanzinstrumente,
– die mit der Auftragsausführung verbundenen 

Kosten (sofern keine all-in-Fee zur Anwendung 
kommt),

– die Geschwindigkeit der Ausführung,
– die Wahrscheinlichkeit der Ausführung und
– die Abwicklung des Auftrags sowie
– den Umfang und die Art des Auftrags.
Hierbei können Einzelorders mehrerer Vermögens-
verwaltungsdepots zu einem Sammelauftrag (Block-
order) zusammengefasst werden. Sammelaufträge 
werden nur gebildet, wenn eine Benachteiligung von 
Kundeninteressen unwahrscheinlich erscheint. Eine 
derartige Zusammenlegung kann im Einzelfall den-
noch gegenüber einer gesonderten Ausführung in 
Bezug auf Ausführungskurs, Ausführungsgeschwin-
digkeit sowie -wahrscheinlichkeit nachteilig sein und 
es kann zu Teilausführungen mit mehr als einem Kurs 
kommen. Der Zuteilung auf die einzelnen Kundende-
pots wird, soweit die Ausführung zu mehr als einem 
Kurs erfolgt ist, ein nach dem arithmetischen Mittel 
gebildeter Mischkurs zugrunde gelegt.



10

d) Ergebnis
Die Anwendung der dargelegten Vorgehensweise 
und Faktoren führt überwiegend zu den im Folgenden 
dargestellten maßgeblichen Ausführungswegen.
Finanzinstrumente inländischer Emittenten, die im 
Inland gehandelt werden, werden regelmäßig im Inland 
platziert. Finanzinstrumente ausländischer Emitten-
ten werden in der Regel im Ausland platziert.
Inländische Aktien, Hinterlegungsscheine und Be-
zugsrechte werden regelmäßig an der inländischen 
Handelsplattform Xetra gehandelt oder, wenn sie dort 
nicht notiert sind, an der inländischen Heimatbörse. 
Ausländische Aktien, Hinterlegungsscheine und Be-
zugsrechte werden regelmäßig an der jeweiligen Heimat-
börse gehandelt. Im Fall von Abweichungen bei der 
Verwahrart oder der Lagerstelle ist die Erteilung einer 
abweichenden Weisung möglich. Aufträge einer markt-
unüblichen Größenordnung werden zur Marktschonung 

unter Beauftragung eines Intermediärs an Handels-
plätzen abgewickelt. Wird ein Intermediär beauf-
tragt, so stimmt die Bank in jedem Einzelfall die 
Handelsstrategie mit dem Intermediär konkret ab.
Anleihenorders werden aufgrund der generell be-
grenzten Handelsvolumina an traditionellen Börsen 
regelmäßig mit einem Kurslimit versehen. Anleihen-
orders einer über die marktübliche Größe der herkömm-
lichen Börsen hinausgehenden Größenordnung werden 
regelmäßig über die genannten Intermediäre auf außer-
börslichem Handelswege gehandelt. Wird ein Interme-
diär beauftragt, so stimmt die Bank in jedem Einzelfall 
die Handelsstrategie mit dem Intermediär konkret ab.
Verbriefte Derivate wie Zertifikate u. a. werden 
 regelmäßig an die inländische Heimatbörse gegeben, 
soweit sie in Deutschland börsengehandelt sind. 
Werden sie nicht an einer inländischen Börse gehan-
delt, wird der Auftrag regelmäßig an die ausländische 

Heimatbörse geleitet. Aufträge einer marktunübli-
chen Größenordnung werden zur Marktschonung 
unter Beauftragung eines Intermediärs auf außer-
börslichem Handelswege abgewickelt. Wird ein Inter-
mediär beauftragt, so stimmt die Bank in jedem 
Einzelfall die Handelsstrategie mit dem Intermediär 
konkret ab.
Nicht-verbriefte Derivate wie Terminkontrakte und 
Optionskontrakte werden über die Eurex gehandelt, 
verbriefte Derivate wie Optionsscheine über die ge-
nannten Börsen.
Aufträge in börsengehandelten Fonds (Exchange Tra-
ded Funds, ETF), börsengehandelten Schuldver-
schreibungen (Exchange Traded Notes, ETN) und 
börsengehandelten Rohstoffprodukten (Exchange 
Traded Commodities, ETC) werden regelmäßig an die 
inländische Heimatbörse gegeben, soweit diese in 
Deutschland börsengehandelt sind. Werden sie nicht 

Soweit keine Pflicht zur Ausführung an einem Han-
delsplatz besteht, ist die Bank berechtigt, Kauf- und 
Verkaufsorders, die identische Finanzinstrumente 
betreffen und am gleichen Handelstag zur Ausfüh-
rung anstehen, gemäß den geltenden Marktmiss-
brauchsvorschriften miteinander derart zu saldieren, 
dass nur noch der verbleibende Saldo am Markt 
ausgeführt wird. Eine derartige Zusammenlegung 
kann im Einzelfall gegenüber einer gesonderten Aus-
führung nachteilig sein.
b)  Relative Bedeutung der berücksichtigten 

Faktoren
Die oben genannten relevanten Kriterien zur Erzie-
lung des bestmöglichen Ergebnisses finden mit der 
folgenden relativen Bedeutung Berücksichtigung:

Faktoren Relative 
Gewichtung

Preise der Finanzinstrumente sehr hoch

mit der Auftragsausführung  
verbundene Kosten

sehr hoch

Geschwindigkeit der Ausführung hoch

Wahrscheinlichkeit der Ausführung hoch

Abwicklung des Auftrags hoch

Umfang und Art des Auftrags hoch

Bei der Festlegung des Ausführungsplatzes orientiert 
sich die Vermögensverwaltung vorrangig am Gesamt-
entgelt. Dieses setzt sich aus den Hauptfaktoren 

Preis und Kosten zusammen. Sind nach Bewertung 
unter den Hauptfaktoren mehrere Ausführungs-
plätze als gleichrangig zu betrachten, so werden die 
Nebenfaktoren mit in die Bewertung einbezogen, 
sofern diese maßgeblich dazu beitragen, das best-
mögliche Ergebnis zu erzielen.
Bei der Ermittlung der in der Vermögensverwaltung 
vorzugebenen Ausführungsplätze berücksichtigen 
wir die Faktoren nach obiger Gewichtung jeweils si-
tuativ. Das heißt, die Entscheidung für einen Ausfüh-
rungsplatz wird am Tag der Ausführung anhand der 
zu diesem Zeitpunkt bestehenden jeweiligen Markt-
gegebenheiten sowie aktuellen Daten zu Handels-
breite und -tiefe der in Frage kommenden Ausfüh-
rungsplätze überprüft und getroffen.

c) Verzeichnis der Ausführungswege
Für die unterschiedlichen Instrumentengattungen sind die folgenden Ausführungswege vorgesehen:

Eigen kapital-
instrumente

Schuld titel Verbriefte Derivate Nicht-verbriefte 
Derivate

Sonstige börsen-
gehandelte Produkte

Außerbörslich über Intermediär 
Hessische Landesbank x x

Außerbörslich über Intermediär 
Mittelbrandenburgische 
Sparkasse in Potsdam

x x

Börse Berlin x x x x
Börse Düsseldorf x x x x
Börse Eurex x
Börse Euronext Amsterdam x
Börse Euronext Brüssel x
Börse Euronext Dublin x
Börse Euronext Lissabon x
Börse Euronext Paris x
Börse Frankfurt x x x x
Börse Hamburg x x x x
Börse Hannover x x x x
Börse Helsinki x
Börse Kopenhagen x
Börse London Stock Exchange x
Börse Luxemburg x
Börse Madrid x
Börse Mailand x
Börse München x x x x
Börse NASDAQ New York x
Börse New York Stock Exchange x x
Börse Oslo x
Börse Stockholm x
Börse Stuttgart x x x x
Börse Wien x
Börse Xetra x x
Börse Zürich x
Börslich über Intermediär 
Hessische Landesbank x x

Börslich über Intermediär MBS x



11

sätze der Auftragsausführung sind Bestandteil der 
Sonderbedingungen. Die Bank ist berechtigt, die 
Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung 
entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben  
zu ändern. Über die Änderungen der Allgemeinen 
Grundsätze der Auftragsausführung wird die Bank 
den Kunden jeweils informieren.

Besondere Regelungen für das 
Kommissionsgeschäft

3. Usancen/Unterrichtung/Preis
(1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Ge-
schäftsbedingungen
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den 
Wertpapierhandel am Ausführungsplatz geltenden 
Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen 
(Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen des Vertragspartners der Bank.
(2) Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die Bank den 
Kunden unverzüglich unterrichten. Wurde der Auf-
trag des Kunden im elektronischen Handel an einer 
Börse gegen die Bank oder den Zwischenkommis-
sionär unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner ge-
sonderten Benachrichtigung.
(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Auf-
wendungen
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis 
des Ausführungsgeschäfts ab. Sie ist berechtigt, ihr 
Entgelt in Rechnung zu stellen. Der Ersatz von Auf-
wendungen der Bank richtet sich nach den gesetz-
lichen Vorschriften.

4. Erfordernis eines ausreichenden 
Kontoguthabens/Depotbestandes

Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur 
Ausübung von Bezugsrechten nur insoweit verpflich-
tet, als das Guthaben des Kunden, ein für Wertpapier-
geschäfte nutzbarer Kredit oder der Depot bestand 
des Kunden zur Ausführung ausreichen. Führt die 
Bank den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so 
wird sie den Kunden unverzüglich unter richten.

5. Festsetzung von Preisgrenzen
Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Auf-
trägen Preisgrenzen für das Ausführungsgeschäft 
vorgeben (preislich limitierte Aufträge).

6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten 
Kundenaufträgen

(1) Preislich unlimitierte Aufträge
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend 
den Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) nur für einen 
Handelstag; ist der Auftrag für eine gleichtägige Aus-
führung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine 
Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Arbeitsablaufs möglich ist, so wird er für den nächs-
ten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht 
ausgeführt, so wird die Bank den Kunden hiervon 
unverzüglich benachrichtigen.
(2) Preislich limitierte Aufträge
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten 
Handelstag des laufenden Monats gültig (Monats- 
Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines Monats 
eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben 
Tag ausgeführt wird, entsprechend den Ausführungs-
grundsätzen (Nr. 2) für den nächsten Monat 
 vor gemerkt. Die Bank wird den Kunden über die 
 Gültigkeitsdauer seines Auftrags unverzüglich unter-
richten.

7. Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf 
oder Verkauf von Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf 
von Bezugsrechten sind für die Dauer des Bezugs-

liefert die Wertpapiere an ihn als Verkäuferin. Die 
Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, 
bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich 
aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen).
(4) Verzicht des Kunden auf Herausgabe von Ver-
triebsvergütungen
Die Bank erhält im Zusammenhang mit Wertpapier-
geschäften, die sie mit Kunden über Anteile an 
 Investmentvermögen, Zertifikate oder strukturierte 
Anleihen, verzinsliche Wertpapiere und andere Finanz-
instrumente abschließt, umsatzabhängige Zahlungen 
von Dritten (z.B. Kapitalverwaltungs gesellschaften, 
EU-Verwaltungsgesellschaften, ausländischen Verwal-
tungsgesellschaften, Zertifikate-/ Anleiheemitten-
ten, anderen Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men, einschließlich Unternehmen der Sparkassen-
Finanzgruppe), die diese an die Bank für den Vertrieb 
der Wertpapiere leisten („Vertriebsvergütungen“).
Vertriebsvergütungen werden als einmalige und als 
laufende Vertriebsvergütungen gezahlt. Einmalige 
Vertriebsvergütungen fallen beim Vertrieb von An-
teilen an Investmentvermögen, Zertifikaten oder 
strukturierten Anleihen und verzinslichen Wert-
papieren an. Sie werden von dem Dritten als ein-
malige, umsatzabhängige Vergütung an die Bank 
geleistet. Die Höhe der einmaligen Vertriebsver-
gütung beträgt in der Regel beispielsweise bei 
 Rentenfonds zwischen 0,1 und 5,5 % des Nettoinven-
tarwerts des Anteils, bei Aktienfonds, offenen Im-
mobilienfonds und Misch- bzw. Dachfonds zwischen 
0,1 und 5,75 % des Nettoinventarwerts des Anteils, 
bei Zertifikaten und strukturierten Anleihen zwi-
schen 0,1 und 5 % des Nennbetrages und bei verzins-
lichen Wertpapieren zwischen 0,1 und 3,5 % des 
Nennbetrages. Laufende Vertriebsvergütungen 
 fallen im Zusammenhang mit dem Verkauf von An-
teilen an Investmentvermögen und in Ausnahmefäl-
len im Zusammenhang mit dem Verkauf von Zertifi-
katen oder strukturierten Anleihen und verzinslichen 
Wertpapieren an. Sie werden von dem Dritten als 
wiederkehrende, bestandsabhängige Vergütung an 
die Bank geleistet. Die Höhe der laufenden Vertriebs-
vergütung beträgt in der Regel beispielsweise bei 
Rentenfonds zwischen 0,1 und 1,2 % p.a., bei Aktien-
fonds zwischen 0,1 und 1,5 % p.a., bei offe nen Immo-
bilienfonds zwischen 0,1 und 0,6 % p. a. und bei 
Misch- bzw. Dachfonds zwischen 0,1 und 1,7 % p. a. 
Sofern auch bei dem Vertrieb von Zertifikaten oder 
strukturierten Anleihen und verzinslichen Wert-
papieren laufende Vertriebsvergütungen gezahlt 
werden, beträgt die laufende Vertriebsvergütung in 
der Regel zwischen 0,1 und 1,5 % p. a. Einzelheiten zu 
den Vertriebsvergütungen teilt die Bank dem Kunden 
jeweils vor dem Abschluss eines Wertpapier-
geschäfts mit.
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die 
Bank die von dem Dritten an sie geleisteten Vertriebs-
vergütungen behält, vorausgesetzt, dass die Bank die 
Vertriebsvergütungen nach den Vorschriften des Wert-
papierhandelsgesetzes (insbesondere § 70 WpHG) 
annehmen darf. Insoweit treffen der Kunde und die 
Bank die von der gesetzlichen Regelung des Rechts 
der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, 384 HGB) 
abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des 
Kunden gegen die Bank auf Herausgabe der Ver-
triebsvergütungen nicht entsteht. Ohne diese Verein-
barung müsste die Bank – die Anwendbarkeit des 
Rechts der Geschäftsbesorgung auf alle zwischen 
der Bank und dem Kunden geschlossenen Wertpa-
piergeschäfte unterstellt - die Vertriebsvergütungen 
an den Kunden herausgeben.

2. Allgemeine Grundsätze der Auftragsaus-
führung für Wertpapiergeschäfte

Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren 
 jeweils geltenden Allgemeinen Grundsätzen der 
 Auftragsausführung aus. Diese Allgemeinen Grund-

an einer inländischen Börse gehandelt, wird der Auf-
trag regelmäßig an die ausländische Heimatbörse 
geleitet. Aufträge einer markt unüblichen Größenord-
nung werden zur Marktschonung unter Beauftragung 
eines Intermediärs auf außerbörslichem Handels-
wege abgewickelt. Wird ein Intermediär beauftragt, 
so stimmt die Bank in jedem Einzelfall die Handels-
strategie mit dem Intermediär konkret ab.
Aufträge betreffend den Abruf oder die Rückgabe von 
Investmentanteilen, die keine Exchange Traded 
Funds (ETF) sind, erfolgen direkt über die Kapitalver-
waltungsgesellschaft zu dem veröffentlichten Be-
wertungskurs. Auf Basis der gesetzlichen Grundlage 
sind sie nicht Gegenstand der Ausführungsgrund-
sätze. Ausnahmen sind Immobilienfonds, die keine 
ETF sind, aber dennoch auch börslich gehandelt wer-
den. Für diese kann wie für Sonstige börsengehan-
delte Produkte verfahren werden.

e) Überprüfung der Ausführungsgrundsätze
Die Bank überwacht regelmäßig die Qualität der er-
langten Ausführungen. Diese Ausführungsgrund-
sätze für Ihre Vermögensverwaltung überprüft die 
Bank mindestens einmal jährlich und zusätzlich ge-
gebenenfalls anlassbezogen. Über wesentliche Än-
derungen werden die Kunden auf geeignetem Wege 
informiert.

5. Überprüfung der Grundsätze

Wir überprüfen unsere Grundsätze, die die Weiterlei-
tung von Aufträgen an die dwpbank begründen, und 
die Wirksamkeit der Grundsätze anlassbezogen, min-
destens einmal jährlich.
Weiterführende Informationen zur Auftragsausfüh-
rung von Kundenaufträgen sind auf unserer Website 
verfügbar. Auf Wunsch des Kunden händigen wir 
diese Informationen in Papierform aus.

IX Bedingungen für 
Wertpapiergeschäfte

Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder 
Verkauf sowie für die Verwahrung von Wertpapieren, 
und zwar auch dann, wenn die Rechte nicht in Urkun-
den verbrieft sind (nachstehend: „Wertpapiere“).

Geschäfte in Wertpapieren

1. Formen des Wertpapiergeschäfts/
Verzicht des Kunden auf Herausgabe von 
Vertriebsvergütungen

(1) Kommissions-/Festpreisgeschäfte
Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in 
Form von Kommissionsgeschäften (2) oder Fest-
preisgeschäften (3) ab.
(2) Kommissionsgeschäfte
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder 
Verkauf von Wertpapieren als Kommissionärin aus, 
schließt sie für Rechnung des Kunden mit einem an-
deren Marktteilnehmer oder einer Zentralen Gegen-
partei ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungs-
geschäft) ab, oder sie beauftragt einen anderen 
Kommissionär (Zwischenkommissionär), ein Ausfüh-
rungsgeschäft abzuschließen. Im Rahmen des elek-
tronischen Handels an einer Börse kann der  Auftrag 
des Kunden auch gegen die Bank oder den Zwischen-
kommissionär unmittelbar ausgeführt werden, wenn 
die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen.
(3) Festpreisgeschäfte
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das 
einzelne Geschäft einen festen oder bestimmbaren 
Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein Kaufvertrag 
zustande; dementsprechend übernimmt die Bank 
vom Kunden die Wertpapiere als Käuferin oder sie 
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rechtshandels gültig. Preislich limitierte Aufträge 
zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erlöschen 
mit Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechts-
handels. Die Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum 
Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugsrechte be-
stimmt sich nach den maßgeblichen ausländischen 
Usancen. Für die Behandlung von Bezugsrechten, die 
am letzten Tag des Bezugsrechtshandels zum Depot-
bestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1.

8. Erlöschen laufender Aufträge 
(1) Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, 
Einräumung von Bezugsrechten, Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln 
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf 
von Aktien an inländischen Ausführungsplätzen erlö-
schen bei Dividendenzahlungen, sonstigen Ausschüt-
tungen, der Einräumung von Bezugsrechten oder 
einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit 
Ablauf des Handelstages, an dem die Aktien letztma-
lig einschließlich der vorgenannten Rechte gehandelt 
werden, sofern die jeweiligen Regelungen des Aus-
führungsplatzes ein Erlöschen vorsehen. Bei Verän-
derung der Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien 
oder des Nennwertes von Aktien und im Falle des 
Aktiensplittings erlöschen preislich limitierte Auf-
träge mit Ablauf des Handelstages vor dem Tag, an 
dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote bzw. 
mit dem veränderten Nennwert bzw. gesplittet no-
tiert werden.
(2) Kursaussetzung
Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die 
Preisfeststellung wegen besonderer Umstände im 
Bereich des Emittenten unterbleibt (Kursausset-
zung), erlöschen sämtliche an diesem Ausführungs-
platz auszuführenden Kundenaufträge für die betref-
fenden Wertpapiere, sofern die Bedingungen des 
Ausführungsplatzes dies vorsehen.
(3) Ausführung von Kundenaufträgen an ausländi-
schen Ausführungsplätzen
Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an auslän-
dischen Ausführungsplätzen gelten insoweit die 
Usancen der ausländischen Ausführungsplätze.
(4) Benachrichtigung
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird die 
Bank den Kunden unverzüglich benachrichtigen.

9. Haftung der Bank bei Kommissionsgeschäften
Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung 
des Ausführungsgeschäfts durch ihren Vertragspart-
ner oder den Vertragspartner des Zwischenkommis-
sionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsge-
schäfts haftet die Bank bei der Beauftragung eines 
Zwischenkommissionärs nur für dessen sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung.

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

10. Erfüllung im Inland als Regelfall
Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, so-
weit nicht die nachfolgenden Bedingungen oder eine 
anderweitige Vereinbarung die Anschaffung im Aus-
land vorsehen.

11. Anschaffung im Inland
Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Bank dem 
Kunden, sofern die Wertpapiere zur Girosammelv-
erwahrung bei der deutschen Wertpapiersammel-
bank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, 
Miteigentum an diesem Sammelbestand – Girosam-
mel-Depotgutschrift – (GS-Gutschrift). Soweit 
 Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung 
 zugelassen sind, wird dem Kunden Alleineigentum an 
Wertpapieren verschafft. Diese Wertpapiere ver-
wahrt die Bank für den Kunden gesondert von ihren 
eigenen Beständen und von denen Dritter (Streif-
bandverwahrung).

12. Anschaffung im Ausland
(1) Anschaffungsvereinbarung
Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn
– sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in- oder aus-
ländischen Wertpapieren im Ausland ausführt, oder
– sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschäftes 
ausländische Wertpapiere verkauft, die im Inland 
weder börslich noch außerbörslich gehandelt wer-
den, oder
– sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländi-
schen Wertpapieren ausführt oder dem Kunden aus-
ländische Wertpapiere im Wege eines Festpreisge-
schäftes verkauft, die zwar im Inland börslich oder 
außerbörslich gehandelt, üblicherweise aber im 
Ausland angeschafft werden.
(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern
Die Bank wird die im Ausland angeschafften Wertpa-
piere im Ausland verwahren lassen. Hiermit wird sie 
einen anderen in- oder ausländischen Verwahrer (z. B. 
Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine ei-
gene ausländische Geschäftsstelle damit betrauen. 
Die Verwahrung der Wertpapiere unterliegt den Rechts-
vorschriften und Usancen des Verwahrungsorts und 
den für den oder die ausländischen Verwahrer gel-
tenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung
Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen 
unter Wahrung der Interessen des Kunden das Eigen-
tum oder Miteigentum an den Wertpapieren oder eine 
an dere im Lagerland übliche, gleichwertige Rechts-
stellung verschaffen und diese Rechtsstellung treu-
händerisch für den Kunden halten. Hierüber erteilt 
sie dem Kunden Gutschrift in Wertpapierrechnung 
(WR- Gutschrift) unter Angabe des ausländischen 
Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden 
 (Lagerland).
(4) Deckungsbestand
Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche des 
Kunden aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus 
dem von ihr im Ausland unterhaltenen Deckungsbe-
stand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus 
den im Lagerland für die Kunden und für die Bank 
aufbewahrten Wertpapieren derselben Gattung. Ein 
Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, 
trägt daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtli-
chen Nachteile und Schäden, die den Deckungsbe-
stand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- 
und Naturereignissen oder durch sonstige von der 
Bank nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland 
oder im Zusammenhang mit Verfügungen von hoher 
Hand des In- oder Auslands treffen sollten.
(5) Behandlung der Gegenleistung
Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schäden am 
Deckungsbestand zu tragen, so ist die Bank nicht ver-
pflichtet, dem Kunden den Kaufpreis zurückzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der 
Verwahrung

13. Depotauszug
Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich einen 
Depotauszug.

14. Einlösung von Wertpapieren/
Bogenerneuerung

(1) Inlandsverwahrte Wertpapiere
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die 
Bank für die Einlösung von Zins-, Gewinnanteil- und 
Ertragscheinen sowie von rückzahlbaren Wertpapie-
ren bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-, 
Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von fälligen 
Wertpapieren jeder Art wird unter dem Vorbehalt 
gutgeschrieben, dass die Bank den Betrag erhält, und 
zwar auch dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst 
zahlbar sind. Die Bank besorgt neue Zins-, Gewinn-
anteil- und Ertragscheinbogen (Bogenerneuerung).
(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere

Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten 
Wertpapieren dem ausländischen Verwahrer. 
(3) Auslosung und Kündigung von Schuldverschrei-
bungen
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen 
überwacht die Bank den Zeitpunkt der Rückzahlung 
infolge Auslosung und Kündigung anhand der Ver-
öffentlichungen in den „Wertpapier-Mitteilungen“. 
Bei einer Auslosung von im Ausland verwahrten 
 rückzahlbaren Schuldverschreibungen, die anhand 
deren Ur kun dennummern erfolgt (Nummerna-
uslosung), wird die Bank nach ihrer Wahl dem Kunden 
für die ihm in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen 
Wertpapiere entweder Urkundennummern für die 
Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen 
Auslosung die Aufteilung des auf den Deckungs-
bestand entfallenden Betrages auf die Kunden 
 vornehmen. Diese interne Auslosung wird unter Auf-
sicht einer neutralen Prüfungsstelle vorgenommen; 
sie kann stattdessen unter Einsatz einer elektro-
nischen Datenverarbeitungsanlage durchgeführt 
werden, sofern eine neutrale Auslosung gewährleis-
tet ist.
(4) Einlösung in fremder Währung
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine so-
wie fällige Wertpapiere in ausländischer Währung 
oder Rechnungseinheiten eingelöst, wird die Bank 
den Einlösungsbetrag auf dem Konto des Kunden in 
dieser Währung gutschreiben, sofern der Kunde ein 
Konto in dieser Währung unterhält. Andernfalls wird 
sie dem Kunden hierüber eine Gutschrift in Euro er-
teilen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

15. Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/
Wandelschuldverschreibungen

(1) Bezugsrechte
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die 
Bank den Kunden benachrichtigen, wenn hierüber 
eine Bekanntmachung in den „Wertpapier-Mitteilungen“ 
erschienen ist. Soweit die Bank bis zum Ablauf des 
vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine an-
dere Weisung des Kunden erhalten hat, wird sie sämt-
liche zum Depotbestand des Kunden gehörenden 
inländischen Bezugsrechte bestens verkaufen; aus-
ländische Bezugsrechte darf die Bank gemäß den im 
Ausland geltenden Usancen bestens verwerten lassen. 
(2) Options- und Wandlungsrechte
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen 
oder Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschrei-
bungen wird die Bank den Kunden mit der Bitte um 
Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in 
den „Wertpapier-Mitteilungen“ hingewiesen worden 
ist.

16. Weitergabe von Nachrichten
Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Informati-
onen veröffentlicht, die die Wertpapiere des Kunden 
betreffen, oder werden der Bank solche Informatio-
nen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen 
Verwahrer/Zwischenverwahrer übermittelt, so wird 
die Bank dem Kunden diese Informationen zur Kennt-
nis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposition 
des Kunden erheblich auswirken können und die Be-
nachrichtigung des Kunden zur Wahrung seiner Inte-
ressen erforderlich ist. So wird sie insbesondere In-
formationen über
– gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,
– freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,
– Sanierungsverfahren
zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann un-
terbleiben, wenn die Information bei der Bank nicht 
rechtzeitig eingegangen ist oder die vom Kunden zu 
ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu 
 vertreten sind, weil die anfallenden Kosten in einem 
Missverhältnis zu den möglichen Ansprüchen des 
Kunden stehen.
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17. Prüfungspflicht der Bank
Die Bank prüft anhand der Bekanntmachungen in den 
„Wertpapier-Mitteilungen“ einmalig bei der Einliefe-
rung von Wertpapierurkunden, ob diese von Verlust-
meldungen (Opposition), Zahlungssperren und der-
gleichen betroffen sind. Die Überprüfung auf Aufge-
botsverfahren zur Kraftloserklärung von Wertpapier-
urkunden erfolgt auch nach Einlieferung.

18. Umtausch sowie Ausbuchung und 
Vernichtung von Urkunden

(1) Urkundenumtausch
Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden einer in den „Wertpapier-Mitteilungen“ bekannt 
gemachten Aufforderung zur Einreichung von Wertpa-
pierurkunden Folge leisten, wenn diese Einreichung 
offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit 
auch keine Anlageentscheidung verbunden ist (wie 
z.B. nach der Fusion des Emittenten mit einer anderen 
Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der Wert-
papierurkunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet.
(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der 
Wertpapiereigenschaft
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapier-
urkunden ihre Wertpapiereigenschaft durch Erlö-
schen der darin verbrieften Rechte, so können sie 
zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des 
Kunden ausgebucht werden. Im Inland verwahrte 
Urkunden werden, soweit möglich, dem Kunden auf 
Verlangen zur Verfügung gestellt. Der Kunde wird 
über die Ausbuchung, die Möglichkeit der Auslieferung 
und die mögliche Vernichtung unterrichtet.  Erteilt er 
keine Weisung, so kann die Bank die Urkunden nach 
Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Absendung 
der Mitteilung an den Kunden vernichten.

19. Haftung
(1) Inlandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haf-
tet die Bank für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter 
und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS- Gut-
schrift erteilt wird, haftet die Bank auch für die Erfül-
lung der Pflichten der Clearstream Banking AG. 
(2) Auslandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland 
beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung des von ihr beauf-
tragten ausländischen Verwahrers oder Zwischen-
verwahrers. Bei einer Zwischenverwahrung durch die 
Clearstream Banking AG oder einen anderen inländi-
schen Zwischenverwahrer sowie einer Verwahrung 
durch eine eigene ausländische Geschäftsstelle haf-
tet die Bank für deren Verschulden.

20. Sonstiges
(1) Auskunftsersuchen
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland ange-
schafft oder veräußert werden oder die ein Kunde 
von der Bank im Inland oder im Ausland verwahren 
lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen 
Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Bank oder 
des Kunden bestimmen sich daher auch nach dieser 
Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des Na-
mens des Kunden vorsehen kann. Die Bank wird 
entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen 
erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird 
den Kunden hierüber benachrichtigen. 
(2) Einlieferung/Überträge
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der 
Kunde der Bank in- oder ausländische Wertpapiere 
zur Verwahrung effektiv einliefert oder Depotgutha-
ben von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. 
Verlangt der Kunde die Verwahrung im Ausland, wird 
ihm eine WR-Gutschrift nach Maßgabe dieser Son-
derbedingungen erteilt.

X Bedingungen für  
 Wertpapier-Sparpläne
1. Leistungsangebot
Die Weberbank bietet für bestimmte Wertpapiere 
(„ansparplanfähige Anlagen“) die Möglichkeit an, 
Wertpapier-Sparpläne abzuschließen.
Der Kunde beauftragt die Weberbank, Anteile in an-
sparplanfähigen Anlagen in zeitlich wiederkehrenden 
Abständen (Sparperiode) zum vereinbarten Ausfüh-
rungstermin zu einem im Vorhinein vereinbarten 
Gegenwert (Sparrate) zu erwerben. Die Anlage kann 
nur in Verbindung mit einem bei der Weberbank ge-
führten Depot erfolgen.

2. Zuführung zum Depot
2.1 Ansparung
Die erworbenen Anteile und gegebenenfalls Bruch-
teile von Anteilen der ansparplanfähigen Anlage wer-
den dem Depot des Kunden gutgeschrieben.
Anteilsbruchteile werden bis zu vier Dezimalstellen 
errechnet und kaufmännisch gerundet. Die Mindest-
sparrate beträgt 100,- Euro.
2.2 Zahlungsmodalitäten
Die Weberbank wird die vereinbarte Sparrate dem 
vom Kunden angegebenen Verrechnungskonto zum 
vereinbarten Ausführungstermin gemäß den Abwick-
lungsmodalitäten der ansparplanfähigen Anlage be-
lasten. Diese wird durch Lastschrift eingezogen, 
wenn das Konto bei einem Drittinstitut geführt wird.
Der Kunde ist verpflichtet, zu jedem Ausführungster-
min für eine ausreichende Deckung (Guthaben oder 
Verfügungsrahmen) auf dem Verrechnungskonto zu 
sorgen. Sollte nicht genügend Deckung auf dem Ver-
rechnungskonto vorhanden sein, ist die Weberbank 
berechtigt, so viele Anteile des Wertpapiers zu ver-
kaufen, wie erforderlich ist, um den zwischenzeitlich 
angelegten Betrag der nicht eingelösten oder zurück-
gegebenen Lastschrift zuzüglich der durch die Rück-
gabe entstandenen Kosten zu erlösen.
2.3 Umgang mit Ausschüttungen/Erträgen
Soweit die ansparplanfähigen Anlagen ausschütten 
und keine Vereinbarung zur Wiederanlage getroffen 
wurde, werden die nach Abzug etwaiger einzubehal-
tender Steuern und Abgaben verbleibenden Aus-
schüttungen dem vom Kunden angegebenen Ver-
rechnungskonto gutgeschrieben.
Für Bruchteile erfolgt eine anteilige Gutschrift der 
Erträge.
Im Rahmen eines Wertpapier-Sparplans kann der Kunde 
mit der Weberbank auch die Wiederanlage der Erträge, 
die nach Abzug etwaiger einzubehaltender Steuern und 
Abgaben verbleiben, vereinbaren. Exchange Traded 
Funds (ETFs) sind hiervon ausgenommen.
2.4 Börsengehandelte Wertpapiere
Für Sparpläne in börsengehandelten Wertpapieren 
gelten die diesbezüglichen Ausführungsgrundsätze 
mit der Einschränkung, dass der Kunde keine Wei-
sung erteilen kann.

3. Entnahmen aus dem Depot
3.1 Verkauf/Teilverkauf
Der Kunde kann der Weberbank den Auftrag erteilen, 
die bereits angesparten Anteile teilweise oder voll-
ständig zu verkaufen. Den Verkaufserlös wird die 
Weberbank nach Abzug etwaiger einzubehaltender 
Steuern und Abgaben und gegebenenfalls Ausfüh-
rungskosten (gemäß Preis- und Leistungsverzeich-
nis) dem vom Kunden angegebenen Verrechnungs-
konto gutschreiben. Der Wertpapier-Sparplan bleibt 
von diesem Verkauf unberührt.
3.2 Übertragung
Der Kunde kann die teilweise oder vollständige Über-
tragung der im Depot befindlichen ansparplanfähi-
gen Anteile verlangen. Anteilsbruchteile, die im Rah-
men des Wertpapier-Sparplans erworben wurden, 

können gegebenenfalls nicht übertragen werden und 
verbleiben auf dem Depot des Kunden.
Erfolgt die Übertragung aufgrund der Beendigung 
des Depotvertrags, ist die Weberbank berechtigt, die 
auf dem Depot verbleibenden Anteilsbruchteile zu 
veräußern. Die Regelung aus 3.1 gilt entsprechend.
3.3 Entnahmeplan (nur Investmentanteile)
Unter der Voraussetzung, dass der Gegenwert des 
Anteilsguthabens zum Zeitpunkt der ersten Auszah-
lung mindestens 10.000,- Euro entspricht, wird die 
Bank bei Vereinbarung eines Entnahmeplans zu den 
dort festgelegten Terminen die Veräußerung einer so 
bemessenen Zahl von Anteilen und Bruchteilsrech-
ten der im Wertpapierspar-Auftrag genannten Invest-
mentanteile veranlassen, dass nach Abzug aller 
Transaktionskosten der für die Entnahme vorgese-
hene Betrag erreicht wird.
Der Verkaufserlös, abzüglich eventuell einzubehal-
tender gesetzlicher Steuern und Abgaben, wird an 
die im Wertpapierspar-Auftrag genannte Referenz-
kontoverbindung überwiesen.
Der Entnahmeplan erfasst alle in dem im Wert-
papierspar-Auftrag genannten Depot befindlichen 
Investmentanteile der im Wertpapierspar-Auftrag 
genannten Gattung, auch wenn diese außerhalb des 
Wertpapiersparplans erworben wurden.
Die Ausführung von Entnahmeplänen erfolgt, soweit 
ein ausreichender Bestand auf dem jeweiligen Depot 
vorhanden ist. Dies kann bei Erschöpfung des Be-
standes zu einer Teilausführung führen. Verbindliche 
Zusagen bzgl. der Dauer von Entnahmeplänen und 
der Höhe der insgesamt ausgezahlten Beträge macht 
die Bank nicht.

4. Aussetzung/Änderung/Kündigung des 
Wertpapier-Sparplans

4.1 Aussetzung
Der Kunde kann den Wertpapier-Sparplan aussetzen. 
Die Weberbank kann eine Aussetzung des Wertpa-
pier-Sparplans nur dann zum nächsten Ausführungs-
termin berücksichtigen, wenn ihr die Erklärung zur 
Aussetzung spätestens einen Geschäftstag1 vor dem 
nächsten Ausführungstermin zugegangen ist.
Der Wertpapier-Sparplan bleibt trotz Aussetzung 
 bestehen; der Kunde kann den Wertpapier-Sparplan 
jederzeit fortsetzen. Die ausgesetzten Sparraten 
werden nach Fortsetzung des Wertpapier-Sparplans 
nicht nachträglich investiert.
Die Weberbank hat das Recht, die Ausführung des 
Wertpapier-Sparplans auszusetzen, wenn der Erwerb 
von Anteilen der ansparplanfähigen Anlage aus 
 Gründen, die die Weberbank nicht zu vertreten hat, 
nicht möglich ist (Beispiel: vorübergehende Fonds-
schließung).
Die Weberbank wird den Wertpapier-Sparplan erst 
fortführen, sobald ein Erwerb von Anteilen der an-
sparplanfähigen Anlage wieder möglich ist.
4.1.1 Börsengehandelte Wertpapiere
Sofern zum Zeitpunkt der Übermittlung der Order an 
den Ausführungsplatz am relevanten Ausführungs-
platz (gemäß den jeweiligen Ausführungsgrundsät-
zen) für das an einer Wertpapierbörse gehandelte 
Wertpapier kein gültiger Kaufkurs (Beispiel: Vorüber-
gehende Handels- oder Kursaussetzung) festgestellt 
werden kann, findet keine Ausführung zu diesem 
Ausführungstermin statt.
4.2 Änderung
Der Kunde kann nach Maßgabe der von der Weber-
bank vorgegebenen Parameter die Sparrate des 
Wertpapier-Sparplans erhöhen oder reduzieren sowie 
die Sparperiode und den Ausführungstermin ändern.
Die Weberbank kann den Auftrag zur Änderung des 
Wertpapier-Sparplans nur dann zum nächsten Aus-
führungstermin berücksichtigen, wenn ihr der Auf-

1 Die Geschäftstage der Weberbank ergeben sich aus dem Preis- 
und Leistungsverzeichnis der Weberbank.
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trag spätestens einen Geschäftstag vor dem nächs-
ten Ausführungstermin zugegangen ist. Die Ände-
rung wird ab der nächstfolgenden Sparrate berück-
sichtigt.
4.3 Änderung von Gattungsmerkmalen bei  
 Wertpapieren
Bei Fusionen von Investmentfonds oder Wertpapie-
remittenten, Umbenennung oder Änderung der Wert-
papierkennnummer/ISIN von ansparplanfähigen 
Anlagen wird die Weberbank den Kunden unverzüg-
lich nach Kenntniserlangung unterrichten. Der Wert-
papier-Sparplan kann in diesem Fall in ansparplanfä-
higen Anlagen der bestehenden Wertpapierkenn-
nummer/ISIN nicht mehr fortgeführt werden und 
wird daher gelöscht.
Sofern der Kunde den Wertpapier-Sparplan in an-
sparplanfähigen Anlagen mit einer neuen Wertpa-
pierkennnummer/ISIN oder eines fusionierten In-
vestmentfonds oder Wertpapiers fortsetzen möchte, 
so muss ein neuer Wertpapier-Sparplan hierüber 
abgeschlossen werden.
4.4 Auflösung einer ansparplanfähigen Anlage
Ansparplanfähige Anlagen können aus unterschied-
lichen Gründen enden (z. B. Zeitablauf, Liquidation). 
Endet eine ansparplanfähige Anlage, so ist die We-
berbank berechtigt, die Anteile oder Anteilsbruch-
teile der ansparplanfähigen Anlage am letzten Bewer-
tungstag zu veräußern und den Gegenwert dem 
Verrechnungskonto gutzuschreiben, sofern keine 
gegenteilige Weisung des Kunden vorliegt.
4.5 Kündigung
Der Kunde kann den Wertpapier-Sparplan jederzeit 
und ohne Angabe von Gründen kündigen. Der Auftrag 
zur Kündigung des Wertpapier-Sparplans muss der 
Weberbank spätestens einen Geschäftstag vor dem 
nächsten Ausführungstermin zugegangen sein. An-
dernfalls wird der Wertpapier-Sparplan zum nächs-
ten Termin noch einmal ausgeführt und erst im An-
schluss beendet.
Die Weberbank wird nach dem rechtzeitigen Zugang 
der Kündigung die vereinbarte Sparrate nicht weiter 
belasten und nicht in die vertraglich vereinbarte an-
sparplanfähige Anlage investieren. Die bereits ange-
sparten Anteile bleiben von der Kündigung unbe-
rührt.

5.  Abrechnungen
Die Weberbank unterrichtet den Kunden mindestens 
halbjährlich über die Ausführung regelmäßiger An-
teilkäufe im Rahmen des Wertpapier-Sparplans.

6. Sonstige Regelungen
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, die Bedingungen für Wertpapiergeschäfte 
sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis der We-
berbank.

7. Besondere Regelungen zum Aktiensparplan
7.1 Kapitalmaßnahmen
Weisungen für Kapitalmaßnahmen können nur für 
ganze Stücke und nicht für Bruchstücke erteilt wer-
den. Erfolgt aus einer Kapitalmaßnahme eine mone-
täre Vergütung, werden hierbei anteilige Bruchstü-
cke berücksichtigt.
7.2 Stimmrechte aus Aktienbesitz
Stimmrechte für die Hauptversammlung können nur 
für ganze Stücke ausgeübt werden.
7.3 Keine Übertragungsmöglichkeiten für  
 Bruchstücke
Im Depot befindliche Bruchstücke an Aktien können 
nicht übertragen werden.
7.4 Mitteilung über Ausführungen
Die Weberbank übermittelt dem Kunden schnellst-
möglich, spätestens aber am ersten Geschäftstag 
nach der Ausführung des Auftrags, auf einem dauer-
haften Datenträger eine Mitteilung zur Bestätigung 
der Auftragsausführung.

8. Widerrufsrecht
Ist der Käufer von Anteilen oder Aktien eines offenen 
Investmentvermögens durch mündliche Verhandlun-
gen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desje-
nigen, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den 
Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden, eine 
auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, 
so ist er an diese Erklärung nur gebunden, wenn er 
sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei 
der Verwaltungsgesellschaft oder einem Repräsen-
tanten im Sinne des § 319 widerruft; dies gilt auch 
dann, wenn derjenige, der die Anteile oder Aktien 
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen 
Geschäftsräume hat. Bei Fernabsatzgeschäften gilt 
§ 312g Absatz 2 Nummer 8 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entsprechend.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-
dung der Widerrufserklärung. Die Widerrufsfrist be-
ginnt erst zu laufen, wenn dem Käufer die Durch-
schrift des Antrags auf Vertragsabschluss ausgehän-
digt oder eine Kaufabrechnung übersandt worden ist 
und in der Durchschrift oder der Kaufabrechnung 
eine Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten 
ist, die den Anforderungen des Artikels 246 Absatz 
3 Satz 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche genügt. Ist der Fristbeginn nach 
Satz 2 streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.
Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Ver-
käufer nachweist, dass der Käufer kein Verbraucher 
im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist 
oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum 
Verkauf der Anteile oder Aktien geführt haben, auf 
Grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Absatz 
1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits 
Zahlungen geleistet, so ist die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft, die EU-Verwaltungsgesellschaft oder die 
ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaft verpflich-
tet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen 
Rückübertragung der erworbenen Anteile oder Ak-
tien, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszu-
zahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile oder 
Aktien am Tag nach dem Eingang der Widerrufserklä-
rung entspricht.

XI Allgemeine Geschäfts-
bedingungen

Inhaltsverzeichnis nebst Hinweis auf die 
Schlichtungsstelle und die Europäische 
Online-Streitbeilegungsplattform
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Allgemeines

Nr. 1 Grundlagen der Geschäftsbeziehung
(1) Geschäftsbeziehung als Vertrauensverhältnis
Die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und 
der Bank ist durch die Besonderheiten des Bank ge-
schäfts und ein besonderes Vertrauensverhältnis 
geprägt. Der Kunde kann sich darauf verlassen, dass 
die Bank seine Aufträge mit der Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns ausführt und das Bankgeheimnis 
wahrt.
(2) Allgemeine und besondere 
Geschäftsbedingungen
Für die Geschäftsbeziehung gelten ergänzend zu den 
einzelvertraglichen Vereinbarungen diese Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB). Für einzelne 
 Geschäftszweige gelten ergänzend oder abweichend 
besondere Bedingungen, z. B. für die Bereiche des 
Zahlungsverkehrs, des Sparverkehrs und der Wert-
papiergeschäfte; diese werden beim Vertrags-
abschluss (etwa bei der Kontoeröffnung) oder bei der 
Erteilung von Aufträgen mit dem Kunden vereinbart.

Nr. 2 Änderungen
(1) Änderungsangebot
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und der besonderen Bedingungen werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (z. B. das Elektronische 
Postfach), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden.
(2) Annahme durch den Kunden
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden 
nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt, gege-
benenfalls im Wege der nachfolgend geregelten 
 Zustimmungsfiktion.
(3) Annahme durch den Kunden im Wege der 
Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als  Annahme 
des Änderungsangebotes (Zustimmungsfiktion), wenn
a) das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die 
Übereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen 
mit einer veränderten Rechtslage wiederherzustellen, 
weil eine Bestimmung der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen oder der besonderen Bedingungen
– aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließ-

lich unmittelbar geltender Rechtsvorschriften 
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1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 
24. und 31. Dezember. 

der Europäischen Union, nicht mehr der Rechts-
lage entspricht oder

– durch eine rechtskräftige gerichtliche Entschei-
dung, auch durch ein Gericht erster Instanz, 
 unwirksam wird oder nicht mehr verwendet 
 werden darf oder

– aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für 
die Bank zuständigen nationalen oder internatio-
nalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht oder der Europä ischen 
Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrecht-
lichen Verpflichtungen der Bank in Einklang zu 
bringen ist und

b) der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen abgelehnt hat.
Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf 
die Folgen seines Schweigens hinweisen.
(4) Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
– bei Änderungen der Nummern 2 und 17 Abs. 6 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der 
entsprechenden Regelungen in den besonderen 
Bedingungen oder

– bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten 
des Vertrages und die Entgelte für Hauptleistun-
gen betreffen, oder

– bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über 
das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung 
 hinausgehende Zahlung des Verbrauchers ge-
richtet sind, oder

– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen 
Vertrages gleichkommen, oder

– bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Ver-
hältnis von Leistung und Gegenleistung erheblich 
zugunsten der Bank verschieben würden.

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des 
Kunden zu den Änderungen auf andere Weise ein-
holen.
(5) Kündigungsrecht des Kunden bei der 
Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Ge-
brauch, kann der Kunde den von der Änderung be-
troffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
auch fristlos und kostenfrei kündigen.
Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank den 
 Kunden in ihrem Änderungsangebot besonders 
 hinweisen.

Nr. 3 Bankauskünfte
(1) Inhalt von Bankauskünften
Bankauskünfte sind allgemein gehaltene Fest-
stellungen und Bemerkungen über die wirtschaft-
lichen Verhältnisse von Kunden, deren Kredit-
würdigkeit und Zahlungsfähigkeit. Betragsmäßige 
Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- 
oder sonstige der Bank anvertraute Vermögenswerte 
sowie Kredit inanspruchnahmen werden nicht ge-
macht.
(2) Voraussetzungen für die Auskunftserteilung
Die Bank darf Bankauskünfte über juristische Perso-
nen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute 
erteilen, sofern sich die Anfrage auf deren geschäft-
liche Tätigkeit bezieht und der Bank keine anders 
lautende Weisung des Kunden vorliegt. In allen ande-
ren Fällen darf die Bank Bankauskünfte nur erteilen, 
wenn der Kunde dem allgemein oder im Einzelfall 
ausdrücklich zugestimmt hat. Bankauskünfte erhal-
ten nur eigene Kunden sowie andere Kreditinstitute 
für deren eigene Zwecke und die ihrer Kunden; sie 
werden nur erteilt, wenn der Anfragende ein berech-
tigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaub-
haft darlegt.
(3) Schriftliche Bestätigung
Bei mündlichen Auskünften über Kreditwürdigkeit 
und Zahlungsfähigkeit behält sich die Bank eine un-

verzügliche schriftliche Bestätigung vor, deren Inhalt 
von diesem Zeitpunkt an maßgeblich ist.

Nr. 4 Vertretungs- und Verfügungsbefugnisse
(1) Bekanntgabe
Der Bank bekannt gegebene Vertretungs- oder Ver-
fügungsbefugnisse gelten, bis ihr eine Mitteilung 
über das Erlöschen oder eine Änderung zugeht, es 
sei denn, diese Umstände sind der Bank bekannt oder 
infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt. Dies gilt auch, 
wenn die Befugnisse in einem öffentlichen Register 
eingetragen sind und eine Änderung veröffentlicht ist.
(2) Mangel in der Geschäftsfähigkeit des 
Vertreters
Der Kunde trägt den Schaden, der daraus entstehen 
sollte, dass die Bank von einem eintretenden Mangel 
in der Geschäftsfähigkeit seines Vertreters unver-
schuldet keine Kenntnis erlangt.

Nr. 5 Legitimationsurkunden
(1) Erbnachweis
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich 
gegenüber der Bank auf die Rechtsnachfolge des 
Kunden beruft, der Bank seine erbrechtliche Berech-
tigung nachzuweisen.
(2) Leistungsbefugnis der Bank
Werden der Bank eine Ausfertigung oder eine beglau-
bigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testa-
ment, Erbvertrag) sowie der Niederschrift über die 
zugehörige Eröffnungsverhandlung vorgelegt, darf 
die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder Testa-
mentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten 
ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit 
befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, 
wenn der Bank die Unrichtigkeit oder Unwirksamkeit 
dieser Urkunden bekannt oder infolge Fahrlässigkeit 
nicht bekannt geworden ist.
(3) Sonstige ausländische Urkunden
Werden der Bank ausländische Urkunden als Ausweis 
der Person oder zum Nachweis einer Berechtigung 
vorgelegt, so wird sie prüfen, ob die Urkunden zum 
Nachweis geeignet sind. Sie haftet jedoch für deren 
Eignung, Wirksamkeit und Vollständigkeit sowie für 
deren richtige Übersetzung und Auslegung nur bei 
Fahrlässigkeit oder wenn die Urkunde insgesamt ge-
fälscht ist. Im vorstehenden Rahmen kann die Bank 
die in den Urkunden als Berechtigte bezeichneten 
Personen als berechtigt ansehen, insbesondere sie 
verfügen lassen und mit befreiender Wirkung an sie 
leisten.

Nr. 6 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort
(1) Deutsches Recht
Auf die Geschäftsbeziehung findet deutsches Recht 
Anwendung, sofern dem nicht zwingende gesetzliche 
Regelungen entgegenstehen.
(2) Erfüllungsort
Erfüllungsort für die Bank und den Kunden ist der Sitz 
der Bank.
(3) Gerichtsstand
Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-recht-
liches Sondervermögen, kann die Bank an ihrem 
allgemeinen Gerichtsstand klagen und nur an diesem 
Gerichtsstand verklagt werden.

Kontokorrentkonten und andere Geschäfte

Nr. 7 Kontokorrent, Rechnungsabschluss
(1) Kontokorrent
Die Bank führt ein Konto zur Abwicklung des laufen-
den Geschäfts- und Zahlungsverkehrs (Girokonto) als 
Kontokorrent im Sinne des § 355 des Handelsgesetz-
buches (Konto in laufender Rechnung).
(2) Rechnungsabschluss
Soweit nichts anderes vereinbart ist, erteilt die Bank 
jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rech-

nungsabschluss. Bei Vorliegen eines berechtigten 
Interesses einer der Vertragsparteien wird der Rech-
nungsabschluss auch zu sonstigen Terminen erteilt.
(3) Einwendungen gegen den 
Rechnungsabschluss
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse müssen 
der Bank zugehen. Unbeschadet der Verpflichtung, 
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse unver-
züglich zu erheben (Nr. 20 Absatz 1 Buchst. g), gelten 
diese als genehmigt, wenn ihnen nicht vor Ablauf von 
sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlus-
ses widersprochen wird. Zur Wahrung der Frist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung. Die Bank wird den 
Kunden bei Erteilung des Rechnungsabschlusses auf 
diese Folgen besonders hinweisen. Stellt sich nach-
träglich die Unrichtigkeit heraus, so können sowohl 
der Kunde als auch die Bank eine Richtigstellung 
aufgrund gesetzlicher Ansprüche verlangen.

Nr. 8 Korrektur fehlerhafter Gutschriften
(1) Stornobuchung vor Rechnungsabschluss
Gutschriften, die ohne einen verpflichtenden Auftrag 
gebucht werden (z. B. wegen Irrtums, Schreibfeh-
lers), darf die Bank bis zum nächsten Rechnungsab-
schluss durch einfache Buchung rückgängig machen 
(Stornobuchung), soweit ihr ein Rückforderungsan-
spruch gegen den Kunden zusteht.
(2) Korrekturbuchung nach Rechnungsabschluss
Den Rückforderungsanspruch nach Absatz 1 kann 
die Bank auch noch nach Rechnungsabschluss durch 
Korrekturbuchung geltend machen, wenn sie die feh-
lerhafte Gutschrift nicht mehr rechtzeitig vor diesem 
Zeitpunkt festgestellt hat. Bei Widerspruch des Kun-
den wird die Bank die Korrekturbuchung rückgängig 
und ihren Anspruch anderweitig geltend machen.
(3) Kennzeichnung
Storno- und Korrekturbuchungen werden im Konto-
auszug gekennzeichnet.

Nr. 9 Gutschriften und Einlösung von 
Einzugspapieren

(1) Gutschriften „Eingang vorbehalten“
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks, Last-
schriften oder anderen Einzugspapieren schon vor 
ihrer Einlösung gut, so geschieht dies unter dem Vor-
behalt der Einlösung und des Einganges des Gegen-
wertes (E. v.-Gutschrift). Das gilt auch dann, wenn 
die Schecks, Lastschriften oder anderen Einzugspa-
piere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden 
Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder geht 
der Bank der Gegenwert aus einem Einzugspapier 
nicht zu, so macht sie die Gutschrift gemäß Nr. 23 
Absatz 2 dieser AGB rückgängig, und zwar auch nach 
einem zwischenzeitlich erfolgten Rechnungsab-
schluss.
(2) Einlösung
Schecks und andere Einzugspapiere sind erst einge-
löst, wenn die Belastungsbuchung nicht bis zum Ab-
lauf des übernächsten Bankarbeitstages1 rückgängig 
gemacht wird. Sie sind auch eingelöst, wenn die Bank 
ihren Einlösungswillen schon vorher Dritten gegen-
über erkennbar bekundet hat (z. B. durch Bezahltmel-
dung). Für Lastschriften gelten die Einlösungsregeln 
in den hierfür vereinbarten besonderen Bedingun-
gen. Über die Abrechnungsstelle der Deutschen Bun-
desbank eingezogene Schecks sind eingelöst, wenn 
sie nach deren Geschäftsbedingungen nicht mehr 
zurückgegeben werden können. Barschecks sind mit 
Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst.

Nr. 10 Auftragsbestätigung vor Ausführung
Bei telefonischen oder auf anderen technischen 
 Wegen erteilten sowie bei nicht unterschriebenen 
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Aufträgen behält sich die Bank die unverzügliche 
Einholung einer Bestätigung vor Auftragsausführung 
vor.

Nr. 11 Aufrechnung durch den Kunden
Ist der Kunde kein Verbraucher, kann er gegen Forde-
rungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forde-
rungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. Satz 1 gilt nicht, wenn die Voraussetzungen des 
§ 513 BGB (Existenzgründer) vorliegen. Gesetzliche 
Aufrechnungsverbote bleiben unberührt.

Nr. 12 Konten in ausländischer Währung
Konten in ausländischer Währung dienen ausschließ-
lich zur bargeldlosen Abwicklung von Zahlungen an 
den Kunden und von Verfügungen des Kunden in 
ausländischer Währung.

Nr. 13 Leistungsbefreiung bei Geschäften in aus-
ländischer Währung

Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Ver-
fügung zulasten eines Guthabens in ausländischer 
Währung oder zur Erfüllung einer Verbindlichkeit in 
ausländischer Währung ist in dem Umfang und so-
lange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf 
die das Guthaben oder die Verbindlichkeit lautet, 
wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereig-
nisse im Lande dieser Währung nicht oder nur einge-
schränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange 
diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die 
Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen 
Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer 
 anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch 
Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflich-
tung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulas-
ten eines Guthabens in ausländischer Währung ist 
dagegen nicht ausgesetzt, wenn die Bank diese voll-
ständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht 
des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige 
 Forderungen in derselben Währung miteinander zu 
verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelun-
gen unberührt.

Nr. 14 Geldeingang in ausländischer Währung
Geldbeträge in ausländischer Währung darf die Bank 
mangels ausdrücklicher gegenteiliger Weisung  
des Kunden in Euro gutschreiben, sofern sie nicht  
für den Kunden ein Konto in der betreffenden Wäh-
rung führt.

Nr. 15 Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Geschäften 
in ausländischer Währung ergibt sich aus dem Preis- 
und Leistungsverzeichnis. Bei Zahlungsdiensten gilt 
ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Nr. 16 Einlagengeschäft
Mangels abweichender Vereinbarungen sind Einla-
gen ohne Kündigung fällig (täglich fällige Gelder). Die 
jeweils gültigen Zinssätze für täglich fällige Gelder 
werden durch Aushang bekannt gemacht. Für die 
Zinsberechnung bei Einlagen wird jeder Monat zu  
30 Tagen gerechnet.

Entgelte und Aufwendungen

Nr. 17 Zinsen und Entgelte
(1) Zinsen und Entgelte im Geschäftsverkehr mit 
Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Ge-
schäftsverkehr mit Verbrauchern üblichen Kredite 
und Leistungen ergibt sich aus dem Preisaushang 
und ergänzend aus dem Preis- und Leistungsver-
zeichnis. Wenn ein Verbraucher einen dort aufgeführ-
ten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in 
Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Ver-
einbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem 

Zeitpunkt im Preisaushang oder Preis- und Leistungs-
verzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte.
(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des 
Geschäftsverkehrs mit Verbrauchern
Außerhalb des Geschäftsverkehrs mit Verbrauchern 
bestimmen sich die Zinsen und Entgelte für in An-
spruch genommene Kredite und Leistungen nach der 
getroffenen Vereinbarung, ergänzend nach dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis in der zum Zeitpunkt 
der Inanspruchnahme geltenden Fassung.
(3) Entgelte für sonstige Leistungen
Für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Verein-
barung oder im Preisaushang bzw. im Preis- und 
Leistungsverzeichnis aufgeführt sind und die im Auf-
trag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Inte-
resse erbracht werden und die, nach den Umständen 
zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten 
sind, kann die Bank ein nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen angemessenes Entgelt ver-
langen.
(4) Nicht entgeltpflichtige Tätigkeiten
Für Tätigkeiten, zu deren Erbringung die Bank bereits 
gesetzlich oder aufgrund einer vertraglichen Neben-
pflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Inter-
esse erbringt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, 
es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach 
Maßgabe der gesetzlichen Regelungen erhoben.
(5) Änderung von Zinsen, Kündigungsrecht des 
Kunden bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem ver-
änderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen 
Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank 
wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. 
Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts 
anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kredit-
vereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der 
Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung 
kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten 
Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht 
zugrunde gelegt. Eine Kündigung des Kunden gilt als 
nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht 
binnen zweier Wochen nach Wirksamwerden der 
Kündigung zurückzahlt.
(6) Änderung von Entgelten bei typischerweise 
dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von 
Kunden im Rahmen der Geschäftsbeziehung typischer-
weise dauerhaft in Anspruch genommen werden (z. B. 
Konto- und Depotführung), werden dem Kunden spä-
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.
Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart (z. B. das Elektronische Post-
fach), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden.
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden 
nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt.
Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, 
das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende 
Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die 
Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen.
(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehens-
verträgen
Bei Verbraucherdarlehensverträgen richten sich die 
Zinsen und Entgelte nach den jeweiligen vertragli-
chen Vereinbarungen sowie ergänzend nach den 
gesetzlichen Vorschriften.
(8) Besonderheiten bei Zahlungsdiensteverträgen 
mit Verbrauchern 
Bei Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern 
richten sich die Entgelte nach den jeweiligen vertrag-
lichen Vereinbarungen und besonderen Bedingun-
gen. Soweit dort keine Regelung getroffen ist, gelten 
die Absätze 1 und 4 sowie – für die Änderung jeglicher 
Entgelte bei Zahlungsdiensterahmenverträgen (z. B. 
Girovertrag) – Absatz 6.

Nr. 18 Ersatz von Aufwendungen
Der Ersatz von Aufwendungen der Bank richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften.

Pflichten und Haftung von Bank und Kunde

Nr. 19 Haftung der Bank
(1) Haftung für Verschulden
Die Bank haftet für eigenes Verschulden sowie das 
Verschulden von Personen, derer sie sich zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtung gegenüber dem Kunden be-
dient, soweit sich nicht aus den folgenden Absätzen, 
den besonderen Bedingungen oder aus einzelver-
traglichen Regelungen etwas Abweichendes ergibt. 
Haftet die Bank und ist ein Schaden nicht ausschließ-
lich von der Bank verursacht oder verschuldet, so 
richtet sich die Verpflichtung zum Schadensersatz 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, § 254 
Bürgerliches Gesetzbuch.
(2) Haftung für Dritte
Die Bank darf Aufträge bei Fehlen einer gegenteiligen 
Weisung ganz oder teilweise auf Dritte zur selbststän-
digen Erledigung übertragen, soweit dies unter Be-
rücksichtigung der Art des Auftrages und der Inter-
essen von Bank und Kunde erforderlich erscheint. In 
diesen Fällen beschränken sich die Verpflichtung und 
Haftung der Bank auf die Weiterleitung des Auftrags 
einschließlich sorgfältiger Auswahl und Unterwei-
sung des Dritten.
(3) Haftung bei höherer Gewalt
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch Störung 
ihres Betriebs (z. B. Bombendrohung, Banküberfall), 
insbesondere infolge von höherer Gewalt (z. B. von 
Kriegs- und Naturereignissen) sowie infolge von 
sonstigen, von ihr nicht zu vertretenden Vorkomm-
nissen (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung) 
verursacht sind oder die durch Verfügungen von ho-
her Hand des In- und Auslands eintreten.

Nr. 20 Mitwirkungsund Sorgfaltspflichten des 
Kunden

(1) Grundsatz
Die Bank führt die Aufträge des Kunden mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns aus. Für den Kunden 
bestehen seinerseits besondere Mitwirkungs- und 
sonstige Sorgfaltspflichten, insbesondere folgende 
Pflichten:
a) Mitteilung wesentlicher Angaben und 
Änderungen
Der Bank sind unverzüglich alle für die Geschäfts-
beziehung wesentlichen Tatsachen anzuzeigen, ins-
besondere Änderungen des Namens, der Anschrift, 
des Personenstandes, der Verfügungsoder Verpflich-
tungsfähigkeit des Kunden (z. B. Eheschließung, 
 Eingehung einer Lebenspartnerschaft, Änderung des 
Güterstandes) oder der für ihn zeichnungsberechtig-
ten Personen (z. B. nachträglich eingetretene 
 Geschäftsunfähigkeit eines Vertreters oder Bevoll-
mächtigten) sowie Änderungen des wirtschaftlich 
Berechtigten oder der der Bank bekannt gegebenen 
Vertretungs- oder Verfügungsbefugnisse (z. B. 
 Vollmachten, Prokura). Die Anzeigepflicht besteht 
auch dann, wenn die Tatsachen in öffentlichen Regis-
tern eingetragen und veröffentlicht werden. Die 
 Namen der für den Kunden vertretungs- oder 
 verfügungsbefugten Personen sind der Bank mit 
 eigenhändigen Unterschriftsproben auf den Vor-
drucken der Bank bekannt zu geben. Darüber hinaus 
können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungs-
pflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz 
ergeben.
b) Eindeutige Angaben bei Aufträgen und 
Weisungen
Aufträge und Weisungen jeder Art müssen den Inhalt des 
Geschäfts zweifelsfrei erkennen lassen. Abänderungen 
und Bestätigungen müssen als solche gekennzeichnet 
sein. Bei Zahlungsaufträgen hat der Kunde insbeson-
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dere auf richtige, vollständige, unmissverständliche 
und leserliche Angaben, vor allem der Kontonummer 
und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 zu achten.
c) Sorgfalt bei besonderer Auftragsübermittlung
Bei telefonischen oder auf anderen technischen 
 Wegen erteilten Aufträgen oder Weisungen hat der 
Kunde dafür zu sorgen, dass sich keine Übermitt-
lungsfehler, Missverständnisse, Missbräuche und 
Irrtümer ergeben.
d) weggefallen
e) Ausdrücklicher Hinweis bei besonderer 
Weisung
Besondere Weisungen für die Ausführung von Aufträ-
gen hat der Kunde der Bank gesondert mitzuteilen, 
bei formularmäßig erteilten Aufträgen außerhalb des 
Formulars. Dies gilt insbesondere, wenn Zahlungen 
auf bestimmte Forderungen der Bank verrechnet 
werden sollen.
f) Hinweis auf Fristen und Termine
Der Kunde hat entsprechend Buchst. e) besonders 
darauf hinzuweisen, wenn Aufträge innerhalb be-
stimmter Fristen oder zu bestimmten Terminen aus-
geführt sein sollen oder wenn bei nicht ordnungsge-
mäßer, insbesondere nicht fristgemäßer Ausführung 
von Aufträgen außergewöhnliche Schäden drohen. 
Auf die besondere Hinweispflicht bei knappen 
Scheckvorlegungsfristen nach Nr. 24 wird verwiesen.
g) Unverzügliche Reklamation
Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse, Last-
schriften, Kontoauszüge, Wertpapieraufstellungen 
oder sonstige Mitteilungen der Bank sowie Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit von der Bank 
gelieferter Wertpapiere oder sonstiger Werte müs-
sen unverzüglich erhoben werden. Falls Rechnungs-
abschlüsse oder Depotaufstellungen dem Kunden 
nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich be-
nachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht 
auch beim Ausbleiben anderer Anzeigen, Mitteilun-
gen oder Sendungen, deren Eingang der Kunde er-
warten oder mit deren Eingang er rechnen muss.
h) Kontrolle von Bestätigungen der Bank
Soweit Bestätigungen der Bank von Aufträgen oder 
Weisungen des Kunden abweichen, hat er dies unver-
züglich zu beanstanden.
(2) Haftung bei Pflichtverletzungen
Schäden und Nachteile aus einer schuldhaften Ver-
letzung von Mitwirkungs- und sonstigen Sorgfalts-
pflichten gehen zulasten des Kunden. Bei schuldhaf-
ter Mitverursachung des Schadens durch die Bank 
richtet sich die Haftung nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, § 254 Bürgerliches Gesetzbuch.

AGB-Pfandrecht, Nachsicherung, 
Sicherheitenfreigabe

Nr. 21 Pfandrecht, Sicherungsabtretung
(1) Umfang
Der Kunde räumt hiermit der Bank ein Pfandrecht ein 
an Werten jeder Art, die im bankmäßigen Geschäfts-
verkehr durch den Kunden oder durch Dritte für seine 
Rechnung in ihren Besitz oder ihre sonstige Verfü-
gungsmacht gelangen. Zu den erfassten Werten zäh-
len sämtliche Sachen und Rechte jeder Art (Beispiele: 
Waren, Devisen, Wertpapiere einschließlich der 
Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine, Sammelde-
potanteile, Bezugsrechte, Schecks, Wechsel, Kon-
nossemente, Lager- und Ladescheine). Erfasst wer-
den auch Ansprüche des Kunden gegen die Bank (z. 
B. aus Guthaben). Forderungen des Kunden gegen 
Dritte sind an die Bank abgetreten, wenn über die 
Forderungen ausgestellte Urkunden im bankmäßigen 
Geschäftsverkehr in die Verfügungsmacht der Bank 
gelangen.
(2) Ausnahmen
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der aus-
drücklichen Zweckbestimmung für eine bestimmte 
Verwendung in die Verfügungsmacht der Bank (z. B. 

Bareinzahlung zur Einlösung eines Schecks, Wech-
sels oder Ausführung einer bestimmten Überwei-
sung), so erstreckt sich das Pfandrecht der Bank 
nicht auf diese Werte. Im Ausland verwahrte Wertpa-
piere unterliegen – vorbehaltlich anderweitiger Ver-
einbarung – nicht dem Pfandrecht. Dasselbe gilt für 
die von der Bank selbst ausgegebenen Genuss-
rechte/Genussscheine und für Ansprüche des Kun-
den aus nachrangigem Haftkapital (z. B. nachrangig 
haftende Inhaberschuldverschreibung).
(3) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht sichert alle bestehenden und künfti-
gen, auch bedingten oder befristeten, auch gesetzli-
chen Ansprüche der Bank gegen den Kunden, die sie 
im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung 
erwirbt. Ansprüche gegen Kunden aus von diesen für 
Dritte übernommenen Bürgschaften werden erst ab 
deren Fälligkeit gesichert.
(4) Geltendmachung des Pfandrechts
Die Bank darf die dem AGB-Pfandrecht unterliegen-
den Werte nur bei einem berechtigten Sicherungsin-
teresse zurückhalten. Ein solches besteht insbeson-
dere unter den Voraussetzungen des Nachsiche-
rungsrechts gemäß Nr. 22.
(5) Verwertung
Die Bank ist zur Verwertung dieser Werte berechtigt, 
wenn der Kunde seinen Verbindlichkeiten bei Fällig-
keit und trotz Mahnung mit angemessener Nachfrist 
und einer Androhung der Verwertung entsprechend 
§ 1234 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch nicht nach-
kommt. Unter mehreren Sicherheiten hat die Bank 
die Wahl. Bei der Auswahl und Verwertung wird die 
Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rück-
sicht nehmen. Die Bank hat das Recht, Verwertungs-
erlöse, die nicht zur Befriedigung sämtlicher Forde-
rungen ausreichen, nach ihrem billigen Ermessen zu 
verrechnen. Die Bank wird dem Kunden erteilte Gut-
schriften über Verwertungserlöse so gestalten, dass 
sie als Rechnungen im Sinne des Umsatzsteuer-
rechts anzusehen sind.

Nr. 22 Nachsicherung und Freigabe
(1) Nachsicherungsrecht
Die Bank kann vom Kunden die Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten für seine Verbindlichkei-
ten verlangen, wenn sich aufgrund nachträglich ein-
getretener oder bekannt gewordener Umstände, z. 
B. aufgrund einer Verschlechterung oder drohenden 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Kunden, eines Mithaftenden oder Bürgen oder 
des Werts bestehender Sicherheiten, eine Verände-
rung der Risikolage ergibt. Bei Verbraucherdarle-
hensverträgen besteht ein Anspruch auf die Bestel-
lung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit 
die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind. 
Übersteigt der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, 
besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstär-
kung auch dann, wenn in einem vor dem 21. März 
2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehens-
vertrag oder in einem ab dem 21. März 2016 abge-
schlossenen Allgemein-Verbraucherdarlehensver-
trag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine 
abschließenden Angaben über Sicherheiten enthal-
ten sind.
(2) Freigabe-Verpflichtung
Die Bank ist auf Verlangen zur Freigabe von Sicher-
heiten nach ihrer Wahl verpflichtet, soweit der reali-
sierbare Wert aller Sicherheiten den Gesamtbetrag 
aller Forderungen der Bank nicht nur vorübergehend 
um mehr als 10 v. H. übersteigt. Diese Deckungs-
grenze erhöht sich um den jeweils aktuellen Umsatz-
steuersatz, soweit die Bank im Verwertungsfall mit 
der Abführung der Umsatzsteuer aus Verwertungs-
erlösen belastet ist. Die Bank wird bei der Auswahl 
der freizugebenden Sicherheiten auf die berechtig-
ten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.

Einzugspapiere

Nr. 23 Inkasso im Einzugsgeschäft
(1) Inkasso-Vereinbarung
Schecks, Lastschriften oder sonstige Einzugspapiere 
werden von der Bank nur zum Einzug (Inkasso) 
 hereingenommen, wenn die Bank eine gesonderte 
Inkasso-Vereinbarung abschließt.
(2) Rückbelastung
Hat die Bank den Gegenwert von Einzugspapieren 
schon vor Eingang gutgeschrieben, so kann sie den 
Gegenwert bei Nichteinlösung der Papiere rückbe-
lasten, und zwar auch nach einem zwischenzeitlichen 
Rechnungsabschluss. Das Gleiche gilt, wenn
– ihr der Gegenwert nicht zugeht oder
– die freie Verfügung über den Gegenwert durch 

Gesetz oder behördliche Maßnahmen be-
schränkt ist oder

– die Papiere infolge unüberwindlicher Hinder-
nisse nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt wer-
den können oder

– der Einzug mit im Zeitpunkt der Hereinnahme 
nicht bekannten unverhältnismäßigen Schwierig-
keiten verbunden ist oder

– in dem Land, in dem die Papiere einzulösen sind, 
ein Moratorium ergangen ist.

Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Bank 
Einzugspapiere auch schon vor Fälligkeit zurückge-
ben. Die Rückbelastung ist auch zulässig, wenn die 
Papiere nicht zurückgegeben werden können. Ist dies 
von der Bank zu vertreten, so trägt sie einen sich 
hieraus ergebenden Schaden des Kunden.

Nr. 24 Vorlegungsfrist, Eilmittel
Wenn Schecks, die am Bankplatz der Bank zahlbar 
sind, nicht spätestens am dritten Geschäftstag, 
Schecks auf auswärtige Bankplätze nicht spätestens 
am vierten Geschäftstag vor Ablauf der Vorlegungs-
frist (Artikel 29 Scheckgesetz) eingereicht werden 
bzw. bei Übersendung nicht innerhalb dieser Fristen 
vor Geschäftsschluss bei der Bank eingehen, so hat 
der Kunde auf den Ablauf der Vorlegungsfrist und die 
eventuelle Anwendung von Eilmitteln gesondert hin-
zuweisen.

Nr. 25 Sicherungsrechte im Einzugsgeschäft
(1) Sicherungseigentum
Mit der Einreichung von Schecks und Wechseln zum 
Einzug überträgt der Kunde der Bank das Sicherungs-
eigentum an den Papieren für den Fall, dass das Ein-
zugspapier nicht eingelöst wird und der Bank auf-
grund von Vorausverfügungen des Kunden im Hin-
blick auf das Einzugsgeschäft Ansprüche gegen den 
Kunden zustehen, und zwar bis zum Ausgleich dieser 
Ansprüche. Mit dem Erwerb des Sicherungseigen-
tums gehen auch die zugrunde liegenden Forderun-
gen auf die Bank über.
(2) Sicherungsabtretung
Werden andere Papiere zum Einzug eingereicht (z. B. 
Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere), so 
gehen die zugrunde liegenden Forderungen unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 1 auf die Bank über.

Auflösung der Geschäftsbeziehung

Nr. 26 Kündigungsrecht
(1) Ordentliche Kündigung
Soweit weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart sind, können der 
Kunde und bei Vorliegen eines sachgerechten Grun-
des auch die Bank die gesamte Geschäftsbeziehung 
oder einzelne Geschäftszweige jederzeit ohne Ein-

2 International Bank Account Number (Internationale Bankkon-
tonummer).

3 Business Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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haltung einer Kündigungsfrist kündigen. Kündigt die 
Bank, so wird sie den berechtigten Belangen des 
Kunden angemessen Rechnung tragen, insbeson-
dere nicht zur Unzeit kündigen.
Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenver-
trages (z. B. Girovertrag oder Kartenvertrag) durch 
die Bank beträgt die Kündigungsfrist mindestens 
zwei Monate.
(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ungeachtet anderweitiger Vereinbarungen können 
sowohl der Kunde als auch die Bank die gesamte 
Geschäftsbeziehung oder einzelne Geschäftszweige 
jederzeit fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, aufgrund dessen dem Kündigenden die Fort-
setzung der Geschäftsbeziehung nicht zugemutet 
werden kann. Dabei sind die berechtigten Belange 
des anderen Vertragspartners zu berücksichtigen. 
Für die Bank ist ein solcher Kündigungsgrund insbe-
sondere gegeben, wenn aufgrund der nachfolgend 
beispielhaft aufgeführten Umstände die Einhaltung 
der Zahlungsverpflichtungen des Kunden oder die 
Durchsetzbarkeit der Ansprüche der Bank – auch 
unter Verwertung etwaiger Sicherheiten – gefährdet 
wird:
a) wenn eine wesentliche Verschlechterung oder 
eine erhebliche Gefährdung der Vermögensverhält-
nisse des Kunden oder in der Werthaltigkeit der für 
ein Darlehen gestellten Sicherheiten eintritt, insbe-
sondere wenn der Kunde die Zahlungen einstellt oder 
erklärt, sie einstellen zu wollen, oder wenn von dem 
Kunden angenommene Wechsel zu Protest gehen;
b) wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestel-
lung oder zur Verstärkung von Sicherheiten (Nr. 22 
Absatz 1) nach Aufforderung durch die Bank nicht 
innerhalb angemessener Frist nachkommt;
c) wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine 
Vermögensverhältnisse gemacht hat;
d) wenn gegen den Kunden eine Zwangsvollstre-
ckung eingeleitet wird;
e) wenn sich die Vermögensverhältnisse eines Mit-
verpflichteten oder des persönlich haftenden Gesell-
schafters wesentlich verschlechtert haben oder er-
heblich gefährdet sind, sowie bei Tod oder Wechsel 
des persönlich haftenden Gesellschafters.
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer 
Pflicht aus dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach 
erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist 
oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Etwas 
anderes gilt nur, wenn der Kunde die Leistung ernst-
haft und endgültig verweigert, er die Leistung zu ei-
nem im Vertrag bestimmten Termin oder innerhalb 
einer bestimmten Frist nicht bewirkt, obwohl die 
Bank den Fortbestand ihres Leistungsinteresses ver-
traglich an die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden 
hat, oder wenn besondere Umstände vorliegen, die 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen eine 
sofortige Kündigung rechtfertigen.
(3) Kündigung bei Verbraucherdarlehens-
verträgen
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch zwingende Son-
derregelungen für die Kündigung von Verbraucher-
darlehensverträgen vorsieht, kann die Bank nur nach 
Maßgabe dieser Regelungen kündigen.
(4) Rechtsfolgen bei Kündigung
Mit der Auflösung der gesamten Geschäftsbeziehung 
oder einzelner Geschäftszweige werden die auf den 
betroffenen Konten geschuldeten Beträge sofort fäl-
lig. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, die Bank 
insoweit von allen für ihn oder in seinem Auftrag 
übernommenen Verpflichtungen zu befreien.
Die Bank ist berechtigt, die für den Kunden oder in 
seinem Auftrag übernommenen Verpflichtungen zu 
kündigen und sonstige Verpflichtungen, insbeson-
dere solche in fremder Währung, mit Wirkung gegen 
den Kunden auszugleichen sowie hereingenommene 
Wechsel und Schecks sofort zurückzubelasten; die 
wechseloder scheckrechtlichen Ansprüche gegen 

den Kunden und jeden aus dem Papier Verpflichteten 
auf Zahlung des vollen Betrages der Wechsel und 
Schecks mit Nebenforderungen verbleiben der Bank 
jedoch bis zur Abdeckung eines etwaigen Schuld-
saldos.

Nr. 27 Weitergeltung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen

Auch nach Auflösung der gesamten Geschäftsbezie-
hung oder einzelner Geschäftszweige gelten für die 
Abwicklung und in dem Abwicklungsverhältnis ent-
sprechenden Umfange die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen weiter.

Nr. 28 Schutz der Einlagen durch anerkanntes 
Einlagensicherungssystem

(1) Freiwillige Institutssicherung
Die Bank gehört dem institutsbezogenen Sicherungs-
system der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe 
(Sicherungssystem) an. Primäre Zielsetzung des 
 Sicherungssystems ist es, die angehörenden Insti-
tute selbst zu schützen und bei diesen drohende  
oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten 
abzuwenden. Auf diese Weise schützt die Instituts-
sicherung auch die Einlagen der Kunden. Hierzu zäh-
len im Wesentlichen Spareinlagen, Sparbriefe, Ter-
mineinlagen, Sichteinlagen und Schuldverschrei-
bungen.
(2) Gesetzliche Einlagensicherung
Das Sicherungssystem ist als Einlagensicherungs-
system nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) 
amtlich anerkannt. Sollte entgegen Absatz 1 aus-
nahmsweise die Institutssicherung nicht greifen, hat 
der Kunde gegen das Sicherungssystem einen An-
spruch auf Erstattung seiner Einlagen im Sinne des 
§ 2 Absätze 3 bis 5 EinSiG bis zu den Obergrenzen 
des § 8 EinSiG.
Nicht entschädigungsfähig nach § 6 EinSiG sind  
unter anderem Einlagen, die im Zusammenhang mit 
Geldwäschetransaktionen entstanden sind, sowie 
Inhaberschuldverschreibungen der Bank und Ver-
bindlichkeiten aus eigenen Akzepten und Solawech-
seln.
(3) Informationsbefugnisse
Die Bank ist befugt, dem Sicherungssystem oder 
einem von ihm Beauftragten alle in diesem Zusam-
menhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
(4) Forderungsübergang
Soweit das Sicherungssystem oder ein von ihm Be-
auftragter Zahlungen an den Kunden leistet, gehen 
dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechen-
der Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf das 
Sicherungssystem über.

Hinweis auf die Schlichtungsstelle 
und die Europäische 
Online-Streitbeilegungsplattform

Bei Meinungsverschiedenheiten mit der Bank be-
steht die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle 
beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutsch-
lands (VÖB) zu wenden.
Das Anliegen ist in Textform an folgende Anschrift zu 
richten:

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
Verbraucherschlichtungsstelle
Postfach 11 02 72
10832 Berlin
Internet: www.voeb.de

Näheres regelt die Verfahrensordnung für die 
Schlichtung von Beschwerden im Bereich des Bun-
desverbandes öffentlicher Banken Deutschlands 
(VÖB), die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird.

Die Weberbank Actiengesellschaft nimmt am 
Schlichtungsverfahren des Bundesverbandes Öf-
fentlicher Banken (VÖB) teil.

Es besteht ferner die Möglichkeit, eine zivilrechtliche 
Klage einzureichen.

Die Europäische Kommission hat unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform 
errichtet. Die Online-Streitbeilegungsplattform kön-
nen Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung 
von Streitigkeiten aus online abgeschlossenen Kauf- 
oder Dienstleistungsverträgen nutzen.

Die E-Mail-Adresse der Weberbank lautet: 
service@weberbank.de

XII Hinweis für Aktionäre 
im Hinblick auf 
 Hauptversammlungen

Wir informieren Sie als Aktionär einer Aktiengesell-
schaft mit Sitz in der EU über die Einberufung der 
Hauptversammlung. Die Unterlagen zur Hauptver-
sammlung (z. B. Tagesordnung) stellt die jeweilige 
Aktiengesellschaft auf ihrer Internetseite bereit. In 
unserer Mitteilung über die Einberufung der Haupt-
versammlung finden Sie dementsprechend eine In-
ternet-Adresse, unter der Sie die Unterlagen zur 
Hauptversammlung abrufen können. Handelt es sich 
bei Ihrem Aktienbesitz hingegen um Namensaktien 
einer inländischen Aktiengesellschaft, erhalten Sie 
die Information über die Einberufung und alle Unter-
lagen zur Hauptversammlung im Regelfall direkt von 
der Aktiengesellschaft.

XIII Information über  
die gesetzlichen 
 Regelungen der 
 Bankensanierung 
und -abwicklung 
 (Bail-in)

Bankaktien, Schuldverschreibungen von Banken und 
Sparkassen sowie andere Forderungen gegen Ban-
ken und Sparkassen unterliegen europaweit beson-
deren Vorschriften für den Fall der Bestandsgefähr-
dung dieser Institute. Hintergrund sind die gesetzli-
chen Regelungen der Bankensanierung und -abwick-
lung, die in einem Abwicklungsfall zur Anwendung 
kommen können. Diese Regelungen (zum Beispiel 
sogenanntes „Bail-in“) können sich für den Anleger 
beziehungsweise Vertragspartner im Abwicklungs-
fall des Institutes nachteilig auswirken. Nähere Infor-
mationen, welche Finanzins tru mente betroffen sind, 
erfahren Sie unter: www.bafin.de (unter dem Such-
begriff: „Haftungskaskade“).
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XIV Preise für Wertpapierdienstleistungen und Edelmetallanlagen

1. Wertpapierdepot Bemerkung, sonstige Kosten Beträge 
 
1.1. Transaktionskosten    
Aktien/Optionsscheine 1,00 % vom Kurswert min. 25,00 Euro

Anleihen/Genussscheine 0,50 % vom Kurswert min. 25,00 Euro

Investmentanteile ohne Ausgabeaufschlag 1,00 % vom Kurswert min. 25,00 Euro

Investmentanteile mit Ausgabeaufschlag keine (nur Ausgabeaufschlag)

Auslands-/Fremdwährungsgeschäfte zusätzlich je Auftrag 30,00 Euro

zzgl. fremde Spesen/Auslagen (Übertragungs-/Liefergebühr) je Abrechnung

Fremdkosten inländische Börsen Es fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern 
nach Vorgabe des Börsenplatzes an. Insbesondere können je 
nach Börse und/oder Wertpapierart bei der Maklergebühr 
(Courtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch 
Pauschalpreise gelten. Genauere Informationen zur Höhe der 
Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapierauftrag können 
Sie gerne bei Ihrem Berater erfragen.

Fremdkosten sonstige Handelsplätze, insbesondere ausländische Börsen Es fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern 
nach Aufgabe des Dritten/Drittlandes an. Genauere Informa-
tionen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen Wert-
papierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Berater erfragen.

Rabattierung bei Ordererteilung Online oder über den Telefonservice 25 % auf Transaktionskosten/ 
Ausgabeaufschlag

min. 19,00 Euro

Einrichtung/Änderung eines Limits kostenlos

Nicht ausgeführte Zeichnungen bei Neuemission 15,00 Euro

Wichtiger Hinweis: Marktbedingt kann es zu Teilausführungen kommen und somit eine 
 Order in zwei oder mehreren Teilen ausgeführt werden. Die Ordergebühr wird auf den Kurs-
wert  aller Teilausführungen eines Handelstages einmalig berechnet.

Fondssparen 
Investmentanteile mit Ausgeabeaufschlag

keine 
(nur Ausgabeaufschlag)

ETF-Sparen 2,00 % vom Kurswert

1.2. Depotführung/Wertpapierverwahrung
 
inkl. gesetzl. MwSt.

Xetra-Gold
alle anderen Wertpapiergattungen

0,506 % vom Kurswert  
0,149 % vom Kurswert1  
pro Depot p.a.

 
 
min. 39,00 Euro

Abrechnungsturnus jährlich 31.12.

Berechnungsgrundlage ist der in Euro bewertete Depotbestand gemäß Ausweis im Jahres-
depotauszug (Kurswert). Bei Übertrag zu einem Fremdinstitut oder intern in ein Depot mit 
All-In-Fee Bepreisung wird als Berechnungsgrundlage der Kurswert am Tag des Übertrags 
herangezogen. In diesem Fall erfolgt die Berechnung zeitanteilig. 

Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Stand 1. Februar 2023. Maßgeblich ist unser jeweils gültiges Preis- und Leistungsverzeichnis, das Ihr Berater 
laufend für Sie bereithält.

2. Premiumdepot Bemerkung, sonstige Kosten Beträge 
 
Die Eröffnung eines Premiumdepots ist nur in Verbindung mit einem bei uns geführten 
 Depotverrechnungskontos möglich. Dieses kann als Tagesgeld- oder Privat-/Girokonto ge-
führt werden. Hierfür fallen die gleichen Kosten an, wie bei einem gesonderten Abschluss 
eines Tages- oder Privat-/Girokontos (sh. aktuelles Preis- und Leistungsverzeichnis).
Das Premiumdepot dient ausschließlich dem Erwerb und der Verwahrung der  
Weberbank Premium Fonds: Weberbank Premium 30, Weberbank Premium 50 und 
 Weberbank Premium 100

 
2.1 Transaktionskosten unabhängig vom Auftragsvolumen
Weberbank Premium Fonds über die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) keine

Weberbank Premium Fonds über die Börse 1,00 % vom Kurswert min. 25,00 Euro

Fremdkosten inländischer Börsen
Es fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern nach Vorgabe des Börsenplatzes 
an. Insbesondere können je nach Börse und/oder Wertpapierart bei der Maklergebühr 
(Courtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise gelten. 
 Genauere Informationen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapier-
auftrag können Sie gerne bei Ihrem Berater erfragen.

Einrichtung/Änderung eines Limits kostenlos
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3. Wertpapierdepot für Institutionelle Kunden Bemerkung, sonstige Kosten Beträge 
 
3.1 Transaktionskosten unabhängig vom Auftragsvolumen

 

Aktien, Optionsscheine 1,00 % vom Kurswert min. 25,00 Euro

Anleihen/Genussscheine 0,50 % vom Kurswert min. 25,00 Euro

Investmentanteile ohne Ausgabeaufschlag 1,00 % vom Kurswert min. 25,00 Euro

Investmentanteile mit Ausgabeaufschlag keine (nur Ausgabeaufschlag)

Auslands-/Fremdwährungsgeschäfte zusätzlich je Auftrag 30,00 Euro

zzgl. fremde Spesen/Auslagen (Übertragungs-/Liefergebühr) je Abrechnung

Fremdkosten inländische Börsen Es fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern 
nach Vorgabe des Börsenplatzes an. Insbesondere können je 
nach Börse und/oder Wertpapierart bei der Maklergebühr 
(Courtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch 
Pauschalpreise gelten. Genauere Informationen zur Höhe der 
Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapierauftrag können 
Sie gerne bei Ihrem Berater erfragen.

Fremdkosten sonstige Handelsplätze, insbesondere ausländische Börsen Es fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern 
nach Aufgabe des Dritten/Drittlandes an. Genauere Informa-
tionen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen Wert-
papierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Berater erfragen.

Einrichtung/Änderung eines Limits kostenlos

Nicht ausgeführte Zeichnungen bei Neuemission 15,00 Euro

Wichtiger Hinweis: Marktbedingt kann es zu Teilausführungen kommen und somit  
eine Order in zwei oder mehreren Teilen ausgeführt werden. Die Ordergebühr wird  
auf den Kurswert aller Teilausführungen eines Handelstages einmalig berechnet.

Fondssparen 
Investmentanteile mit Ausgabeaufschlag

keine 
(nur Ausgabeaufschlag)

ETF-Sparen 2 % vom Kurswert

3.2. Depotführung/Wertpapierverwahrung inkl. gesetzl. MwSt.

3.2.1. Aktien/Investmentanteile
Verwahrart inkl. gesetzl. MwSt.

Girosammelverwahrung 
Streifband 
Wertpapierrechnung

0,149 % vom Kurswert p. a. 
0,238 % vom Kurswert p. a. 
0,417 % vom Kurswert p. a.

3.2.2. Anleihen
Verwahrart inkl. gesetzl. MwSt.

Girosammelverwahrung 
Streifband 
Wertpapierrechnung

0,179 % vom Kurswert p. a.1 
0,238 % vom Kurswert p. a.1 
0,417 % vom Kurswert p. a.1

3.2.3. Xetra-Gold inkl. gesetzl. MwSt.

0,506 % vom Kurswert p. a.

3.2.4. Mindestentgelte inkl. gesetzl. MwSt.

2. Premiumdepot Bemerkung, sonstige Kosten Beträge 

Wichtiger Hinweis: Marktbedingt kann es zu Teilausführungen kommen und somit  
eine Order in zwei oder mehreren Teilen ausgeführt werden. Die Ordergebühr wird  
auf den Kurswert aller Teilausführungen eines Handelstages einmalig berechnet.

Fondssparen über die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) keine

2.2. Depotführung/Wertpapierverwahrung inkl. gesetzl. MwSt.

Weberbank Premium Fonds 0,149 % vom Kurswert  
pro Depot p.a.

min. 39,00 Euro

Abrechnungsturnus jährlich 31.12.

Berechnungsgrundlage ist der in Euro bewertete Depotbestand gemäß Ausweis im Jahres-
depotauszug (Kurswert). Bei Übertrag zu einem Fremdinstitut oder intern in ein Depot mit 
All-In-Fee Bepreisung wird als Berechnungsgrundlage der Kurswert am Tag des Übertrags 
herangezogen. In diesem Fall erfolgt die Berechnung zeitanteilig. 

Mindestanlage: 50.000 Euro

1 Ist bei einer Anleihe kein Kurswert vorhanden, erfolgt die Berechnung auf den Nominalwert
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3. Wertpapierdepot für Institutionelle Kunden Bemerkung, sonstige Kosten Beträge 

Alle Wertpapiergattungen pro Depotposten p. a. 
pro Depot p. a.

min. 11,90 Euro 
min. 39,00 Euro

Abrechnungsturnus Jährlich 31.12.

Berechnungsgrundlage ist der in Euro bewertete Depotbestand gemäß Ausweis im Jahres-
depotauszug (Kurswert). Bei Übertrag zu einem Fremdinstitut oder intern in ein Depot mit 
All-In-Fee Bepreisung wird als Berechnungsgrundlage der Kurswert am Tag des Übertrags 
herangezogen. In diesem Fall erfolgt die Berechnung zeitanteilig. 

4. Wertpapierdepot für Institutionelle Kunden mit Pauschalgebühr Bemerkung, sonstige Kosten Beträge 
 
4.1 Pauschale Depotgebühr

 

Die pauschale Depotgebühr schließt alle bei Durchführung von Wertpapiergeschäften anfal-
lenden Gebühren, Provisionen und Drittkosten ein. Der Weberbank zufließende Ausgabeauf-
schläge werden dem Kunden rückvergütet. Bestandsprovisionen verbleiben bei der Bank.

4.1.1. Weberbank Rendite Fonds werden bei der Ermittlung der 
pauschalen Depotgebühr nicht 
 berücksichtigt

4.1.2. Weberbank Premium Fonds werden bei der Ermittlung der 
pauschalen Depotgebühr nicht 
 berücksichtigt

4.1.3. Alle anderen Wertpapiergattungen inkl. gesetzl. MwSt.

0,417 % vom Kurswert p. a.1

Abrechnung jährlich auf den 
 Bestand per 31.12. bewertet zu 
Jahresschlusskursen

ETF-Sparen 2,00 % vom Kurswert

5. Wertpapierverwaltung Bemerkung, sonstige Kosten Beträge 
 
5.1. Ein- und Auslieferung effektiver Stücke

 
inkl. gesetzl. MwSt.

pro Posten 
zzgl. fremde Spesen

119,00 Euro

 
5.2. Depotüberträge

fremde Spesen

 
5.3. Einlösung ausgeloster, gekündigter oder fälliger Wertpapiere

 
inkl. gesetzl. MwSt.

effektive Stücke, Inkasso 1,19 % vom Kurswert 
(Bitte vorher erfragen)

min. 119,00 Euro

aus dem Depotbestand kostenlos

 
5.4. Kuponeinlösung

 
inkl. gesetzl. MwSt.

effektive Stücke, Inkasso 1,19 % vom Kurswert 
je Posten und Termin

min. 59,50 Euro

aus dem Depotbestand kostenlos

 
5.5. Depotauszüge, Wertpapierabrechnungen
Erstellung von Ersatz-/Duplikat-Depotauszügen, - Wertpapierabrechnungen 
(soweit die Bank ihre Informationspflicht bereits erfüllt hat)

je 10,00 Euro

 
5.6. Sonstige Preise im Bereich Wertpapierverwaltung
Stockdividende auf ausländische Wertpapiere 1,00 % vom  

Einlösungsbetrag pro Posten
min. 7,50 Euro

Berichtigungsaktien, sofern der Emittent die Entgelte nicht trägt 1,00 % vom Kurswert min. 7,50 Euro

Umtausch von Wandelanleihen, Ausübung von Optionsscheinen 1,00 % vom Kurswert min. 25,00 Euro

Trennen von Optionsanleihen und Optionsscheinen pro Posten 
inkl. gesetzl. MwSt.

59,50 Euro

Umschreibungsgebühr für Namensaktien pro Posten 
inkl. gesetzl. MwSt.

59,50 Euro

Effektive Bogenerneuerung zur Aushändigung an den Kunden pro Posten 
inkl. gesetzl. MwSt.

59,50 Euro

1 Ist bei einer Anleihe kein Kurswert vorhanden, erfolgt die Berechnung auf den Nominalwert
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5. Wertpapierverwaltung Bemerkung, sonstige Kosten Beträge 
 
5.7. Verpfändung an andere Banken

 
inkl. gesetzl. MwSt.

Bestellung/Änderung/Löschung von Sicherheiten (Verpfändung) im Auftrag des Kunden 59,50 Euro

 
5.8. Sonstige Preise im Bereich Wertpapierverwaltung
Service Quellensteuerrückerstattung

– Ländergruppe 0: 
 Belgien, Frankreich, Schweiz

pro Antrag / pro Land 
zzgl. fremder Spesen

95,00 Euro

– Ländergruppe 1: 
 Finnland, Kanada, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Slowakei, 
 Spanien, Tschechische Republik, Ungarn

pro Antrag / pro Land 
zzgl. fremder Spesen

355,00 Euro

– Ländergruppe 2: 
 Dänemark, Irland, Italien, Polen, Portugel

pro Antrag / pro Land 
zzgl. fremder Spesen

485,00 Euro

Service Quellensteuervorabbefreiung pro eingereichtem Antrag 
inkl. gesetzl. MwSt.

59,50 Euro

Erstellung eines Tax-Vouchers zur Rückerstattung der schweizerischen  
Verrechnungssteuer

pro Position* 
inkl. gesetzl. MwSt.

11,90 Euro

*  Jede Ertragszahlung (z. B. Dividende) stellt eine Position dar

6. Eurex (European Exchange) Bemerkung, sonstige Kosten Beträge 
 
Handelsabschlüsse Optionen/Ausübung

 
1,00 % vom Kurswert 
zzgl. fremde Spesen

 
min. 75,00 Euro

7. Vermögensverwaltung Bemerkung, sonstige Kosten Beträge 
 
7.1. Vermögensverwaltung
Die Managementpauschale beträgt grundsätzlich 1,79 % p. a. (inkl. gesetzlicher MwSt.), kann 
jedoch im Einzelfall in Abhängigkeit des Volumens und der Aktienquote davon abweichen.

Die Managementpauschale wird halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember fällig (ggf. pro 
rata temporis) und auf der Basis des arithmetischen Mittels der sechs Monatsendwerte  
des jeweiligen Halbjahres berechnet. Bei unterjähriger Vertragsdauer wird die Pauschale  
taggenau mit Eingang des Vertrages bzw. der Kündigung berechnet. Maßgebend ist der 
durchschnittliche Gesamtwert des betreuten Vermögens, ermittelt aus den jeweiligen 
 Monatsendwerten sowie dem Stand des Endvermögens (Liquidität und Depotwerte, 
v erbucht auf dem Depot und dem zugehörigen Konto).

Der volumenabhängige Provisionssatz der Managementpauschale schließt alle bei der 
Durchführung des Verwaltungsauftrages anfallenden Gebühren und Provisionen ein.

Im Rahmen der Vermögensverwaltung erwerben Sie Investmentanteile ohne Ausgabeauf-
schläge zum Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft, wenn die Bank diese Anteile 
zum Nettoinventarwert bezieht.

Mindestanlage: 150.000 Euro

7.2. Weberbank FONXX SELECT (kein Neuabschluss möglich)

7.2.1. Managementpauschale
Die Managementpauschale beträgt grundsätzlich 1,79 % p. a. (inkl. gesetzlicher MwSt.), kann 
jedoch im Einzelfall in Abhängigkeit des Volumens und der Aktienquote davon abweichen.

Die Managementpauschale wird halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember fällig (ggf. pro 
rata temporis) und auf der Basis des arithmetischen Mittels der sechs Monatsendwerte  
des jeweiligen Halbjahres berechnet. Bei unterjähriger Vertragsdauer wird die Pauschale  
taggenau mit Eingang des Vertrages bzw. der Kündigung berechnet. Maßgebend ist der 
durchschnittliche Gesamtwert des betreuten Vermögens, ermittelt aus den jeweiligen 
 Monatsendwerten sowie dem Stand des Endvermögens (Liquidität und Depotwerte, 
v erbucht auf dem Depot und dem zugehörigen Konto).

Der volumenabhängige Provisionssatz der Managementpauschale schließt alle bei der 
Durchführung des Verwaltungsauftrages anfallenden Gebühren und Provisionen ein.

Im Rahmen von Weberbank FONXX SELECT erwerben Sie Investmentanteile ohne Aus-
gabeaufschläge zum Nettoinventarwert der Investmentgesellschaft, wenn die Bank diese 
Anteile zum Netto-Inventarwert bezieht.

Mindestanlage: 50.000 Euro
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8. AktivMandat Bemerkung, sonstige Kosten Beträge 
 
8.1. AktivMandat mit Einzelbepreisung
 
8.1.1 Beratungsentgelt bei Einzelbepreisung

 
inkl. gesetzl. MwSt.

Beratungsentgelt bei Einzelbepreisung 0,60 % p. a.

Das Beratungsentgeld wird halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember fällig (ggf. pro rata 
temporis) und auf der Basis des arithmetischen Mittels der sechs Monatsendwerte  
des jeweiligen Halbjahres berechnet. Bei unterjähriger Vertragsdauer wird das Honorar  
taggenau mit Eingang des Vertrages bzw. der Kündigung berechnet. Maßgebend ist der 
durchschnittliche Gesamtwert des betreuten Vermögens, ermittelt aus den jeweiligen 
 Monatsendwerten sowie dem Stand des Endvermögens (Liquidität und Depotwerte, 
 verbucht auf dem Depot und dem zugehörigen Konto).

 
8.1.2. Transaktionskosten bei Einzelbepreisung
Aktien, Optionsscheine, Investmentanteile an einer Börse 1,00 % vom Kurswert

Anleihen, Genussscheine 0,50 % vom Kurswert

Investmentanteile (von der Investmentgesellschaft) 
Kauf (zum Netto-Inventarwert der Investmentgesellschaft, wenn die Bank zum Netto- 
Inventarwert bezieht) 
Verkauf (zum Rücknahmepreis der Investmentgesellschaft)

 
 
1,00 % vom Kurswert
1,00 % vom Kurswert

Auslands-/Fremdwährungsgeschäfte zusätzlich je Auftrag 30,00 Euro

zzgl. fremde Spesen/Auslagen (Abwicklungskosten/-gebühren, Übertragungs-/ 
Liefergebühr)

je Abrechnung

Einrichtung/Änderung eines Limits kostenlos

Wichtiger Hinweis: Marktbedingt kann es zu Teilausführungen kommen und somit  
eine Order in zwei oder mehreren Teilen ausgeführt werden. Die Ordergebühr wird  
auf den Kurswert aller Teilausführungen eines Handelstages einmalig berechnet.

Ergänzende Provisionen und Kosten für Wertpapierverwaltung im Rahmen eines  
AktivMandats bei Einzelbepreisung entsprechend den Sätzen gemäß 3. und 4.

 
8.1.3. Depotführung/Wertpapierverwahrung

 
inkl. gesetzl. MwSt.

Xetra-Gold 
alle anderen Wertpapiergattungen

0,506 % vom Kurswert 
0,149 % vom Kurswert1 
pro Depot

Alle Fonds kostenlos

Abrechnungsturnus jährlich 31.12.

Berechnungsgrundlage ist der in Euro bewertete Depotbestand gemäß Ausweis im Jahres-
depotauszug (Kurswert). Bei Übertrag zu einem Fremdinstitut oder intern in ein Depot mit 
All-In-Fee Bepreisung wird als Berechnungsgrundlage der Kurswert am Tag des Übertrags 
herangezogen. In diesem Fall erfolgt die Berechnung zeitanteilig. 

8.2. AktivMandat mit „All-in-Fee“
Die Managementpauschale beträgt grundsätzlich 2,0805 % p. a. (inkl. anteiliger gesetz licher 
MwSt.), kann jedoch im Einzelfall in Abhängigkeit des Volumens und der Aktienquote davon 
 abweichen.

Die Managementpauschale wird halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember fällig (ggf. pro 
rata temporis) und auf der Basis des arithmetischen Mittels der sechs Monatsendwerte  
des jeweiligen Halbjahres berechnet. Bei unterjähriger Vertragsdauer wird das Honorar  
taggenau mit Eingang des Vertrages bzw. der Kündigung berechnet. Maßgebend ist der 
durchschnittliche Gesamtwert des betreuten Vermögens, ermittelt aus den jeweiligen 
 Monatsendwerten sowie dem Stand des Endvermögens (Liquidität und Depotwerte, 
 verbucht auf dem Depot und dem zugehörigen Konto).

Die Managementpauschale schließt alle bei der Durchführung des Verwaltungsauftrages  
anfallenden bankeigenen Gebühren und Provisionen ein.

zzgl. fremde Spesen/Auslagen (Abwicklungskosten/-gebühren, Übertragungs-/Liefergebühr je Abrechnung

Mindestanlage: 250.000 Euro

1 Ist bei einer Anleihe kein Kurswert vorhanden, erfolgt die Berechnung auf den Nominalwert
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Nach § 63 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes 
und Art. 50 f. der Delegierten Verordnung (EU) 
2017/565 sind wir gehalten, Sie auf einem dauerhaf-
ten Datenträger insbesondere über die Kosten von 
Wertpapiertransaktionen zu informieren, bevor Sie 

diese bei uns beauftragten (sog. Ex ante-Kosten-
transparenz). Um Ihnen einen Eindruck von den 
entstehenden Kosten zu vermitteln, haben wir nach-
stehend die Kosten beispielhafter Fallgestaltungen 
beschrieben. Bitte beachten Sie, dass Abweichun-

gen Ihrer konkret beauftragten Transaktionen zu 
abweichenden Kosten führen können. Maßgeblich 
für die Abrechnung Ihrer Aufträge ist unser Preis- 
und Leistungsverzeichnis in seiner jeweils aktuellen 
Fassung.

XV Beispielhafte  Kostendarstellungen

Auf den folgenden Seiten finden Sie beispielhafte Kostendarstellungen: 

 1. für Transaktionen außerhalb eines AktivMandats und der 
  Vermögensverwaltung:
 
 1.1. Investition in eine Aktie,
 1.2. Investition in eine Rente/Anleihe,
 1.3. Investition in ein unverbrieftes börsliches Derivat (EUREX-Option),
 1.4. Verkauf einer Aktie,
 1.5. Verkauf einer Rente/Anleihe,
 1.6. Verkauf eines Zertifikats
 1.7. Verkauf eines Fonds/börslich gehandelten Fonds (ETF) über die Börse
 1.8. Rückgabe eines Fonds an die Kapitalverwaltungsgesellschaft
 1.9. Glattstellung eines unverbrieften börslichen Derivats (EUREX-Option).

1. Beispielhafte Kostendarstellung für Transaktionen außerhalb eines AktivMandats und der Vermögensverwaltung

1.1. Investition in eine Aktie (außerhalb des AktivMandats und der Vermögensverwaltung)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Kauf/Verkauf über in- oder ausländische 
Börsen/Handelsplätze können Fremdkosten in 
Form unterschiedlicher Gebühren (z. B. Makler-
courtagen), Kosten und Steuern anfallen.

2 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

3 Dienstleistungskosten (Depotentgelt) werden in 
Abhängigkeit vom Depotbestand erhoben. 

4 Bei der hier angenommenen Haltedauer fallen 
die angegebenen Gesamtkosten an. Die tat-
sächlichen Kosten können z. B. durch eine 
 abweichende Haltedauer sowie Wertentwick-
lungen des Produkts variieren. Die hier 
 gemachten Angaben sind geschätzt und können 
zukünftigen Änderungen unterliegen. 

5 Die Darstellung beschränkt sich auf die 
 Kostenauswirkung auf die Rendite und erlaubt 
keine Aussage über die Rendite, die nicht 
 prognostiziert werden kann. Hierbei wurden 
 sowohl Kosten berücksichtigt, die direkt aus 
dem Produkt entnommen werden, als auch Kos-
ten, die von der Bank in Rechnung gestellt wer-
den. Im ersten Jahr machen sich die  Erwerbs-, 
im letzten Jahr die Veräußerungs kosten be-
merkbar. Laufende Kosten fallen in  jedem Jahr 
gleich an. 

6 Das Depotentgelt wird in Abhängigkeit vom 
 Depotbestand erhoben und beträgt 0,149 % p. a. 
(inkl. USt.). Mindestentgelte wurden nicht 
 berücksichtigt.

Kauf von 100 Stück einer beispielhaften Aktie, Kurs 100,00 Euro,  
mithin zu einem Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Einstiegskosten  
(einmalig)

Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Laufende Kosten pro Jahr Dienstleistungskosten3 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

14,90 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,149 % 
0,000 % 
0,000 %

Ausstiegskosten Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenprojektion für eine angenommene Haltedauer von 5 Jahren4

Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

274,50 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,549 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 
davon Zuwendungen an die Bank 
(Bestandteil der Dienstleistungs-
kosten)

274,50 Euro 
0,00 Euro

0,549 % p. a. 
0,000 % p. a.

Renditeauswirkungen der Kosten5 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5

Dienstleistungskosten Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr6 
Ausstiegskosten

1,000 % 
0,149 % 
0,000 %

0,000 % 
0,149 % 
0,000 %

0,000 % 
0,149 % 
0,000 %

0,000 % 
0,149 % 
0,000 %

0,000 % 
0,149 % 
1,000 %

Produktkosten Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr 
Ausstiegskosten

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Fremdwährungskosten2 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

Gesamtkosten 1,149 % 0,149 % 0,149 % 0,149 % 1,149 %

 2. für Transaktionen bei Bestehen eines AktivMandats

 2.1. Investition in eine Aktie,
 2.2. Investition in eine Rente/Anleihe,
 2.3. Investition in ein unverbrieftes börsliches Derivat (EUREX-Option),
 2.4. Verkauf einer Aktie,
 2.5. Verkauf einer Rente/Anleihe,
 2.6. Verkauf eines Zertifikats
 2.7. Verkauf eines Fonds/börslich gehandelten Fonds (ETF) über die Börse
 2.8. Rückgabe eines Fonds an die Kapitalverwaltungsgesellschaft
 2.9. Glattstellung eines unverbrieften börslichen Derivats (EUREX-Option).
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1.2. Investition in eine Rente/Anleihe (außerhalb des AktivMandats und der Vermögensverwaltung)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Kauf/Verkauf über in- oder ausländische 
Börsen/Handelsplätze können Fremdkosten in 
Form unterschiedlicher Gebühren (z. B. Makler-
courtagen), Kosten und Steuern anfallen.

2 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

3 Dienstleistungskosten (Depotentgelt) werden in 
Abhängigkeit vom Depotbestand erhoben. 

4 Nur bei Veräußerung vor Endfälligkeit.
5 Bei der hier angenommenen Haltedauer fallen 

die angegebenen Gesamtkosten an. Die 
 tatsächlichen Kosten können z. B. durch eine 
abweichende Haltedauer sowie Wertentwick-
lungen des Produkts variieren. Die hier 
 gemachten Angaben sind geschätzt und können 
zukünftigen Änderungen unterliegen. 

6 Die Darstellung beschränkt sich auf die Kosten-
auswirkung auf die Rendite und erlaubt keine 
Aussage über die Rendite, die nicht prognos-
tiziert werden kann. Hierbei wurden sowohl 
Kosten berücksichtigt, die direkt aus dem 
 Produkt entnommen werden, als auch Kosten, 
die von der Bank in Rechnung gestellt werden. 
Im ersten Jahr machen sich die Erwerbs-, im 
letzten Jahr die Veräußerungskosten bemerkbar. 
Laufende Kosten fallen in jedem Jahr gleich an.

7 Das Depotentgelt wird in Abhängigkeit vom 
 Depotbestand erhoben und beträgt 0,149 % p. a. 
(inkl. USt.). Mindestentgelte wurden nicht 
 berücksichtigt.

Kauf von nom. 10.000 Euro einer beispielhaften Anleihe, Kurs 100,00 %, Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Einstiegskosten  
(einmalig)

Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

50,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,500 % 
0,000 % 
0,000 %

Laufende Kosten pro Jahr Dienstleistungskosten3 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

14,90 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,149 % 
0,000 % 
0,000 %

Ausstiegskosten4 Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

50,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,500 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenprojektion für eine angenommene Haltedauer von 5 Jahren5

Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

174,50 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,349 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 
davon Zuwendungen an die Bank 
(Bestandteil der Dienstleistungs-
kosten)

174,50 Euro 
0,00 Euro

0,349 % p. a. 
0,000 % p. a.

Renditeauswirkungen der Kosten6 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5

Dienstleistungskosten Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr7 
Ausstiegskosten

0,500 % 
0,149 % 
0,000 %

0,000 % 
0,149 % 
0,000 %

0,000 % 
0,149 % 
0,000 %

0,000 % 
0,149 % 
0,000 %

0,000 % 
0,149 % 
0,500 %

Produktkosten Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr 
Ausstiegskosten

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Fremdwährungskosten 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

Gesamtkosten 0,649 % 0,149 % 0,149 % 0,149 % 0,649 %

1.3. Investition in ein unverbrieftes börsliches Derivat (EUREX-Option) (außerhalb des AktivMandats und der Vermögensverwaltung)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 bei Ausführung über die EUREX; es fallen zu-
sätzlich fremde Spesen an 

2 Angenommen wird eine Glattstellung vor 
 Verfall.

3 Bei der hier angenommenen Haltedauer fallen 
die angegebenen Gesamtkosten an. Die 
 tatsächlichen Kosten können z. B. durch eine 
abweichende Haltedauer sowie Wertentwick-
lungen des Produkts variieren. Die hier 
 gemachten Angaben sind geschätzt und können 
zukünftigen Änderungen unterliegen. 

4 Bei den angegebenen Kosten handelt es sich 
um eine bestmögliche Schätzung. Die tatsäch-
lichen Kosten können aufgrund von Markt-
schwankungen abweichen.

Kauf von 10 Kontrakten einer beispielhaften Option zum Optionspreis 10,00 Euro,  
Optionswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Einstiegskosten  
(einmalig)

Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Laufende Kosten pro Jahr Dienstleistungskosten 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Ausstiegskosten2 Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kosten für eine angenommene Haltedauer von 1 Jahr3

Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

200,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

2,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 
davon Zuwendungen an die Bank 
(Bestandteil der Dienstleistungs-
kosten)

200,00 Euro 
0,00 Euro

2,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Kostenauswirkungen im Zeitverlauf Kosten4 Jahr 1

Dienstleistungskosten1 Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr 
Ausstiegskosten2

1,000 % 
0,000 % 
1,000 %

Produktkosten Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr 
Ausstiegskosten

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Fremdwährungskosten 0,000 %

Gesamtkosten 2,000 %
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1.4. Verkauf einer Aktie (außerhalb des AktivMandats und der Vermögensverwaltung)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Verkauf über in- oder ausländische Börsen/
Handelsplätze können Fremdkosten in Form 
 unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercour-
tagen), Kosten und Steuern anfallen.

2 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

Verkauf von 100 Stück einer börsengehandelten Aktie zum Kurs 100,00 Euro, Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten1 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 100,00 Euro 1,000 % p. a.

1.6. Verkauf eines Zertifikats (außerhalb des AktivMandats und der Vermögensverwaltung)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Angenommen wurde hier ein Discountzertifikat.
2 Bei Verkauf über in- oder ausländische Börsen/

Handelsplätze können Fremdkosten in Form 
 unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercour-
tagen), Kosten und Steuern anfallen.

3 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

Verkauf von 100 Stück eines beispielhaften Zertifikats1 zum Kurs 100,00 Euro, Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten2 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten3

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten2 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten3

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 100,00 Euro 1,000 % p. a.

1.5. Verkauf einer Rente/Anleihe (außerhalb des AktivMandats und der Vermögensverwaltung)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Verkauf über in- oder ausländische Börsen/
Handelsplätze können Fremdkosten in Form 
 unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercour-
tagen), Kosten und Steuern anfallen.

2 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

Verkauf von nom. 10.000 Euro einer beispielhaften Anleihe, Kurs 100,00 %, Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten1 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

50,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,500 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

50,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,500 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 50,00 Euro 0,500 % p. a.

1.7. Verkauf eines Fonds/börslich gehandelten Fonds (ETF) über die Börse (außerhalb des AktivMandats und der Vermögensverwaltung)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Verkauf über in- oder ausländische Börsen/
Handelsplätze können Fremdkosten in Form 
 unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercour-
tagen), Kosten und Steuern anfallen.

2 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

Verkauf von 100 Stück eines beispielhaften Fonds/ETF zum Kurs 100,00 Euro,  
Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten1 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 100,00 Euro 1,000 % p. a.
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2. Beispielhafte Kostendarstellung bei Bestehen eines AktivMandats

Im Rahmen des AktivMandats wird eine Pauschal-
bepreisung (All-in-Fee) vereinbart. Bemessungs-
grundlage der All-in-Fee ist die Summe aus dem in 
Euro  bewerteten Bestands des AktivMandat-Depots 
und dem Guthaben auf dem zugehörigen Depotver-
rechnungskonto. 

Demzufolge erhöht sich die Vergütung der Bank für 
ihre Leistungen im Rahmen des AktivMandat durch 
jede Zuzahlung auf das Verrechnungskonto, die nicht 
durch einen Umsatz auf dem AktivMandat-Depot 
ausgelöst wurde, und jeden Depotübertrag von 
 einem anderen Depot in das AktivMandat-Depot. 
Entsprechend ermäßigt sich die Vergütung der Bank 
durch jede Entnahme aus dem Verrechnungskonto, 
die nicht durch einen Umsatz auf dem AktivMandat-
Depot ausgelöst wurde, und jeden Depotübertrag 
aus dem AktivMandat-Depot auf ein anderes Depot. 

Zu einer zusätzlichen Kostenbelastung kann es nur 
dort kommen, wo Produktkosten zu berücksichtigen 
sind.

1.8. Rückgabe eines Fonds an die Kapitalverwaltungsgesellschaft (außerhalb des AktivMandats und der Vermögensverwaltung)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

Verkauf von 100 Stück eines beispielhaften Fonds an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zum  
Kurs 100,00 Euro, Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten1

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten1

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 0,00 Euro 0,000 % p. a.

1.9. Glattstellung eines unverbrieften börslichen Derivats (EUREX-Option) (außerhalb des AktivMandats und der Vermögensverwaltung)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Ausführungen über die EUREX; es fallen zu-
sätzlich fremde Spesen an. 

Glattstellung von 10 Kontrakten einer beispielhaften Option zum Optionspreis 10,00 Euro,  
Optionswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten1 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskoste2

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 100,00 Euro 1,000 % p. a.
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2.1. Investition in eine Aktie (bei Bestehen eines AktivMandats)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Kauf/Verkauf über in- oder ausländische 
Börsen/Handelsplätze können Fremdkosten in 
Form unterschiedlicher Gebühren (z. B. Makler-
courtagen). Kosten und Steuern anfallen.

2 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

3 Dienstleistungskosten (Managementpauschale) 
werden nicht in Abhängigkeit der Order erho-
ben. 

4 Die Darstellung beschränkt sich auf die Kosten-
auswirkung auf die Rendite und erlaubt keine 
Aussage über die Rendite, die nicht prognos-
tiziert werden kann. Hierbei wurden Kosten 
 berücksichtigt, die von der Bank in Rechnung 
gestellt werden. Die laufenden Kosten fallen in 
jedem Jahr gleich an. 

Kauf von 100 Stück einer beispielhaften Aktie, Kurs 100,00 Euro,  
mithin zu einem Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Einstiegskosten  
(einmalig)

Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Laufende Kosten pro Jahr Dienstleistungskosten3 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Ausstiegskosten Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenprojektion für eine angenommene Haltedauer von 5 Jahren
Dienstleistungskosten2 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 
davon Zuwendungen an die Bank

0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Renditeauswirkungen der Kosten4 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5

Dienstleistungskosten Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr 
Ausstiegskosten

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Produktkosten Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr 
Ausstiegskosten

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Fremdwährungskosten 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

Gesamtkosten 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

2.2. Investition in eine Rente/Anleihe (bei Bestehen eines AktivMandats)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Kauf/Verkauf über in- oder ausländische 
Börsen/Handelsplätze können Fremdkosten in 
Form unterschiedlicher Gebühren (z. B. Makler-
courtagen). Kosten und Steuern anfallen.

2 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

3 Dienstleistungskosten (Managementpauschale) 
werden nicht in Abhängigkeit der Order erho-
ben. 

4 Die Darstellung beschränkt sich auf die Kosten-
auswirkung auf die Rendite und erlaubt keine 
Aussage über die Rendite, die nicht prognos-
tiziert werden kann. Hierbei wurden Kosten 
 berücksichtigt, die von der Bank in Rechnung 
gestellt werden. Die laufenden Kosten fallen in 
jedem Jahr gleich an. 

Kauf von nom. 10.000,00 Euro einer beispielhaften Anleihe, Kurs 100,00 %, Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Einstiegskosten  
(einmalig)

Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Laufende Kosten pro Jahr Dienstleistungskosten3 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Ausstiegskosten Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenprojektion für eine angenommene Haltedauer von 5 Jahren
Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 
davon Zuwendungen an die Bank

0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Renditeauswirkungen der Kosten4 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5

Dienstleistungskosten Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr 
Ausstiegskosten

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Produktkosten Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr 
Ausstiegskosten

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Fremdwährungskosten 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %

Gesamtkosten 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 % 0,000 %
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2.3. Investition in ein unverbrieftes börsliches Derivat (EUREX-Option) (bei Bestehen eines AktivMandats)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 bei Ausführung über die EUREX; es fallen zu-
sätzlich fremde Spesen an 

2 Angenommen wird eine Glattstellung vor 
 Verfall.

3 Bei der hier angenommenen Haltedauer fallen 
die angegebenen Gesamtkosten an. Die 
 tatsächlichen Kosten können z. B. durch eine 
abweichende Haltedauer sowie Wertentwick-
lungen des Produkts variieren. Die hier 
 gemachten Angaben sind geschätzt und können 
zukünftigen Änderungen unterliegen. 

4 Bei den angegebenen Kosten handelt es sich 
um eine bestmögliche Schätzung. Die tatsäch-
lichen Kosten können aufgrund von Markt-
schwankungen abweichen.

Kauf von 100 Kontrakten einer beispielhaften Option zum Optionspreis 10,00 Euro,  
Optionswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Einstiegskosten  
(einmalig)

Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Laufende Kosten pro Jahr Dienstleistungskosten 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Ausstiegskosten2 Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenprojektion für eine angenommene Haltedauer von 1 Jahr3

Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten

200,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

2,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 
davon Zuwendungen an die Bank

200,00 Euro 
0,00 Euro

2,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Renditeauswirkungen der Kosten4 Jahr 1

Dienstleistungskosten Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr 
Ausstiegskosten2

1,000 % 
0,000 % 
1,000 %

Produktkosten Einstiegskosten 
lfd. Kosten pro Jahr 
Ausstiegskosten

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

Fremdwährungskosten 0,000 %

Gesamtkosten 2,000 %

2.4. Verkauf einer Aktie (bei Bestehen eines AktivMandats)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Verkauf über in- oder ausländische Börsen/
Handelsplätze können Fremdkosten in Form 
 unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercour-
tagen), Kosten und Steuern anfallen.

2 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

Verkauf von 100 Stück einer börsengehandelten Aktie zum Kurs 100,00 Euro, Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten1 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 0,00 Euro 0,000 % p. a.

2.5. Verkauf einer Rente/Anleihe (bei Bestehen eines AktivMandats)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Verkauf über in- oder ausländische Börsen/
Handelsplätze können Fremdkosten in Form 
 unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercour-
tagen), Kosten und Steuern anfallen.

2 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

Verkauf von nom. 10.000 Euro einer beispielhaften Anleihe, Kurs 100,00 %, Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten1 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 0,00 Euro 0,000 % p. a.
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2.6. Verkauf eines Zertifikats (bei Bestehen eines AktivMandats)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Angenommen wurde hier ein Discountzertifikat.
2 Bei Verkauf über in- oder ausländische Börsen/

Handelsplätze können Fremdkosten in Form 
 unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercour-
tagen), Kosten und Steuern anfallen.

3 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

Verkauf von 100 Stück eines beispielhaften Zertifikats1 zum Kurs 100,00 Euro, Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten2 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten3

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten2 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten3

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 0,00 Euro 0,000 % p. a.

2.7. Verkauf eines Fonds/börslich gehandelten Fonds (ETF) über die Börse (bei Bestehen eines AktivMandats)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Verkauf über in- oder ausländische Börsen/
Handelsplätze können Fremdkosten in Form 
 unterschiedlicher Gebühren (z. B. Maklercour-
tagen), Kosten und Steuern anfallen.

2 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

Verkauf von 100 Stück eines beispielhaften Fonds/ETF zum Kurs 100,00 Euro,  
Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten1 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten2

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 0,00 Euro 0,000 % p. a.

2.8. Rückgabe eines Fonds an die Kapitalverwaltungsgesellschaft (bei Bestehen eines AktivMandats)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Sofern der Auftrag zu einem Handelskurs in 
Fremdwährung ausgeführt wird. 

Verkauf von 100 Stück eines beispielhaften Fonds an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zum  
Kurs 100,00 Euro, Kurswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten1

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten 
Produktkosten 
Fremdwährungskosten1

0,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

0,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 0,00 Euro 0,000 % p. a.

2.9. Glattstellung eines unverbrieften börslichen Derivats (EUREX-Option) (bei Bestehen eines AktivMandats)
 
I. Angenommene Auftragsdaten

 
Erläuterungen:

1 Bei Ausführungen über die EUREX; es fallen zu-
sätzlich fremde Spesen an. 

Glattstellung von 10 Kontrakten einer beispielhaften Option zum Optionspreis 10,00 Euro,  
Optionswert 10.000,00 Euro

II. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen
Ausstiegskosten Dienstleistungskosten1 

Produktkosten 
Fremdwährungskosten

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % 
0,000 % 
0,000 %

III. Kostenzusammenfassung
Dienstleistungskosten1 
Produktkosten 
Fremdwährungskoste2

100,00 Euro 
0,00 Euro 
0,00 Euro

1,000 % p. a. 
0,000 % p. a. 
0,000 % p. a.

Gesamtkosten 100,00 Euro 1,000 % p. a.
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XVI Anhang zu den vorvertraglichen Informationen nach Art. 6, 7 SFDR

 

 

1 

 

Anhang zu den vorvertraglichen Informationen nach Art. 6, 7 SFDR 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten  

 

Name des Produkts:  Unternehmenskennung (LEI): 

Vermögensverwaltung mit  Siehe Hauptteil des Dokuments 

Ausrichtung auf Nachhaltigkeit 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Vermögensverwaltung verfolgt anerkannte 

ökologische und soziale Kriterien und berücksichtigt Anforderungen an eine gute 

Unternehmensführung (ESG-Kriterien) im Sinne eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 der 

Verordnung (EU) 2019/2088. Es werden  ökologische und soziale Merkmale beworben 

und gefördert, die über folgende normenbasierte und sektorspezifische 

Ausschlusskriterien sowie Best-in-Class-Aspekte definiert sind.  

Es sind keine Einzelinvestments in Unternehmen enthalten, die folgende normenbasierte 

und sektorspezifische Ausschlusskriterien nicht einhalten: 

- 0% Toleranz gegenüber Unternehmensemittenten, die schwere Verstöße gegen 

UN-Global-Compact-Prinzipien, kontroverse Geschäftspraktiken inkl. 

kontroversen Umweltverhaltens und Verstößen gegen Arbeits- und 

Menschenrechte aufweisen, die bei der Herstellung und/oder dem Vertrieb von 

aufgrund von internationaler Konvention geächteter Waffen aktiv sind oder nicht 

gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche durchführen; 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: ___% 

 
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 

beworben und obwohl keine nachhaltigen 

Investitionen angestrebt werden, enthält es einen 

Mindestanteil von ___% an nachhaltigen 

Investitionen. 

  
mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EUTaxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind  

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EUTaxonomie nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: ___%  

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 

beworben, aber keine nachhaltigen 

Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige In-

vestition ist eine In-

vestition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese In-

vestition keine Um-

weltziele oder sozia-

len Ziele erheblich 

beeinträchtigt und 

die Unternehmen, in 

die investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten Unter-

nehmensführung an-

wenden.  

Die EU-Taxonomie 

ist ein Klassifikati-

onssystem, das in 

der Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt 

ist und ein Verzeich-

nis von ökologisch 

nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten 

enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der so-

zial nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkei-

ten festgelegt. Nach-

haltige Investitionen 

mit einem Umwelt-

ziel könnten taxono-

miekonform sein 

oder nicht. 



32

 

 

2 

 

- 5% Toleranz bezogen auf den Gesamtumsatz von Unternehmensemittenten aus 

den Bereichen Tabak, Atomenergie und fossiler Brennstoffe (inklusive der 

Förderung von Kohle oder Erdölen sowie dem Abbau und der Exploration von 

Ölsand und Ölschiefer); 

- 10% Toleranz bezogen auf den Gesamtumsatz von Unternehmensemittenten 

aus den Bereichen hochprozentiger Alkohol, Biozide/Pestizide, Gentechnik, 

Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und ziviler Schusswaffen. 

Es sind keine Einzelinvestments in Unternehmen enthalten, die auf Basis eines 

Nachhaltigkeits-Ratings als ESG-Nachzügler („Laggards“) und damit im Branchenvergleich 

als unterdurchschnittlich klassifiziert sind.  

Es sind keine Einzelinvestments in öffentliche Emittenten enthalten, die gegen gesonderte 

Kriterien für das Wohlverhalten von Staaten verstoßen (Arbeitsrechte, autoritäre 

Regimes, Kinderarbeit, Klimaschutz, Korruption, Menschenrechte, Todesstrafe).  

Es sind keine Investmentfonds enthalten, die nicht gemäß Art. 8 oder Art. 9 der 

Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert werden und die nicht die im Konzept des 

Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) für deutsche Fondsangebote 

als Mindestkriterien zur Erreichung des Zielmarkts für Produkte mit nachhaltigen 

Merkmalen vorgesehenen Ausschlusskriterien für Unternehmen und Staaten einhalten.  

Die Anlagestrategie der Vermögensverwaltung integriert die beschriebenen ökologischen 

und sozialen Merkmale in ihre Investitionsentscheidungen.  

Für die ökologischen und sozialen Merkmale der Vermögensverwaltung wird kein Index 

als Referenzwert verwendet. Die Portfolios im diesem Segment der Vermögens-

verwaltung sind aktiv gemanagt. Die verwendeten Benchmarkindizes dienen allein einem 

Vergleich der finanziellen Performance der Vermögensverwaltung. 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Die genannten ökologischen und sozialen Merkmale in Form normenbasierter und 

sektorspezifischer Ausschlusskriterien sowie Best-in-Class-Aspekten werden wie 

folgt gemessen: 

 Die Einhaltung der normenbasierten und sektorspezifischen Aus- 

schlusskriterien für Unternehmensemittenten ist anhand des Datenhaushalts 

von MSCI ESG direkt messbar. So finden Wertpapiere von Unternehmen, die 

in gewissen Geschäftsfeldern tätig oder in kontroverse Geschäftspraktiken 

involviert sind, keine Berücksichtigung. 

 Der Ausschluss von ESG-Nachzüglern im Branchenvergleich wird anhand der 

Klassifizierung von MSCI ESG als ESG-Nachzügler („Laggards“) gemessen. Die 

Einstufung der Unternehmen durch MSCI ESG erfolgt primär hinsichtlich ihrer 

ESG-Risiken und der Handhabung dieser Risiken im Vergleich zu anderen 

Wettbewerbern. Hierzu wird eine Vielzahl von Leistungskennzahlen 

(sogenannte Key Performance Indicators) in einem mehrstufigen Verfahren 

ausgewertet. Insgesamt gibt es folgende verschiedene Klassifizierungen: 

„Leader“ (AAA-AA), „Average“ (A-BB), „Laggards“ (B-CCC). 

 Die Ausschlusskriterien für öffentliche Emittenten werden anhand des 

Datenhaushalts von MSCI ESG gemessen, zum Beispiel bezüglich Demokratie- 

und Menschenrechte auf Grundlage der Einstufung als „not free“ nach dem 

Freedom House Index oder gleichwertiger ESG-Ratings und bezüglich 

Klimaschutz anhand der fehlenden Ratifizierung Kyoto Protokolls. 

Mit Nachhaltig-

keitsindikatoren 

wird gemessen, in-

wieweit die mit 

dem Finanzpro-

dukt beworbenen 

ökologischen oder 

sozialen Merkmale 

erreicht werden.  
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 Die Ausschlusskriterien für Investmentfonds werden wie folgt gemessen: 

- Die Klassifizierung gemäß Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung (EU) 

2019/2088 ist direkt anhand der Pflichtangaben des Emittenten 

ersichtlich. 

- Die im Konzept des BVI für deutsche Fondsangebote als 

Mindestkriterien zur Erreichung des Zielmarkts für Produkte mit 

nachhaltigen Merkmalen vorgesehenen Ausschlusskriterien für 

Unternehmen (max. 10% Rüstungsgüter, max. 0% geächtete Waffen, 

max. 5% Tabakproduktion, max. 30% Kohle-Umsatz aus Herstellung 

und/oder Vertrieb, max. 0% schwere Verstöße gegen UN Global 

Compact ohne positive Perspektive) und Staaten (schwerwiegende 

Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte auf Grundlage der 

Einstufung als „not free“ nach dem Freedom House Index oder 

gleichwertiger ESG-Ratings) werden anhand des Datenhaushalts von 

MSCI ESG daraufhin überprüft, dass sie wertgewichtet mindestens zu 

99% der Investitionen des Fonds eingehalten werden. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 

Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 

Investition zu diesen Zielen bei?  

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische und soziale Merkmale beworben 

und gefördert, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.  
Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

 

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische und soziale Merkmale beworben 

und gefördert, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Nicht relevant.  

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 

multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

Nicht relevant. 

 

Bei den wichtigsten 

nachteiligen Auswir-

kungen handelt es 

sich um die bedeu-

tendsten nachteili-

gen Auswirkungen 

von Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeitsfakto-

ren in den Bereichen 

Umwelt, Soziales und 

Beschäftigung, Ach-

tung der Menschen-

rechte und Bekämp-

fung von Korruption 

und Bestechung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Ta-

xonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Krite-

rien beigefügt.  

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei den-

jenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die 

die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichti-

gen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden In-

vestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten.  

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele eben-

falls nicht erheblich beeinträchtigen. 



34

 

 

4 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, im Rahmen dieser Vermögensverwaltung werden folgende Strategien zur 

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen getroffener 

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Sozial- und 

Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von 

Korruption und Bestechung) verwendet.  

Die definierten ökologischen und sozialen Merkmale in Form von normenbasier-

ten und sektorspezifischen Ausschlusskriterien und Best-in-Class-Aspekten tragen 

dazu bei, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

effektiv zu begrenzen. 

Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen werden auch konkret berücksichtigt mit 

einer besonderen Ausrichtung auf Nachhaltigkeitsindikatoren aus dem Bereich 

Treibhausgas-Emissionen und dem Bereich Soziale Themen / Arbeitnehmer-

belange, sogenannte Principal Adverse Impact Indicators (PAI) in der Definition 

der Verordnung (EU) 2019/2088 und der zugehörigen Delegierten Verordnung.  

Die Messung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgt mit Fokus auf 

folgende PAI aus dem Bereich Treibhausgas-Emissionen und dem Bereich Soziale 

Themen / Arbeitnehmerbelange anhand des Datenhaushalts von MSCI ESG:  

 Für Unternehmensemittenten: 

- Treibhausgasemissionen (PAI Nr. 1), 

- CO2-Bilanz (PAI Nr. 2),  

- Treibhausgasintensität investierter Unternehmen (PAI Nr. 3), 

- Aktivitäten im Sektor fossiler Brennstoffe (PAI Nr. 4), 

- Verletzungen der Prinzipien des United Nations Global Compact und der 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI Nr. 10), 

- Investitionen im Bereich kontroverser Waffen (PAI Nr. 14). 

 Für staatliche Emittenten: 

- Treibhausgasintensität investierter Staaten (PAI Nr. 15), 

- Verletzungen international anerkannter sozialer Normen (PAI Nr. 16). 

Die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf die PAI aus dem Bereich 

Treibhausgas-Emissionen erfolgt durch den Ausschluss von Investitionen in 

Unternehmen, deren Gesamtumsatz zu mehr als 5% aus fossilen Brennstoffen 

(Kohle/Öl/Gas inklusive der Förderung von Kohle oder Erdölen sowie dem Abbau 

und der Exploration von Ölsand und Ölschiefer) besteht. Bei Investitionen in 

Emissionen staatlicher Emittenten werden solche ausgeschlossen, die das Kyoto 

Protokoll nicht ratifiziert haben. Ebenso sind Investitionen in Fonds 

ausgeschlossen, die ihrerseits nicht das im Konzept des BVI für deutsche 

Fondsangebote als entsprechendes Mindestkriterium zur Erreichung des 

Zielmarkts für Produkte mit nachhaltigen Merkmalen vorgesehene 

Ausschlusskriterium einhalten (Ausschluss zugrundeliegender Bestände mit mehr 

als 30% Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb von Kohle). 

Nachteilige Auswirkungen durch Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global 

Compact und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen werden 

berücksichtigt, in dem keine Investitionen in Unternehmen, die gegen die 

Grundsätze des UN Global Compact verstoßen oder Fonds, die in Unternehmen 

mit Verstößen gegen die Grundsätze des UN Global Compact investieren oder in 

Unternehmen erfolgen, die nicht die OECD-Leitsätze für multinationale 

Unternehmen beachten. Ebenso sind Investitionen in Fonds ausgeschlossen, die 
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ihrerseits nicht das im Konzept des BVI für deutsche Fondsangebote als entspre-

chendes Mindestkriterium zur Erreichung des Zielmarkts für Produkte mit nach-

haltigen Merkmalen vorgesehene Ausschlusskriterium einhalten (Ausschluss von 

Beständen mit mehr als 0% schweren Verstößen gegen UN Global Compact ohne 

positive Perspektive). 

Investitionen im Bereich kontroverser Waffen werden durch den Ausschluss von 

Investitionen in solche Unternehmen verhindert, die zu mehr als 0% bei der 

Herstellung und/oder dem Vertrieb von aufgrund von internationaler Konvention 

geächteter Waffen aktiv sind. Ebenso sind Investitionen in Fonds ausgeschlossen, 

die ihrerseits nicht das im Konzept des BVI für deutsche Fondsangebote als 

entsprechendes Mindestkriterium zur Erreichung des Zielmarkts für Produkte mit 

nachhaltigen Merkmalen vorgesehene Ausschlusskriterium einhalten (Ausschluss 

von Beständen mit mehr als 0% Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb von 

geächteten Waffen). 

Bezüglich der Verletzung international anerkannter sozialer Normen findet eine 

Berücksichtigung durch den Ausschluss von Staaten statt, welche gegen die 

genannten Kriterien für das Wohlverhalten von Staaten verstoßen. Ebenso sind 

Investitionen in Fonds ausgeschlossen, die ihrerseits nicht das im Konzept des BVI 

für deutsche Fondsangebote als entsprechendes Mindestkriterium zur Erreichung 

des Zielmarkts für Produkte mit nachhaltigen Merkmalen vorgesehene 

Ausschlusskriterium einhalten (Ausschluss von Staaten, die schwerwiegende 

Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte auf Grundlage der Einstufung 

als „not free“ nach dem Freedom House Index oder gleichwertiger ESG-Ratings). 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren sind im Anhang zum regelmäßigen Bericht 

(Quartalsbericht) zum Jahresschlussquartal verfügbar. 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Die Anlagestrategie der Vermögensverwaltung integriert anerkannte ökologische und 

soziale Merkmale in die Investitionsentscheidungen. Die Vermögensverwaltung verfolgt 

eine aktive Investmentstrategie auf Basis fundamentaler Analysen. Bei der Auswahl der 

Finanzinstrumente werden Nachhaltigkeitskriterien, insbesondere ökologische und 

soziale Merkmale sowie Gesichtspunkte der Unternehmensführung, berücksichtigt. 

Finanzinstrumente und/oder Emittenten werden gemäß nachvollziehbarer 

Nachhaltigkeitskriterien bewertet und entsprechend klassifiziert. Bei der Umsetzung der 

Anlagestrategie der Vermögensverwaltung erfolgt die Auswahl der Anlagevehikel 

grundsätzlich auf Basis der genannten Merkmale und der zur Messung verwendeten 

Indikatoren in Form von Ausschlusskriterien (Negativscreening), Best-in-Class-Aspekten 

sowie der besonderen Berücksichtigung ausgewählter Nachhaltigkeitsindikatoren auf 

Portfolioebene. Die kontinuierliche Umsetzung der Anlagestrategie im Investmentprozess 

der Vermögensverwaltung basiert u. a. auf der Verwendung von Daten des 

Nachhaltigkeitsspezialisten MSCI ESG. Diese werden fortlaufend durch den Anbieter in 

aktualisierter Form bereitgestellt. Es finden regelmäßige interne Kontrollprozesse statt. 

Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien und Merkmale erfolgt durch 

standardisierte Prozesse. Es können nur Investitionsentscheidungen getroffen werden, 

welche im Rahmen der Vorabprüfung den definierten Kriterien entsprechen. Eine 

Transaktion wird nicht ausgeführt, wenn sie gegen die festgelegten ESG-Kriterien 

verstößt.  

Die Anlagestrategie 

dient als Richt-

schnur für Investiti-

onsentscheidungen, 

wobei bestimmte 

Kriterien wie bei-

spielsweise Investiti-

onsziele oder Risi-

kotoleranz berück-

sichtigt werden. 
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Sobald ein Finanzinstrument die Nachhaltigkeitskriterien nicht mehr erfüllt, wird unter 

Wahrung der Interessen des Kunden vorrangig der Verkauf des Finanzinstruments 

angestrebt.  

Zur Sicherstellung der fortlaufenden Einhaltung der beschriebenen Kriterien wird auf den 

Informationshaushalt von MSCI ESG zurückgegriffen. MSCI ESG identifiziert diejenigen 

Emittenten von Aktien und Renten, die sich durch ein verantwortungsvolles Wirtschaften 

gegenüber Gesellschaft und Umwelt auszeichnen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit 

MSCI ESG wird das Anlageuniversum durch den Katalog an fixen normenbasierten und 

sektorspezifischen Ausschlusskriterien eingegrenzt und regelmäßig überprüft. 

Auswertungen zu den Principal Adverse Impact Indicators (PAI) des Portfolios und 

einzelner Finanzinstrumente sind jederzeit auf aktueller Basis abrufbar. 

Im Falle von Investitionen in Investmentfonds werden zusätzlich eigene Recherchen im 

Rahmen des Primärresearchs und fortlaufenden Controllings von Investmentfonds 

angestrengt, welche durch persönliche Kontakte, eigene Datenerhebungen und den 

Datenhaushalt der Fondsdatenbank von Morningstar umgesetzt werden. 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Es werden Investitionen ausschließlich in solche Anlagen getätigt, die mit den 

definierten Merkmalen der nachhaltigen Vermögensverwaltung vereinbar sind. Die 

verbindlichen Elemente der Anlagestrategie bestehen mithin in den genannten 

Merkmalen und Kriterien. Bei der Anwendung der genannten Nachhaltigkeitsindi-

katoren wird neben eigener Recherchen vorrangig auf den Informationshaushalt 

von auf Nachhaltigkeitsanalysen spezialisierten Dienstleistern zurückgegriffen. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Ein solcher Mindestsatz ist nicht Teil der Anlagestrategie.  

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unter-

nehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die 

investiert wird, werden anhand der Prinzipien des United Nations Global Compact 

und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen bewertet. Hierbei wird 

auf den Datenhaushalt von MSCI ESG zurückgegriffen. 

Zudem sehen die genannten Ausschlusskriterien eine 0% Toleranzgrenze 

gegenüber Unternehmen mit Verstößen gegen UN-Global-Compact-Prinzipien 

sowie weiteren in der Anlagestrategie beschriebenen Kriterien vor. 

Im Rahmen der beschriebenen Berücksichtigung der Principal Adverse Impact 

Indicators (PAI) werden Verletzungen der Prinzipien des United Nations Global 

Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI Nr. 10) vor 

Aufnahme eines Wertpapiers geprüft und dessen Einflüsse auf die Indikatoren des 

Gesamtportfolios ebenso berücksichtigt wie die fortlaufende Entwicklung der 

Indikatoren des Bestandsportfolios. 

 

Die Verfahrenswei-

sen einer guten Un-

ternehmensführung 

umfassen solide Ma-

nagementstruktu-

ren, die Beziehun-

gen zu den Arbeit-

nehmern, die Vergü-

tung von Mitarbei-

tern sowie die Ein-

haltung der Steuer-

vorschriften.  
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Die erfolgenden Investitionen können aufsichtsrechtlich klassifiziert werden in 

nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 und Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 

und in Investitionen mit ESG-Merkmalen, die gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 

2019/2088 zur Erreichung anerkannter ökologischer oder sozialer Kriterien sowie den 

Anforderungen an eine gute Unternehmensführung beitragen. Die Strategie der 

Vermögensverwaltung sieht einen geplanten strategischen Zielanteil von 6% Anlagen in 

nachhaltige Investitionen vor. Im Rahmen des aktiven Managements können diese 

Quoten merklich schwanken. Ein verbindlicher Mindestanteil in nachhaltige Investitionen 

gemäß der genannten Verordnung ist nicht vorgesehen und daher in der Grafik auch nicht 

aufgezeigt. 

Nicht in eine der beiden Kategorien einer nachhaltigen Investition oder einer Investition 

mit ESG-Merkmalen fällt allenfalls eine verbleibende Kasseposition ohne strategisches 

Zielgewicht, deren Umfang durch laufende Erträge sowie Anforderungen des aktiven 

Managements bestimmt ist. Der Anteil „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 

Merkmale“ wird zumeist deutlich höher als 75% sein. 

 

Aufgrund von Kunden gewünschter Besonderheiten kann es in Einzelfällen zu 

strukturellen – über die Schwankungen im Rahmen des aktiven Managements 

hinausgehenden – Abweichungen von den genannten Quoten kommen. 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

Im Rahmen der Vermögensverwaltung werden keine Derivate i. S. v. Art. 2 Abs. 1 

Nr. 29 Verordnung (EU) 600/2014 (MiFIR) zur Erreichung der ökologischen und 

sozialen Merkmale eingesetzt.   

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 

mit der EU-Taxonomie konform? 

Ein verbindlicher Mindestanteil in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Nr. 17 und 

Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 ist nicht vorgesehen und daher auch kein 

Mindestanteil, der in die Untergruppe solcher mit einem Umweltziel der EU-Taxonomie-

einzuordnen wäre.  

Die Vermögensverwaltung darf je nach der vom Kunden in der von ihm gewählten 

Anlagerichtlinie festgelegten Risikostufe folgende Anteile der Vermögensallokation in 

(Wertpapiere/Anleihen, einschließlich) Staatsanleihen investieren: 

Die Vermögens-

allokation gibt 

den jeweiligen 

Anteil der Inves-

titionen in be-

stimmte Vermö-

genswerte an. 

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausge-

drückt durch den 

Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der Ein-

nahmen aus um-

weltfreundlichen 

Aktivitäten der Un-

ternehmen, in die 

investiert wird, wi-

derspiegeln.  

- Investitionsausga-

ben (CapEx), die 

die umweltfreund-

lichen Investitio-

nen der Unter-

nehmen, in die in-

vestiert wird, auf-

zeigen, z. B. für 

den Übergang zu 

einer grünen Wirt-

schaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die um-

weltfreundlichen 

betrieblichen Akti-

vitäten der Unter-

nehmen, in die in-

vestiert wird, wi-

derspiegeln 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 

zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 

ökologische oder 

soziale Merkmale

min. 75%

#2 Andere

max. 25%
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Risikostufe 1 bzw. Sicherheitsorientiert: bis zu 100% 

Risikostufe 2 bzw. Konservativ:  bis zu 100% 

Risikostufe 3 bzw. Ausgewogen:  bis zu 75% 

Risikostufe 4 bzw. Wachstumsorientiert: bis zu 60% 

Risikostufe 5 bzw. Chancenorientiert: bis zu 40% 

Es gibt bisher keine anerkannte Methode, um den Anteil der Taxonomie-konformen 

Aktivitäten bei Investitionen in Staatsanleihen zu ermitteln. Die folgende Grafik bleibt 

aber von den Anteilen in Staatsanleihen unberührt, denn mit oder ohne Staatsanleihen 

betrachtet gilt: Der Anteil der im Rahmen der Vermögensverwaltung getätigten 

Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß Artikel 3 EU-Verordnung 2020/852 

(Taxonomie-Verordnung) als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, beträgt 0%. 

 

 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie
1

 investiert? 

 

Ja 

 

 In fossiles Gas  In Kernenergie 

 

Nein  

Die Vermögensverwaltung strebt keine Taxonomiekonformen 

Investitionen im Bereich fossiles Gas oder Kernenergie an. Dennoch kann 

es vorkommen, dass im Rahmen der Anlagestrategie auch in 

Unternehmen investiert wird, die teils auch in diesen Bereichen tätig sind. 

 

 

 

 

 

1

 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels 

(„Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen 

Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 

2022/1214 der Kommission festgelegt. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu 

sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung 

der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-

Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 

während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 

Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie

Konformität der

Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie

Konformität der

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

Mit Blick auf die 

EU-Taxonomiekon-

formität umfassen 

die Kriterien für 

fossiles Gas die 

Begrenzung der 

Emissionen und 

die Umstellung auf 

erneuerbare Ener-

gie oder CO2-arme 

Kraftstoffe bis 

Ende 2035. Die Kri-

terien für Kern-

energie beinhalten 

umfassende Si-

cherheits- und Ab-

fallentsorgungs-

vorschriften. 

Ermöglichende Tä-

tigkeiten wirken 

unmittelbar er-

möglichend darauf 

hin, dass andere 

Tätigkeiten einen 

wesentlichen Bei-

trag zu den Um-

weltzielen leisten. 

Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkeiten, 

für die es noch keine 

CO2-armen Alterna-

tiven gibt und die 

unter anderem 

Treibhausgasemissi-

onswerte aufweisen, 

die den besten Leis-

tungen entsprechen. 
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten? 

Ein solcher verbindlicher Mindestanteil ist nicht vorgesehen und beträgt daher 0%. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Ein solcher verbindlicher Mindestanteil ist nicht vorgesehen und beträgt daher 0%. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 

sozialen Mindestschutz? 

Hierunter fällt in erster Linie die Kassehaltung der Vermögensverwaltung im Rahmen 

des aktiven Managements der Vermögensallokation. Ein ökologischer oder sozialer 

Mindestschutz wird hier nicht explizit verfolgt. 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

Siehe Hauptteil des Dokuments. 
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